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V o r w o r t 

D as neue Leben, das auf dem Gebiet der In­
ländischen Rcchtsgeschichte erwacht ist, bat noch 
lange nicht Boden genug gewonnen, um gewisse Phi­
listerstimmen zum Schweigen zu bringen, die sich 
gegen Alles erheben, was nicht unmittelbar einen Lei­
sten abgiebt, um einen „brauchbaren" Schuh, welcher 
nirgends „drücke," darüber aufzuschlagen: namentlich 
gegen Alles, was Theorie heisst uud Geschichte. 
Denn Geschichte — als Selbstzweck gedacht — ist 
Theorie in ihrer konkretesten Gestalt. „Aber was 
h i l f t ' s ! " „Aber wird man's auch anwenden können!" 
Das sind die Einwendungen, auf die jeder gefasst 
sein muss, dem es um nichts Anderes zu thun ist, als 
um irgend eine Darstellung der Vernunft — sei es im 
Element des Denkens oder — was Geschichte im 
weitesten Sinn genannt werden kann — in dem des 
Seins und des Werdens. Und gestehen wir: jene 
Stimmen haben von Hause aus gewonnenes Spiel. 
Denn, da sich auf obige Ausrufungen — in dem Sinn 
wenigstens, wie sie gemacht werden — vernünftiger-



weise keine andere Antwort geben lässt, als: „ Z u 
nichts" und „nein," so spricht man damit nur dasjenige 
ausdrücklich aus, was jene als die einzige, sich von 
selber verstehende Antwort im Sinn behielten, damit 
aber auch zugleich das, über alle Einrede erhabene, 
Vcrdammungsurtheil über das „unpraktische" Grübeln 
unumstösslich begründet zn haben, überzeugt sind. 

Was bleibt also demjenigen, der sicli bevvusst 
ist, ein „Signum reprobationis in vultu gereus" zu sein, 
übrig? Jenen Stimmen gegenüber sicherlieh nichts 
Anderes, als der passiven Reprobation mit der aktiven 
zu begegnen, d. h. unbekümmert seines Weges zu 
gehen. Es heisst eben : 

„Geh' ihnen vor der Nase herum!" 

denn in gewissen Fällen 
„kämpfen die Gütte,r seiher Vergehens." 

Zu einem solchen Gang „vor der Nase herum" 
ladet der Verfasser diejenigen Leser ein, welche ge­
wohnt sind, die Geschichte — u m ein berühmtes Schlag­
wort zu wiederholen — mit den „griechischen" Augen 
des „Mineralogen,"' nicht mit den „jüdischen" des 
„Mineralienhändlers," auzusehcn. 

Sollte aber der Leser nach diesem Eingang phi­
losophische Erörterungen auf dem Gebiet des Rechts 
oder der Geschichte erwarten, so würde er sich gleich 
beim ersten Schritt arg getäuscht finden, so sehr auch 
der Gegenstand nachfolgender Abhandlung solche Er­
wartungen zu rechtfertigen scheint. Denn man ist nun 
einmal — und mit gutem Recht — gewohnt, dem Kri-
minalprocess vorzugsweise in den Hallen der Rechts­
philosophie zu begegnen. Ja, der Verfasser selbst 
hatte jene Erwartungen getheilt, bevor er an die Aus­
arbeitung ging. Er hatte etwas Umfassenderes im Sinn, 
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zu dem sich das Nachfolgende nur als Theil verhalten 
sollte, und— nun' ist ihm das Ganze zu weiter nichts 
gerathen, als zu partikularster Einzeldarstellung eines 
Gegenstandes, der sich zu dem ganzen Gebiet des 
Krimiualprocesses ungefähr so verhält, wie der „Hysop 
der an der Wand wächst" zur Ceder auf dem Libanon. 

Was zunächst diese Herabstimmung bedingte, war 
— abgesehen von zwingenden äusseren Verhältnissen —. 
die Einsicht, die dem Verfasser bald genug aufging, 
dass das Maass seiner geistigen Kräfte und seiner 
Kenntnisse weit unter demjenigen sei, das die Lösung 
jener grössern Aufgabe erfordern würde, und er wird 
schon froh sein, wenn auch nur innerhalb des engen 
Kreises, auf den er sich beschränkt hat, einiges Alte 
in helleres Licht gesetzt — vielleicht auch einiges Neue, 
das zugleich wahr sei, vorgebracht zu haben, von 
Urtheilsfähigen ihm zugestanden würde. 

Jene selbstgesteckten Schranken betrafen theils 
den Umfang des Gegenstands: was sich daraus erklärt, 
dass die ganze Arbeit gewissermaassen als Gelegen­
heitsschrift — deren Gelegenheit das Publikum weiter 
nicht interessiren könute — entstanden ist, theils dessen 
Beziehung auf das Element des Allgemeinen, in wel­
chem auch dieses Besondere, als in seinem Grunde, 
ruht. Waren jene extensiven Schranken leicht ge­
steckt, ja steckten sie sich gewissermaassen von selbst, 
und war mithin rücksichtlich ihrer die Resignation nicht 
eben schwer,, so gesteht dagegen der Verfasser gern, 
dass er oft stark versucht gewesen, diese intensive, d. h. 
die Einschränkung auf das Reinhistorische, nicht inne­
zuhalten. Dass er es dennoch gethan gereut ihn 
übrigens keineswegs, denn die Vermischung des Histo­
rischen und Philosophischen — wenn siclfs nicht gc-
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rade um eigentliche Geschichtsphilosophie handelt — 
ist in dem Maass bedenklich, als das erstere partiku­
lar ist. 

Je mehr nehmlich diess der Fall ist, desto wei­
ter wird der Abstand zwischen dem allgemeinen Wesen 
und der unmittelbaren Einzelerscheinung. Je mehr dies 
der Fall ist, desto leichter nimmt, aus dem ebener­
wähnten Grunde, das Philosophische die unerfreuliche 
Farbe des „Raisonnements" an, d. h. der äusserlichen 
Besp rechung des Gegenstandes von irgend einer 
Abstraktion aus, die dies eben darum ist, weil ihre 
innerliche Einheit mit dem Gegenstand, um jenes Ab-
standes willen, unaufgewiesen bleibt. Es tritt unter 
solchen Umständen in dem Verhältniss des Historischen 
zum Philosophischen etwas dem Analoges ein, was 
Lessing das unmittelbare Aufnehmen eines historischen 
Stoffs in die Werkstatt der dramatischen Poesie be­
anstanden lässt: dass nehmlich das Empörende, das 
er in sich haben könne, seine Versöhnung wohl im 
Zusammenhang der ganzen Geschichte, zu welcher er 
sich als verschwindendes Moment verhalte, nicht aber 
im Element der Kunst mit sich führe, wo das, sei­
nem Wesen nach nur als Theil eines grössern Gan­
zen Verständliche selber als in sich abgeschlossenes 
und nach aussen abgerundetes Ganzes zur Darstellung 
gebracht wird, was nothwendig einen für den Histo­
riker und Aesthetiker gleich beleidigenden innern Wi­
derspruch erzeugen muss. 

Und doch — obgleich ihm die Gefahr einer ähn­
lichen Antinomie sehr wohl bekannt war, und er sein 
Möglichstes gethan hat, sie zu vermeiden — doch ist 
dem Verfasser dieses Verhalten keineswegs vollstän­
dig gelungen. Es kann nehmlich dem Leser der nach-
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folgenden Abhandlung unmöglich entgehen, auf welcher 
Seite des Verfassers Sympathien seien, wenn sich's 
um die Frage handelt: Untersuchungs- oder Anklage-
process? Das Hervorspielcn dieser Sympathien be­
straft sich aber nun so selber, dass es eben nur 
— Sympatliieu sind. Und Sympathie, die weiter nichts 
ist, ist in der Wissenschaft, wo einzig Kritik ent­
scheidet, das Müssigste von der Welt. 

Ist also dem Verfasser etwas Menschliches wi­
derfahren, so fühlt er um so mehr das Bedürfniss, 
diese Scharte hier wenigstens in so weit auszuwetzen, 
dass ihm gelingen möchte zu zeigen, wie dort sein 
Unheil über den Werth jener beiden Hauplformeii des 
Kriminalproeesses nur deswegen sich nicht über die 
rohe naturwüchsige Weise blosser Ab- oder Zunei­
gung erhebe, weil er es-gänzlich zurückzudrängen, 
weil er sich nur objektiv-historisch zum Gegenstand 
zu verhalten trachtete, nicht weil ihm kein geistigeres 
zu Gebot stand. 

Der endlichen Standpunkte, von welchen aus über 
den Vorzug der einen Form des Kriminalproeesses vor 
der andern möglicherweise „ g e h a n d e l t " werden 
kann, sind Legion. Das Markten um das Mehr oder 
Weniger des Nützlichen oder Schädlichen, Zweckmäs­
sigen oder Unzweckmässigen, Milden oder Harten, Ge­
rechten oder Ungerechten u. s. w. ist aber auch sel­
ber endlos, wie der Standpunkt, von dem aus es 
stattfindet, endlich. Das Endliche aber endlos gesetzt, 
ist der progressiv in infinitum, welcher kein anderes 
Ergebniss haben kann, als — Langeweile, und 

„tous les genres sont bons, excepte le goiire eniuijeux!" 

Daher kann nur dasjenige Urtheil über den Werth 
der verschiedenen Formen des Kriminalproeesses jenem 
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Schicksal entgehen, das seinen Sitz — so zu sagen — 
in seinem Gegenstand selber hat, oder eigentlich ge­
sprochen, das nichts Anderes ist, als der explicirte 
Begriff des Gegenstandes selbst. Nur ein solches 
Unheil, das schlechthin hei der Sache bleibt, kann 
vor dem homöopathischen Schicksal bewahrt werden, 
aus dem Hundertsten in das Tausendste zu gerathen. 

Dass der Begriff des Kriminalprocesses im Allge­
meinen der gesetzlich fixirte Verlauf der Reaktion des 
allgemeinen Willens gegen den, bis zum Verbrechen 
potenzirten besonderen sei, mag hier, so wie der Be­
griff des Verbrechens, als des mit Bewusstsein dem 
allgemeinen Willen objektiv sich entgegenstellenden 
besonderen Willens, einstweilen vorausgesetzt werden. 
Die besondere Form aber jener Reaktion ist we­
sentlich bedingt durch die Vorstellungen der Völker 
von Staat und Verbrechen. Diese äusserste Polarisa­
tion, welche in der Sphäre der praktischen Idee denk­
bar ist, wird natürlich auf verschiedenen Entwicklungs­
stufen der Völker verschieden aufgefasst, uud diese 
verschiedene Auffassung ist es eben, die sich in der 
historischen Mannigfaltigkeit von Formen abspiegelt. 
Als das immanente Gesetz aber dieser Mannigfaltig­
keit wie jener Verschiedenheit erweist sich die Dia­
lektik des Rechtsbegriffs (resp. der Rechtsidee) selber. 

Das erste Verhalten des Menschen auf dem Ge­
biet des Rechts (der Freiheit) ist das zur Sache — 
und der speeifische Charakter dieses Verhallens: Be­
sitz, Eigenthum — Privatrecht. Indem aber das Ei­
genthum im Vertrag sich als Gegenstand der indivi­
duellen Willkühr, diese aber im Unrecht sich als zu­
fällig erweist, tritt die Reflektiou des Willens in sich, 
und damit das zweite Verhalten des Menschen auf 



dem Gebiet des Rechts: zu sich se lbs t , ei» — 
dessen speeifischer Charakter die unendliche Subjekti­
vität, das abstrakt Gute, die Moralität ist. Dieser 
Charakter aber — weil er, als abstrakt, die wahre 
d. h. aller Besonderheit immanente Allgemeinheit auf­
hebt, treibt zur Gewinnung einer solchen fort, indem 
er die lebendige Durchdringung alles menschlichen 
Daseins mit sich fordert, was das dritte, die beiden 
früheren in sich schlicssende — wahrhaft konkret-all­
gemeine — Verhalten des Menschen auf dem Gebiet 
des Rechts abgiebt: das Verhalten zu seiner Gat­
tung — dessen speeifischer Charakter die Vernunft 
der Wirklichkeit und Wirklichkeit der Vernunft, die 
Sittlichkeit ist. 

Diese magere Skizze der allgemeinen Rechtsdia­
lektik dürfte für denjenigen, der mit ihrer Entwicke-
lung in extenso bekannt ist, hinreichen, um die An­
wendung dieser letztem auf unsern Gegenstand zu ver­
mitteln — wenn überhaupt von „Anwendung" gespro­
chen werden kann, wo der eigene Begriff der Sache 
selbst das Wort führt. Es ist »nehmlich das eigen-
thünüiche Wesen aller grossen Anschauungen, dass 
die unmittelbare Weise, in welcher ihr Entdecker sie 
zuerst ausspricht, noch nicht sofort ihre ganze Tragweite 
bethätigt. Von der Dialektik der Rechtsidee, in ihrer 
Bewegung von der abstrakten Freiheit der Person in 
der sachlichen Sphäre, durch die Moralität, zur Sitt­
lichkeit, gilt dies namentlich iu Bezug auf den Krimi-
nalprocess. 

Die unmittelbarste Form des, überhaupt über die 
Natürlichkeit hinausgegangenen allgemeinen Willens ist 
dieser, gedacht als Aggregat, als Summe gleicher 
Einzclvvillen. Dieser Form gegenüber kann auch das 



Verbrechen nur für Verletzung des Einzclwillens gel­
ten, selbst dann, wenn der Gegenstand der Verletzung 
das an sich Allgemeine wäre. Das Allgemeine hat 
auf dieser Stufe so zu sagen seine Nerven nur erst 
in der Privatpersönlichkeit der einzelnen Staatsbürger. 
Es leuchtet ein, dass unter diesen Voraussetzungen 
die klassische Form des Kriminalproeesses die des 
P r i v a t a n k l a g e p r o c e s s c s sein muss. Der allge­
meine Wille ist auf dieser Stufe „Sache" des Einzel­
nen , die Sphäre seiner persönlichen Freiheit, sein 
Eigenthum. Wer ihn antastet, tastet das Eigenthum 
jedes Einzelnen an: der Einzelne tri t t daher als 
K läge r auf und führt die Entscheidung des Gerichts 
herbei: gewiss die erhabenste Form, deren das Mein 
und Dein fähig ist. Gegen den Verbrecher wird nicht 
reagirt um des Verbrechens willen als solchen, son­
dern in wie fern er durcli sein Verbrechen in die 
Rechtssphäre des einzelnen Staatsbürgers eingegriffen 
hat, und — was mit Konsequenz daraus hervor­
geht — in so fern dieser (d. Ii. irgend einer) den 
Eingriff geahndet wissen wil l . Daher die Parömie: 
W o kein Kläger ist auch kein Richter. — Der Kri-
minalprocess der alten Republiken — man denke an 
die römischen Popularklagen — der Kriminalprocess 
des altern deutschen Rechts sind klassische Konkre­
tionen der Idee des Kriminalproeesses innerhalb des 
Moments des abstrakten Rechts. 

Aber die Auflösung des demokratischen Gcisles, 
welcher das wesentliche Element des Privatanklage­
processcs war, brachte die Unangemessenheit des 
letztern als absoluten Ausdruck der Idee des Krimi­
nalproeesses zum allgemeinen Bewusstsein. indem 
dem Einzelwilleu das Kleinod republikanischer Bürger-
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tilgend abhanden gekommen war, offenbarten sich die 
Willkühr und der Zufall, denen die Aufrechterhaltung 
des allgemeinen Willens preisgegeben sein musste, 
wenn diese fort uud fort für weiter nichts gelten 
sollte, als für eine Privatangelegenheit. Daher musste 
sich der allgemeine Wille, sollte überhaupt ein Staat 
fortbestehen, in sich selber als solchen erfassen, und 
sich sofort als für sich seiende Staatsgewalt der 
Menge der Einzelwillen gebieterisch gegenüberstellen. 
Diesem Fortschritt in der Idee des allgemeinen Wil­
lens entsprach der analoge in dem Begriff des Ver­
brechens. Während das Kriterium desselben zunächst 
das Objekt der Verletzung, der als Rechtssphäre des 
einzelnen Bürgers aufgefasste allgemeine Wille — das 
corpus delicti — gewesen war, wurde nun auch das 
Verbrechen wesentlich als Reflection des Einzelwillens 
in sich aufgefasst, wie der allgemeine Wille selber 
sich aus der Zerstreuung in die Vielen gesammelt hatte 
und für den Einzelwillen transcendent geworden war. 
Das Kriterium des Verbrechens in diesem Stadium 
seiner Dialektik ist wesentlich die Seite der Innerlich­
keit — des subjektiven Willens — die Schuld und, 
potenzirt, als sich zu dem absolut jenseitigen allge­
meinen Willen verhaltend, die Sünde. Bei der Sünde 
handelt sich's nicht mehr wesentlich um das Objekt 
der Verletzung, sondern um das Subjekt des Verlet­
zenden, um das Nichtwollen des Allgemeinen als sol­
ches — den animum delinquendi. Dem so gefassten 
Verbrechen gegenüber war die Staatsgewalt, die, zwar 
fortgeschritten zu dem Wollen des Allgemeinen um 
seiner selbst willen, doch ihrer eigenen relativen 
Endlichkeit sich bewusst, sich nur als inadäquaten 
Ausdruck des absolut jenseitigen allgemeinen Willens 



betrachten konnte, wesentlich als Kirche determinirt, 
die Kraft göttlichen Mandats gegen das — wenn auch 
nur innerliche — Nichtwollen des von ihr proklamir-
ten allgemeinen Willens von Seiten der Einzelnen, 
eiferte und rcagirte. Die klassische Forin dieser Re­
aktion konnte keine andere sein, als die des Inqui-
s i t ionsprocesses . Der Staat — sei es als unmit­
telbare Kirchengewalt, sei es als der seine Gewalt 
von der Kirche zu Lehen tragende Staat, wartet 
nicht mehr auf das Belieben des Einzelnen, eine 
Aeusserung des verbrecherischen Willens zur Sprache, 
zur Rüge, zur Strafe zu bringen. Er spürt jene 
Aeusserung aus eigener Vollmacht auf, zieht den Ver-
brebrecher aus eigener Vollmacht zur Rechenschaft, 
und dringt — aus eigener Vollmacht — schonungslos 
in das innerste Heiligthum des — irgendwie verdäch­
tig gewordenen — individuellen Willens ein. Wie 
aber der allgemeine Wille xar'igoxij»' auf diesem Stand­
punkt als absolut jenseitig aufgefasst wurde , so sehen 
wir auch das Princip des Inquisitionsprocesses jenseits 
der Sphäre des Rechts kulminiren — in der Beichte. 
Die Sünde als solche muss abgebüsst werden, sie 
mag als Verbrechen objektiv geworden sein oder nicht. 
Ja, sie ist s e lb s t das eigentliche Verbrechen in dem 
Staat der Moralität, wie ihn die klassische Zeit des 
Christenthums zur Blüthe brachte — und der, wesent­
lich mittelalterliche Inquisitionsprocess ist die klassi­
sche Konkretion der Idee des Kriminalproeesses inner­
halb des Moments der Moralität. 

Was aber auch über diese Form des Kriminal­
proeesses hinaustreibt, das zu begreifen ist um so 
mehr unmittelbare Angelegenheit der Gegenwart, als 
historische Dialektik dieses Fortgangs noch immer 
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erst in der Verwirklichung begriffen ist und über-
diess mit dem ganzen System der modernen Interessen 
in tief innerlichem Zusammenhang steht. Doch hat 
jener Fortgang über die Einseitigkeit des Inquisitions-
processes schon lange genug begonnen, um von ihn», 
als einer sich dem Begreifen darbietenden Realität 
reden zu können. 

Es braucht zunächst kaum wiederholt zu werden, 
dass der Inquisitionsproccss in Bezug auf den Privat-
anklageprocess ein wirklicher Fortschritt sei. Dieser 
Fortschritt besteht in der gewonnenen Einsicht, — 
welche die wesentliche Wahrheit des Inquisitionspro-
cesses ist, dass die Aufrechterhaltung des allge­
meinen Willens nicht ohne den Untergang des 
Staats der Willkühr der Einzelnen überlassen blei­
ben kann, und dass der allgemeine Wille als sol­
cher schlechthin über den Einzelnen und insbeson­
dere über dessen Auflehnung übergreift, dass mit­
hin die Staatsgewalt als der gesetzte Ausdruck des 
all gemeinen Willens ein absolutes Recht hat, aus eige­
ner Veranlassung und Vollmacht sich um die Aeussc-
rungen des besondern Willens zu kümmern, und, wo 
er sie in Widerspruch mit sich findet, gegen sie zu 
reagiren. Diese Wahrheit des Inquisitionsprocesses 
kann sich auch der moderne Staat nicht abhanden 
kommen lassen (vgl. Köstlin, in der trefflichen Recen-
sion von Geib's Gesch. des römischen Kriminalproc. 
m den Jahrb. der Gcgenw. 1843, No. 41 , p. 161). 
Der Mangel des Inquisitionsprocesses liegt also nicht 
nach dieser Seite hin — liegt überhaupt nicht in dem, 
an sich berechtigten, P r i n c i p der Inquisition. Was 
aber den h i s t o r i s ch - b e s t i m m t en Inquisitionsproccss 

i n- der Idee des Kriminalprocesses nicht minder zum 
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endlichen, mithin verschwindenden Moment herabsetzt, 
als seine Wahrheit dies mit dem Privatanklageproccss 
gethan hatte, ist die einseitige Abstraktion, welche 
sowohl in der Begriffsbestimmung des Staats, resp. 
der Kirche, als des Verbrechens — wenn nicht aus­
schliesslich , so doch vorzugsweise — alles Gewicht 
auf die subjektive Reflexion in sich, legte. Es ver­
steht sich übrigens, dass die Einschränkung a potiori 
etc. bei diesen Bestimmungen nicht vergessen werden 
darf. Der allgemeine Wille, indem er sich in religiös­
kirchlichen Formen als — sit venia verbo — Moral­
gesetz bestimmte, dessen absolute Vollendung über-
dicss wesentlich transcendent blieb, setzte sich so 
mehr und mehr in Entfremdung, Gegensatz und Feind­
schaft zur konkreten Sittlichkeit der Völker, und ge-
rieth obenein in die, für den Standpunkt abstrakter 
„Moralität" unvermeidliche Antinomie, einen Maasstab 
an die WMllensäusserungen der Einzelnen zu legen, 
welchtm nimmermehr genügen zu können, gleichwohl 
eines der Grunddogmen jeuer nehmlichcn Anschauung 
war. Da nun das saftige Lehen, die konkrete Sittlich­
keit der Völker eigenen immanenten Entwicklungsge­
setzen folgt, so musstc die Anlegung jenes abstrakten 
Maasstabes, welcher überdiess, vermöge eben jeuer 
abstrakt - subjektiven Abgewandtheit von der Welt, 
voll phantastischer, immaginärer Bestimmungen war, 
zu unleidlicher Härte, Willkühr und Barbarei führen, 
um so mehr, als der kirchlich - bestimmten Staatsge­
walt gegenüber der Begriff des Verbrechens selber 
nicht weniger abstrakt - subjektiv bestimmt war, wie 
oben bereits näher erörtert worden ist. Statt der 
Thaten war der Glaube, die Gesinnung Gegenstand 
der Reaktion des allgemeinen Willens. Klassische — 
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oder vielmehr romantische — Belege hiefiir sind die 
Ketzerverfolgung'en und Hexeuproccssc. — War aber 
das Verbrechen hüben und der allgemeine Wille drü­
ben — jedes für sich — so bis zum Gespensterhaf­
ten abstrakt-subjektiv bestimmt, so war es nicht min­
der die Weise, wie sich dieser zu jenem in reagiren-
den Bezug setzte — nehmlich der Verdacht. Die­
ser — zufällig in seiner Entstehung, phantastisch und 
grenzenlos in seinem Fortgang, unerbittlich und blut­
dürstig in seinem Ausgang — wurde sogar in der 
Blüthezeit des Inquisitionsproccsscs — wie es der 
Geist der Zeit mit sich brachte — bald selber mit 
seinem Objekt verwechselt, und die Verkehrtheit 
(freilich auch Konsequenz) des umgekehrten Bewusst-
seins, das seine eigenen Zustände als vermeintliche 
Realitäten ausser sich projicirt, ging so weit, denje­
nigen, gegen welchen der Verdacht gerichtet war, 
diesen, der doch wesentlich eine Gemüthsspannung des 
Richters selbst ist, entgehen zu lassen. Damit war 
denn der alte Klassische Satz : cogitatiouis poenam 
nemo patitur, recht gründlich romantisch mit Füssen 
getreten, und das in einer Weise, die sich der alte 
Ulpian schwerlich hat träumen lassen :.so nehmlich, dass 
nicht nur überhaupt der Gedanke, sondern sogar der Ge­
danke des Strafenden an dem Angeschuldigten gestraft 
wurde. Freilich ist kaum eine Kriminalvcrfolgung denk­
bar, die nicht ihren Ausgangspunkt in irgend einem 
Verdacht nehmen müsste. Doch hat die Stellung des 
Verdachts als notwendigen formellen Ausgangspunkts, 
der nur auftritt um sieh in objektiveren Formen des 
Bfcwusstscins aufzuheben, nichts gemein mit jener 
krankhaft stoffartigen Infektion des ganzen Processcs 
mit dem Verdacht — sicherlich der grellsten Kani-
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katur auf das an sich berechtigte Inquisitionsprincip. 
Die Ucberwucht dieses an sich berechtigten Bewusst-
seins, das der Staat von sich gewonnen hatte, dem 
Verbrechen inquisitorisch begegnen zu müssen, riss 
ihn in dieser Beziehung überhaupt zu einer solchen 
abstrakten Negation der individuellen Berechtigung 
und Freiheit fort, dass nach allen Seiten hin die his­
torisch bestimmte Form des Inquisitionsprocesses in 
Selbstironie umschlug: zunächst indem die Rollen des 
Anklägers und Richters in e ine r Seele kumulirt wur­
den — eine Synthese, welcher — zum Unheil des 
Angeschuldigten und den ersten Voraussetzungen der 
Gerechtigkeit zum Trotz — auch der tüchtigste Cha­
rakter nur zu oft erliegen musste; sodann, indem das 
abstrakte Dringen auf die Seite der Innerlichkeit des 
Verbrechens sich in der allerkrassesten Aeusserlich-
keit — der Tortur — verrannte, deren scheinbare 
Triumphe eben so viele Satyren auf das, was sie er­
zielt zu haben die Einbildung hatte, waren. An den 
— bei allen empörenden Greueln — lächerlichen in-
nern Widerspruch, dasjenige erfragen zu wol l en , 
sich also als belehrungsbedürftig zu bekennen, w a s 
man zugle ich — indem die Antwort auf das soge­
nannte „Leugnen" die Folter war — b e s s e r a l s 
der Befragte zu w i s sen sich rühmte — wurde 
nicht gedacht. In dem Maass aber, als man sich die­
ser Selbstzerstörung des, in unwalircr Abstraktion be­
fangenen Inquisitionsprocesses bewusst wurde, musste 
auch die Idee des Staats und der Begriff des Ver­
brechens in dieser Richtung ein Aeusserstes erreicht 
haben, bei welchem ein Einlenken zum Konkretdurch­
gebildeten, das Zusammenfassen der auseinanderfalten­
den Momente in eine Totalität, als die Errungenschaft 
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der bisherigen Dialektik mit Notwendigkeit gefordert 
war. Der Staat wurde mehr und mehr begriffen als 
das in sich selber lebendige reale System aller Ver­
nunft und Sittlichkeit, in welchem sich die konkrete 
Ineinsbildung der Momente zu vollziehen habe, die 
vorher in ihrer abstrakten Isolirung zwei welthistori­
schen Perioden ihren Stempel aufgedrückt hatten: die 
in ihrer Berechtigung und Beschränkung anerkannte 
Selbstständigkeit der Individuen, und der in ihnen als 
dem Stoff, durch das Organ der souveränen Staatsge­
walt, um seiner selbst willen sich verwirklichende 
allgemeine Wille, als die Form. Aber auch der Be­
griff des Verbrechens gewann die ihm abhanden ge­
kommene Objektivität wieder, ohne das dagegen ge­
wonnene Moment der Subjektivität sich abhanden kom­
men zu lassen, indem er sich in der Anschauung des 
modernen Staats wesentlich als dem allgemeinen Wil­
len Trotz bietende That des zurechnungsfähigen 
Einzelwillens bestimmte. Solchen theoretischen Fort­
schritten gegenüber konnte die altgewordene Praxis 
des Inquisitionsprocesses nicht mehr genügen. In dem 
Maass, als der allgemeine Wille das reale Werden 
der konkreten Sittlichkeit als seinen wesentlichen In­
halt erfasste, musste er die Innerlichkeit des Subjects 
als dem Gesetz des Zwantres und der strafrechtlichen 
Reaktion schlechthin entrückt, und ihre Heranbildung 
zur Hingebung an den allgemeinen Willen als unter 
andere, jenseits des Strafrechls wirkenden Potenzen 
stehend erkennen, und in dem Maass als jene in sich 
unendliche Innerlichkeit des Subjekts dem Bereich 
jener Reaktion als schlechthin entrückt anerkannt wurde, 
musste sich diese darauf beschränken, gegen die ver­
brecherische That , und zwar diese bes t immte ver-



brechcrischc des zurechnungsfähigen Individuums zu 
reagiren. In dem Maas forner, als der Staat seiner 
selbst gewiss geworden war, musste er seine an 
sich seienden Unterschiede als solche setzen, also na­
mentlich die sich selber paralisirende Vereinigung der 
Rollen des Anklägers und Richters in einer Person 
aufheben und beide an zwei verschiedene Individuali­
täten vertheilen, von denen nunmehr jede das, was 
sie sein s o l l t e , auch ganz sein konnte. Weil 
aber der Staat sieh als die allgemeine, über die Ein­
zelnen schlechthin übergreifende Macht erkannt hatte, 
konnte er die Bestimmung, wer Ankläger sein solle, 
nicht wieder dem Zufalle der Velleität dos Einzelnen 
anheim geben, sondern musste einen bestimmten öffent­
lichen Ankläger bestellen, welchem denn auch die 
Handhabung des dem Staat — dem Verbrechen und 
dem Verbrecher gegenüber — wesentlich inwohnen­
den Rechts, zugleich aber auch die P/licht der Inqui­
sition zu übertragen war. Indem so einerseits der 
richterlichen Funktion die Möglichkeit der Reinheit von 
der, in der Reibung des Inquirircns entbrenneuden 
Leidenschaft, und damit erst ihre volle Würde ge­
währleistet wurde, blieb andererseits — vermöge der 
gewonnenen Einsicht, dass die Innerlichkeit des Sub­
jekts an sich unendlich und schlechthin frei sei, und 
als solche respektirt werden müsse—die Ausübung des 
dem Staat gebührenden, und durch das Organ des 
öffentlichen Anklägers zu handhabenden Inquisitions­
rechts vor der Gefahr gesichert, das Heiligthum jener 
Innerlichkeit mit Waffen äusserlichen Zwanges zu ent­
weihen. 

Diese Momente — als Momente eines Processcs 
in Flnss gesetzt — konstituirc» den Staatsanklagc-
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p r o c e s s , die dialektisch gewonnene, konkrete Ein­
heit des P r i v a t a n k l a g e - und des I n q u i s i t i o n s ­
p r o c e s s e s , und der Staatsonklageprocess erweist 
sich so als die klassische Konkretion der Idee des 
Kriminalprocesses auf der Höhe der — das abstrakte 
Recht und die Moralität als ihre Momente in sich be-
schliessendon — Si t t l i chkei t . 

Diese Andeutungen einer Dialektik der Idee des 
Kriminalprocesses, die der Verfasser hiemit der kriti­
schen Würdigung preisgiebt, enthalten zugleich die 
Widerlegung der, bei Vielen herrschenden, vorgefass-
ten Meinung, als sei mit dem Uebergang vom Iuqui-
sitions- zum Staatsanklageprocess nothwendig das Auf­
geben, der Verlust des — nicht nur „nützlichen" und 
„zweckmässigen , " sondern auch — an sich notwen­
digen vernünftigen Inquisitionsprincips verbunden. Dies 
Missverständniss dürfte bei uns namentlich daher rüh­
ren, dass mancher beim Staatsanklageprocess eben 
keine andere seiner nicht nur möglichen, sondern auch 
wirklichen Formen vor Augen hat, als eine gewisse, 
steife, schwerfällige, dem gemeinen deutschen Civil-
process nachgebildete, überdicss mit verzögerlichen 
u. s. w. Einreden und Querelen reichlich genug ge­
würzte. Abgesehen von der oben versuchten Ent-
wickelung, wird vielleicht schon das im Verlauf die­
ser Abhandlung über den, im 17ten und 18tcn Jahr­
hundert in Livland üblich gewesenen, schwedischen 
Staatsanklageprocess Mitgetheilte dazu beitragen, jene 
Vorstellung zu modificiren. 

Sollte sich ferner gegen die in Anspruch genom­
mene Koincidcnz der ideellen (logischen) mit der reel-
* e n (historischen) Dialektik des Kriminalprocesses — 
ome Koincidcnz, die überhaupt cum grano salis und 



von den Hauptcharakteren der historischen Perioden 
im Grossen, nicht als ein Fortgehen an der Knoten-
liuie der speciellen Chronologie, verstanden sein will 
— der Einwand erheben, dass ja z. B. in Livland 
der Privatanklageprocess einen bedeutenden Theil der 
angeblich klassischen Periode des Inquisitionsprocesses 
eingenommen habe, dass dieser darauf auf verhältniss-
mässig kurze Zeit aufgetaucht, sodann auf beinahe ein 
Jahrhundert vom Staatsanklgeprocess verdrängt, end­
lich doch wieder Platz gegriffen habe, so diene einst­
weilen dies zur Antwort, dass das vereinzelte Vor­
kommen eines anomal entwickelten Individuums nichts 
gegen den allgemeinen v6pog der Gattung beweist, wie 
denn etwa das „Faktische" — „Praktische" — „die 
Erfahrung" u. s. w., dass Judenjungen im 12ten Jahr 
heirathen, den „allgemeinen Satz" nicht umstösst, dass 
die Stiftung der Familie dem männlichen Alter gehört, 

Damit wären wir denn vom Libanon und seinen 
Cedern tief genug herabgestiegen, um ohne Weiteres 
zu reden von dem — „Hysop, der an der Wand 
wächst." 

Kersel, den 5. Decembcr 1844. 

Der Verfasser. 
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§ 1. 

Die unmittelbare Praxis. 

H a l t e n wir in den nach Landrecht erkennenden Ge­
richtshöfen Livlands Umfrage über die Form des in ihnen 
stattfindenden Kriminalproeesses, so wird uns die einstimmige 
Antwort : Regel sei der Inquisitionsprocess, in seinem Gang 
zwar vielfältig abweichend von der strengfeierlichen Form, 
in welcher wir ihn in den Denkmalen des gemeinen deut­
schen Rechts überliefert, und noch heutiges Tages — wenn 
auch gleichfalls mehr oder minder modificirt — in einem 
grossen Theil Deutschlands ausgeübt finden; doch aber im 
Princip mit diesem identisch. Dies Princip ist die Unter­
suchungsmaxime , die ex officio von Seiten der Kriminal­
behörde ausgehende Erforschung der materiellen Wahrheit, 
so oft ein vorgefallenes Verbrechen mittelst Denunciation, 
Gerücht, Requisition u. s. w. zur Kenntniss derselben ge­
langt ist. 

Ueber die akkusatorische Form des Kriminalproeesses 
erfahren wir auf dem bezeichneten W e g e , dass sie nur auf 
Personen adeligen Standes, als ein diesen privilegienmässig 
zustehendes Beneficium Anwendung finde, mithin als, im 
Ganzen selten vorkommende, Ausnahme anzusehen sei. 

Wir erfahren ferner auf die Nachfrage, wie die regel­
mässige und ausnahmsweise stattfindende Form sich an die 
verschiedenen Gerichtshöfe etwa vertheilen, dass in den 
Landgerichten, als der regelmässigen ersten Kriminalinstanz, 
ausschliesslich inquirirt, der ausnahmsweise gegen adelige 
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Verbrecher stattfindende Accnsationsprocess aber nur vor 
dem Hofgericht, als der in diesem Fall privilegienmässig 
ersten Instanz — und zwar auf Antrag des Obernseals — 
geführt werde. 

Auf der Voraussetzung, dass dies rechtens se i , ruht 
die ganze dermalige Praxis der Inländischen landrechtlichen 
Kriminaljustiz. 

§ . 2 . 

Zweiherrendienst der Praxis. 

Forschen wir weiter, um uns darüber zu belehren, in 
wie fern die — §. 1 skizzirte — Praxis mehr, als ein Mos 
faktischer Zustand, in wie fern sie e in , auf gesetzlich 
anerkannte Quellen gegründetes Rechtsverhalten sei, so stos-
seu wir bekanntlich zunächst auf den gänzlichen Mangel 
eines systematisch umfassenden, formell gültigen Kriminal­
gesetzbuchs und insbesondere eines gesetzlichen Kriminal-
processrechts, durch welches wir obige Versicherungen der 
unmittelbaren Praxis zu controlliren im Stande wären. 

Niemand freilich befindet sich bei dieser Lage der Dinge 
besser, als jene Praxis selber, denn sie kann sich nun, gegen 
unser Bedenken hinsieht» des Rechtspunktes, auf — sich 
selber berufen. Dieses sichere Ruhen in sich selber ist denn 
auch in der That das laut ausgesprochene oder stillschwei­
gende Glaubensbekenntniss, mit welchem im Allgemeinen die 
Praxis alle ihr von aussen entgegentretende Zweifel an ihrer 

t Berechtigung niederschlägt. 
Indessen ist doch die Grenze zwischen einem auf 

solchen blossen Glauben basirten angeblichen Rechtszustand 
einer- und der ausschweifendsten Willkühr andrerseits zu 
schwer zu ziehen, als dass sich nicht innerhalb des Bereichs 
der Praxis selber hier und da das Bedürfiiiss fühlbar ge­
macht hätte, jenen unbestimmten Innern Glauben auch äus-
serlich in bestimmt ausgesprochener, Dogmatik zu fixiren. 



Aus diesem Bedürfniss nun sind schriftstellerische Arbeiten 
hervorgegangen, deren Aufgabe gewesen ist , j ene faktisch 
herrschende Form des livländischen landrechtlichen Krimi­
nalproeesses als eine solche zu erweisen, die wirklich mehr 
als blos faktisch, die der doctrinell herausgeschälte Inhalt 
der uus von Livlands Rechtsgeschichte überlieferten Rechts­
quellen sei. 

Dem Gedeihen solcher apologetischer Leistungen kam 
hauptsächlich zweierlei trefflich zu Statten: zunächst die 
Beschaffenheit der Quellen, in welchen unser heutiger Kri-
minalprocess nach der eben erwähnten Ansicht enthalten 
sein soll. Sie liegen nicht nur chronologisch weit auseinan­
der , gehören mithin den verschiedensten Stufen unserer 
Rechtsentwickelung an, sondern stammen überdies aus nicht 
weniger als vier wesentlich verschiedenen Perioden der liv­
ländischen Geschichte: aus der Periode li> ländischer mittel­
alterlich gestalteter Selbstständigkeit und aus den Perioden 
der successiven Angehörigkeit Livlands an Polen, Schweden, 
Russland. Weich'buntes Gewühl heterogener Gesichtspuncte, 
unzusammenhängender Einzelbestimmungen, willkührlichen 
und unwillkührlichen laissez - aller musste sich da nicht im 
Lauf der Jahrhunderte in unseren Rechtsarchiven anhäufen! 
Und nun noch gar ein Kranz von Hülfsrechten: altdeutsches, 
gemeines kaiserliches, polnisches, schwedisches, russisches 
Hülfsrecht — ohne dass j e eine allgemeine livländische Ko-
dificatiou zu Staude gekommen wäre , diese dumpfe Gährung 
zur Besinnung zu bringen. 

Doch wie einerseits solcher Wust die Lust und Heimath 
der in sich vergnügten Doctrin, so ist er andrerseits die un­
erschöpfliche Fundgrube und Goldmine einer kasuistischen 
Praxis , die sich um jeden Preis legitimiren will. Es lägst 
sich kaum irgend ein Zustand des Rechtslebens denken, für 
den sich nicht dort irgend ein Anknüpfungspunkt finden sollte. 

Diese Beschaffenheit der Quellen ist es dann aber auch 
selbst, welche zweitens den für die Aufnahme jener schrift­
stellerischen Samenkörner günstigsten Boden vorbereiten und 
bilden hilft. Es liegt nemlich in der Natur der Sache , dass 
die überwiegende Mehrzahl unserer landrechtliehen Praktiker 
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kein selbstständtgea Einsehen in ein Chaos beschriebener Art 
haben kann. Inwiefern dieser Mehrzahl auch nicht einmal 
billigerweise ein Vorwurf über solche Unkenntniss gemacht 
werden kann, ist gleichfalls bei umfassender Erwägung aller 
konkurrirenden Umstände leicht nachzuweisen. Dem sei aber 
wie ihm wol l e , so ist soviel gewiss, dass jene Mehrzahl — 
Dank sei es dem noch grossentheils ungesichteten Reichthum 
unserer Rechtsquellen — sich in grösster Unsicherheit der 
Reclrtsansicht befindet. Sie lebt , so zusagen, aus der Hand 
in den Mund. 

Wenn nun in eine solche Auflösung ein homogener, 
aber systematisch gestalteter Krystallisationspunkt gebracht 
wird, so schiessen nothwendig die zerstreuten Elemente zu­
sammen: froh, endlich einmal einen ersehnten Schwerpunkt, 
wenn nicht in sich, so doch ausser sich gefunden zu haben. 
Dies der Grund, weshalb auch in unserer kriminalrechtlichen 
Praxis namentlich zwei systematische und, ihrer Intention nach, 
quellenmässige Darstellungen des livländischen landrechtlichen 
Kriminalprocesses, wie auf obige Weise entstanden, so mit 
dem entschiedensten Glück in die Hände unserer Praktiker 
gebracht worden sind. Diese Darstellungen finden sich in 
den beiden bekannten, im Ganzen nicht genug zu schätzen­
den Werken zweier unserer berühmtesten Schriftsteller: 
Gustav Johann von Buddenbrook und Reinhold Johann Lud­
wig Samson von Himmetetiern. . 

Beide — die Buddenbrocksche in Form von Noten zn 
seiner „Sammlung der Gesetze, welche das heutige Inländi­
sche Landrecht enthalten, kritisch bearbeitet" (1802—1821), 
ganz besonders aber die Samsonsche („Institutionen des In­
ländischen Processes" 1 8 2 4 ) — haben nachgerade das An­
sehen von d e m , was man „Rechtsbücher 1 1 genannt hat, er­
langt, und wenn sie auch in der Rechtspflege nicht förmlich 
citirt werden dürfen, so beherrschen sie doch mehr oder 
weniger die processrechtliche Einsicht unserer Praktiker. 

Halten wir uns an dasjenige in den genannten beiden 
Werken, was den Kriminalprocess betrifft, so hätten wir also 
in ihnen auf unsere Frage nach der Berechtigung der — 
§ . 1 geschilderten — Praxis, nachdem diese selber sich 
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gedrungen gefühlt, über das „ I c h bin ich , wie Ich gezeugt 
auch sei" hinauszugehen, die nähere Antwort: die Praxis sei 
nicht blos die Praxis, sondern das legitime Kind der in Lir­
land — freilich oft genug auch eben nur wieder von der 
Praxis — anerkannten Rechtsquellen. 

Unser nächstes Geschäft hat also darin zu bestehen, 
die beiden genannten Darstellungen kritisch darauf anzusehen, 
ob sie leisten, was sie ankündigen. 

Kritik der bedeutendsten Autoritäten der 
Praxis: von Buddenbrock. 

In dem obenerwähnten W e r k : „Sammlung der Gesetze" 
u. s. w. II., p . 1889—1972 giebt uns v. Buddenbrock „ e i n e 
h i s t o r i s c h - a p h o r i s t i s e h e D a r s t e l l u n g d e s P r o c e s s -
g a n g s ü b e r h a u p t w i e i n s b e s o n d e r e . " Was an dieser 
Darstellung historisch sei , wird, soweit sie den Gegenstand 
gegenwärtiger Untersuchung betrifft, der Verlauf dieser letz­
tern ergeben. Des Aphoristischen haben wir in jener jeden­
falls vollauf, und es erfordert sofort einen ganz besonders 
glücklichen Wurf , um zu finden, was wir zunächst suchen, 
— die Lehre vom Inquisitionsprocess. Eingeklemmt zwischen 
den Konsistorial - und schiedsrichterlichen Process finden 
wir ihn p . 1950 in einem Paragraphen ( § . 64 ) abgehandelt. 
Da jedoch auch von diesem nur ungefähr die Hälfte sich mit 
dem strafrechtlichen Inquisitionsprocess beschäftigt, so dür­
fen wir uns nicht wundern, bloss auf ein Paar dürftige, all­
gemeine Phrasen zu stossen, die von dem in unserem § . 1 
Gesagten gänzlich schweigen. Doch w i e ? Finden wir nicht 
a * a. 0 . den Inquisitionsprocess unter die Hauptrubrik „ g e ­
setzlicher a u s s e r o r d e n t l i c h e r förmlicher Process" ( p . 
1943) gestellt 3 Und wenn uns vollends der „accusatorische 
Process *'unter der Hauptrubrik „ o r d e n t l i c h e r gesetzlicher 
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Proce8s" (p . 4904) im § . 48 p . 1937 als d ie , dem „gewöhn­
lichen Gang des gesetzlich ordinären Processes in allen Lan­
desjustizbehörden" . . . „wenn strafrechtlich der Gegenstand 
ist" entsprechende Form entgegentritt, so befinden wir uns 
an der Hand des Verfassers ganz unerwartet im schroffsten 
Gegensatz mit der eingangserwähnten Praxis. Der Gegen­
satz wird noch gesteigert, wenn wir a. a. 0 . § . 48 weiter 
lesend, eine zwar kurze, aber unverkennbare Beschreibung 
des reinen Anklageprocesses antreffen, mit der ausdrücklichen 
Bemerkung, dass, nachdem actor officiosus dem Defensor 
des Angeklagten die Klage schriftlich überreicht, dieser in 
einer Defensionsschrift geantwortet, ferner Beweis und Ge­
genbeweis aufgenommen worden, endlich deduetio und re-
duetio erfolgt seien, das Urtheil gesprochen werde , „das 
von dem TJnterrichter an den Oberrichter ad leuterandum 
gesandt wird!" Denn aus diesen letzten Worten folgt, wenn 
wir sie mit den vorausgeschickten Aeusserungen des § . 48 
über den allgemeinen Charakter des Anklageprocesses kom-
biniren, aufs Unwiderleglichste, v. Buddenbrock spreche 
hier die Ansicht aus: der Kriminalprocess ist in Livland über­
haupt Anklageprocess und findet dieser namentlich in den 
Landgerichten statt. 

Doch die Täuschung, als sei dies des Verfassers Mei­
nung — Quellen werden a. a. 0 . nicht angeführt — dauert 
nicht lange, oder hat — eigentlich zu reden — schon auf­
gehört , ehe sie hervorgerufen worden. Denn — davon zu 
geschweige!!, dass die faktische Praxis durchaus nichts von 
solcher Blüthe des Anklageprocesses zu melden weiss, und 
namentlich unseren Landgerichten das Gebiet desselben völ­
lig eine terra incognita ist — v. Buddenbrock selber kann 
zu jener Aufstellung nur durch einen unbegreiflichen Streich, 
den ihm sein Gedächtniss gespielt, verleitet worden sein, 
da das, was er bereits II. , p . 115 gesagt, ganz anders lau­
tet Während nämlich die zuerst betrachtete Stelle be -

1) Dass der Verfasser hier nicht etwa blos den Inhalt der Ordi-
nanz vom I. Februar 1632 übersichtlich machen, sondern darstellen 
will, was seiner Ansicht nach, kraft jener Ordinanz noch heute prak-
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sagt, jeder strafrechtliche Fall werde accosatorisch und zwar 
im Landgericht (salva tarnen leuteratione e tc . ) verhandelt, 
stellt die Anm. 86 zu der Landgerichtsordinanz vom 1. F e ­
bruar 1652 , hinsichtlich des peinlichen Gerichtsstandes so­
wohl , als der Processform von Hause aus einen durchgängi­
gen Gegensatz zwischen adeligen und unadeligen Verbrechern 
auf. „Ein Adel icher" heisst es h ie r , „gehört vor das Hof-
gcricht in prima instantia, und zwar nur accusatorisch." 
Diesem Satz steht dann der zweite gegenüber: „E in Unade-
licher gehört vor das Landgericht in prima instantia." Diese 
Stelle hat aber für uns das Erfreuliche vor der oben hervor­
gehobeneu voraus, dass sie sich mit Quellencitaten — näher 
Artikeln aus der erwähnten Ordinanz — deckt. Wir können 
also selbst nachschlagen. Was nun zuvörderst den Satz be ­
trifft, dass adelige Verbrecher im Hofgericht, nichtadelige 
im Landgericht in prima instantia zu belangen seien, so wer­
den die Art. V I . , X X X . und XXXIII . der citirteu Ordinanz 
als Quelle angegeben. 

Art. VI. , der namentlich den privilegirten Gerichtsstand 
des Adels beweisen so l l , ist eine unmittelbare Fortsetzung 
des Art. V . , in welchem es heisst: „ A n diese Landgerichte 
gehören a l l e u n d j e d e P e r s o n e n , so in diesen Landen 
der königlichen Majestät immediate unterworfen, s i e s e y n 
A d e l o d e r U n a d e l " u. s . w . Darauf fährt Art. VI . fo r t : 
„Imgleichen gehören zu diesem Gerichte a l l e u n d j e d e 
S a c h e n , criminalia und civilia, die allein ausgenommen, so 
in der Hofgerichtsordnung excipiret und nach schwedischen 
Rechten immediate an's Hofgerichte gehören, die andern 
alle sollen allhier angenommen u. 8. w. werden." — Wenn« 

tisch sei, geht daraus hervor, dass er säramtliche Artikel, mit denen 
er seine, p. 115 gegebene tabellarische Uebersicht belegt, für im 
Wesentlichen noch jetzt brauchbar erklärt (vergl. Anm. 17, 52, 53, 

,55, 50,58 und 61), mit einziger Ausnahme des Art. XXIV. , den er sich 
doch gerade durcli ganz willkührliche, sinnentstellende Textveräoderung 
erst selber brauchbar gemacht ( s . weiter unten), um dann seinem 
Schematismus von Adeligen und Nicbtadeligen su Liebe einen Sali 
seiner tabellarischen Uebersicht mit demselben zu zieren, der etwas 
ganz ron dem Inhalt des Art. XXIV. Verschiedenes besagt. 



gleich diese Gesetzesstelle offenbar von einzelnen S a c h e n 
spricht, welche von dem Hofgericht in prima instantia ver­
handelt werden sollen, so tritt uns doch aus derselben kei­
neswegs eine solche Dichotomie entgegen, deren beide Sei­
ten sich so koordinirt ausnähmen, wie die v. Buddenbrock-
tche Anmerkung vorgiebt. Am wenigsten aber erscheint als 
der — man kann kaum sagen Eiutheilungs — vielmehr Be-
8timmungsgruud für die angedeuteten Ausnahmen eine per­
sönliche , eine Standesqualität. Eine solche Deutung hätte 
sich billig schon durch die Worte des Art. V . , wo ausdrück­
lich a l l e zum bezüglichen Jurisdictionsbezirk gehörige P e r ­
s o n e n , „ s i e s e y n A d e l o d e r U n a d e l " als vor das 
Landgericht gehörig bezeichnet werden, bedenklich machen 
lassen sollen. Sehen wir nun, um diese Bedenklichkeit zu 
gewisser Ueberzeugung zu erheben, in der Hofgerichtsord­
nung ( v o m 6ten Sept. 1 6 3 0 , bei v. Buddenbrock a. a. 0 . 
p . Ü7 ff.) nach, so giebt uns — wenn wir uns auf das die 
Kriminaljurisdiction betreffende beschränken — ihr § . 2 0 die 
Auskunft: „ A l l e S a c h e n criminalaesae Majestatis betreffend, 
gehören immediate an's Hofgerichte," ferner „derer Sachen, 
die genugsahmb zu beweisen haben" (wo ist hier ein Standes­
unterschied hervorgehoben?), „dass ihnen von den Unterge­
richten, sowohl auffm Lande, als in Städten, das Recht 
verweigert oder ihre Sachen lange uffgehalten oder dass 
die Richter selbst partheiisch oder suspect seyn." Endlich: 
„Imgleichen canssae Nobilium" . . . . nun da hätten wir's j a ! 
doch nein, sondern unsere Stelle fährt ohne Komma fo r t : 
„ t e s t a m e n t o r u m " etc., worauf eine Verweisung auf die 
Landgerichtsordinanz (vom SO. Mai 1 6 3 0 , a. a. 0 . p. 13 ff.) 
uns für das „e t cetera" abermals ein Haus weiter schickt. 

Ehe wir aber nachschlagen, muss ein Rückblick auf die 
angezogenen Stellen der Hofgerichtsordnung uns überzeugen, 
dass ihre näheren Bestimmungen den allgemeinen Ausdruck 
« S a c h e n " der Landgerichtsordinanz vom 1. Febr. 1632 
ganz in dem Sinn commentiren, wie wir ihn oben fassten, 
so nehmlich, dass k e i n e p e r s ö n l i c h e K a t e g o r i e , soli­
dem ganz abgesehen von dem etwaigen Rechtssubject, die 
Beschaffenheit des R e c h t s o b j e k t s den Bestimmungsgrund 
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für die Thätigkeit des Hofgerichts als erster Instanz abgiebt. 
Denn auch die letzten Worte sprechen nicht von causis 
uobilium, sondern von causis nobilium t e s t a m c n t o r u m " 
(der Accent auf der S a c h e ! ) u. s. w. Doch » . Buddenbrook 
wollte ja beweisen, dass causae criminales , sofern sie nobi-
ltum 6eien , nur vor das Hofgericht, und in prima instantia, 
gehören ? Davon schweigt die Hofgerichtsordnung; wir wer­
den uns also wohl bei der Landgerichtsordinanz vom SOsten 
Mai 1630 Raths erholen müssen. 

Hier lautet der betreffende § . VI I I . : „ E s sollen aber 
obgedachte Landrichter solche S a c h e n annehmen und vor 
ihrem Landgerichte ventiliren lassen 2 ) . . . in criminalibus: 
Todschläge, M o r d , öffentliche Strassengewalt, Räuberei, 
Zauberei, Ehebruch, leviores injuriae und dergleichen." Im 
Gegensatz zu diesen — s ä m m t l i c h s a c h l i c h e n — Compe-
tenzbestimmnngen heisst es dann weiter : „ A l l e a n d e r n 
S a c h e n " — wir heben natürlich nur das Strafrechtliche 
hervor — „atrocissimarum injuriarnm" — im Gegensatz zu 
den, dem Landgericht anheimfallenden levioribus injuriis — 
„Jura regln et fisci und dergleichen concernirend, sollen 
immediate ihre pritnam instantiara im Hofgericht zu Dorpt 
haben und dahin remittiret werden." 

Damit hätten wir erschöpfend dargelegt, was — direkt 
oder indirekt — der bezügliche Inhalt des , für den v. Bud-
denbrockschen Satz: „e in Adlicher gehört ( s c . in criminali­
bus) vor das Hofgericht in prima instantia" citirten Art. VI . 
ausmacht. Das Resultat dieser Darlegung ist von der Art, 
dass es nicht erst ausdrücklich gezogen zu werden braucht 3 ) . 
Denn was unser zuletzt betrachteter § . VIII. noch ferner 
unsern Gegenstand etwa Berührendes sagt : „Soll te aber ein 

2) Es sei hier vorgreifend darauf aufmerksam gemacht, dass 
diese Ausdrucksweise nur dann einen Sinn hat, wenn der Gesetzgeber 
dabei von der Voraussetzung des Anklageprocesses ausging. Denn 
ein Inquirent , der eine Sache vo r sich ven t i l i ren l ä s s t , wäre 
eine contradictio in adjecto. 

3) Uebereinstimmend mit mir interpretirt die hier besprochenen 
schwedischen Gesetze Jankiewitz in seinem „Spec. juris Livonici," 1783, 
T i t - U. „Hofgericht '« §. 17, und „ L a n d g e r i c h t " §. 9. 
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Edelmann pecciren u n d a u f f r i s c h e r T h a t b e g r i f f e n 
w e r d e n " (für Fälle also, da der peccirende Edelmann nicht 
auf frischer That begriffen würde, ist das Folgende gar 
nicht vorhanden ) „ s o soll allda und in welchem Creyse 
er das Crimen begangen, Er apprehendiret, in V e r h ö r 
g e n o m m e n " (also „ e i n Adel iger" in Verhör! nicht n u r 
accusatorisch!) „und wie die Sache bewandt befunden, auch 
gestalt die Verbrechung gewand, der Delinquent zugleich 
neben dem Protocoll in das" . . . Hofgericht etwa ? — nein, 
s o n d e r n . . . „Rigische Gubernament geschickt werden." — 
Dies , sage i c h , ist , wie auch v. Buddenbrock a. a. 0 . p . 24. 
Anm. 52, richtig bemerkt, heutzutage vollkommen antiquirt, 
und wenn er ferner sagt, Kriminalsachen eines Edelmanns 
würden jetzt „an das Hofgericht zur Aburtheilung gesandt" 
so mag dies wahr sein, aber in § . VIII. ist nicht die Quelle 
für solches Verfahren zu suchen. Dort ist lediglich gesagt, 
dass der Delinquent „in das Rigische Gubernament geschickt" 
wurde. Hinter diesem Geschick fällt der Vorhang, und wir 
erfahren gar nicht einmal, was das Rigische Gubernament 
weiter mit dem Armen vorgenommen. Die Versicherung v, 
Buddenbrocks ist nichts Anderes, als wiederum das „ ich bin 
i c h " der Praxis, bei dem wir nun nach einem langen illuso­
rischen Zirkel glücklich wieder angelangt wären. Nur ein 
ungeschickter Versuch , das ersehnte q. e. d. zu erreichen 
kann es genannt werden, wenn v. Buddenbrock p . 24 den­
noch zwischen § . VIII. und jener Selbstbezeugung der Praxis 
einen Zusammenhang zu Stande zu bringen bemüht ist , in­
dem er sagt: „ N o c h b e s t i m m t e r spricht die Gerichtsord­
nung von 1614 im § . 1 4 , aus welcher ( ? ) dieser § . VIII. 
ausgehoben. Daselbst heisst e s " u. 8. w. Die jetzt folgende 
Stelle aus der Gerichtsordnung besagt nun freilich, dass der 
delinquirende Edelmann in b e s t i m m t e n , n a m h a f t g e ­
m a c h t e n F ä l l e n an dem Hofgericht ein forum privilegia-
tum haben solle , und zwar wird als Motiv solcher Bestim­
mung ausdrücklich hervorgehoben , „damit ein jeglicher Stand 
bei seinen wohlhergebrachten Freiheiten und Gerechtigkeiten 
möge geschützet werden." Allein abgesehen davon, dass 
die Gerichtsordnung vou 1614 sich zunächst nur auf schwe-
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dische Verhältnisse bezieht , lange vor der Eroberung Liv­
lands dnrch Schweden erlassen war, mithin niemals direkten 
Bezug auf Livland gehabt haben kann, abgesehen von alle­
dem ist das Allegat für das, was es beweisen s o l l , höchst 
unglücklich gewählt. Denn — wie so eben gegen v. Bud­
denbrock bewiesen worden — sagt § . VIII. der Landgerichts­
ordnung d u r c h a u s n i c h t s von einem privilegirten Gerichts­
stand adeliger Angeschuldigter. Soll also § . 14 der Gerichts­
ordnung von 1614 „ n o c h b e s t i m m t e r " dasselbe sagen, 
was über diesen Gegenstaud in der Ordinanz von 1630 vor­
kommt , so müsste er „noch bestimmter" als diese n i ch t s 
davon sagen. Wie wir gesehen haben, stellt er aber — wie­
wohl mit Einschränkungen — wirklich jene Bestimmung auf, 
8teht also ausser allem Zusammenhang mit §. VIII. der Or­
dinanz von 1630 4 ) . 

4) Zwar beruft sich der Freiherr K. F. Schoultz in seiner „kurz-
gefassten Abbildung des Livländ. Staatsrechts" II., 12, für die, auch 
von ihm vertretene Behauptung, dass „in Kriminalsachen einem Mit­
glied der Ritterschaft das Hofgericht die erste Instanz" sei, auf die 
Königl. Resolution vom 6. August 1034 (hei v. Buddenbrock a. a. O. 
p. 123 ff.), deren §.5 dem liviändischen Adel die Privilegien des schwe­
dischen und finnischen rücksichtlich des Hofgerichts zuspricht. Aber 
die Gerichtsordnung vom 10. Febr. 1614, deren §. 14 dieses letztere 
Privilegium enthält, statuirt zwar rücksichtlich der Bestimmung des 
Gerichtsstandes die Berücksichtigung des Standesunterschiedes, wäh­
rend die livländische Ilofgerichtsordnung von 1630 und die Landge-
richtsordinanzen von 1630 und 1632 — wie gezeigt wurde — in der 
angegebenen Beziehung nur sachliche Unterschiede kennen, — geht 
aber doch sofort weiter zurNamhaftmachung best immter F ä l l e , in 
welchen schwedische Edelleute ihr forum privilegiatum, vor dem Hofge­
richt haben sollten und weist überdies dem Hofgericht l ed ig l ich die 
Ur the i l s f ä l l ung in e rs ter "Ins t an z in d iesen benann t en 
F a l l e n , k e i n e s w e g e s die P r o c e s s l e i t u n g zu, was — auf 
livländische Verhältnisse angewendet — im Effekt mit de r L e u t e ­
r a t i o n auf e ins h inaus l äu f t . Ueberdiesa stehen der Brauch­
barkeit des §. 5 der erwähnten Resolution von 1634 spätere Gesetze 
und spätere Praxis — wie im Text ausgeführt wird — im Wege. Fer­
ner beruft sich Freih. Schotdtz a. a. O. auf die königliche Resolution 
vom 10. Mai 1678. (bei v. Buddenbrock a. a. O. p. 721 ff.), deren 
Punkt 13 lediglich auf die Hofgerichtsordnung (von 1630) verweist. 
Wie wenig aber diese (und zwar §.20) im Stande sei, das Behauptete 
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Wir kommen jetzt zu der andern Seite jener ersten-, 
den peinlichen Gerichtsstand Adeliger und Nichtadeliger be­
treffenden Behauptung v. Buddenbrooks, zu dem Satz nehm­
lich : „ ein Unadeliger gehört vor das Landgericht iu prima 
instantia." Angebliche Belegstellen sind a. a. O. p . I I S : 
Art. X X X . und XXXIII. der Landgeriehtsordinanz vom lsten 
Februar 1632. Fast könnten wir uns der Mühe überheben, 
hier abermals speciell nachzurechnen, da sich uns schon aus 
der vorstehenden Untersuchung — ausser der völligen Nich­
tigkeit der v, Buddenbrockschen Behauptung, dass Art. VI . 
die Bestimmung eines privilegirten Gerichtsstandes für ade­
lige Verbrecher enthalte, — das Facit ergeben haben dürfte, 
dass die vorliegende Ordinanz überhaupt nicht nach Perso­
nen , sondern nach Sachen fragt, wenn sie verschiedene Ge­
richtsstände anordnet. Doch da unsere Aufgabe zunächst 
nur negativ war, und es j a , von hier aus gesehen, immerhin 
möglich bleibt , dass v. Buddenbrook — wenn auch nicht 
gerade kraft Art. VI . — Recht hätte, so dürfen wir nicht 
unterlassen zu untersuchen, ob nicht die beiden Art. X X X . 
und XXXIII. dieses sein Recht etwa bergen. 

Der Art. X X X . hebt an: „Und weilen a u s s e r d e n e n -
s e l b e n , s o o b e n A r t . X X I V . a u s g e s o n d e r t , nach 
schwedischer Ordnung das Landgericht auch über unadelige 
Personen, Arme und Re iche , in Criminal - Sachen an Ehre, 
Leib und L e b e n , ohne Befreiung und Decision des königh 
Hoffgerichts n i c h t s zu exequiren hat, als soll das Landge-

zu stützen, findet im Text dieses §. seinen genügenden Nachweis. 
Hienach ist denn auch zu beurtheilen, was der Frh. Schoultz a. a. 0 . 
V., 2 , bei Gelegenheit der Aufhebung der Schlossgerichte und gleich 
darauf bei Aufzählung der dem Hofgericht als erster Instanz unterwor­
fenen Sachen, ferner V. , 4 , unsern Gegenstand betreffendes — aber 
weniger Treffendes — beibringt. Damit kann zugleich für abgefertigt 
gelten, was der anonyme Verfasser der „Entwickelung der Privilegien 
und Rechte der Ritter - und Landschaft des Herzogtums Livland" (in 
des Frh. Balth. v. Campenhamm livl. Magazin, I., [1803] p. 27) und 
des „Beitr. zur Kenntn. der Provincialverfassung und Verwaltung 
des Herzogthums Livlanrf," 1804, p. 46 §. 20, ü b e r e i n s t i m m e n d 
mit dem Frhrn. Schoultz und v. Buddenbrook, und gleichfalls mit Be­
rufung auf die künigl. Resolution vom 10. Mai 1678, versichert. 
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rieht gleicher Weise weder mit der Tortur o . s. w . , noch 
m i t d e r E x e c u t i o n der gefundenenUrtheilen, Leben oder 
Ehre betreffend, n i c h t v e r f a h r e n , sondern nach Befindung 
der Sachen, einmüthig eines Urtheils sich vereinigen, das­
selbe sampt den Acten und Actitaten alsbald, wie oben Art. 
X X V . stehet, ans Hoffgericht ehe es publiciret wird, schicken, 
und von dem weitere Resolution erwarten." 

Es Ut nicht recht einzusehen, wie vorstehende Stelle 
als Beleg dafür gelten sol l , dass „ein Unadeliger" (sc. Ver­
brecher) „vor das Landgericht" gehöre, da doch der eigent­
liche Inhalt der ganzen Stelle wesentlich eine Einschränkung 
der landgerichtlichen Kompetenz gerade gegen unadelige 
Verbrecher ist. Wenn übrigens der Wortlaut — oberfläch­
lich angesehen — uns geneigt machen könnte, hier zu fin­
den, was sämmtliche früher betrachtete Stellen nicht nur 
nicht haben, sondern durch ihren Inhalt geradezu — wenn 
auch nicht in contradictorischer Form — ausschliessen, 
nehmlich eine Bestimmung des Gerichtsstandes nach dem 
Stande, so werden wir doch bei näherem Eingehen in den 
Sinn unseres Art. X X X . an solcher Auffassung verhindert. 
Zuvörderst ist auf die Wendung „ a u c h über unadelige Per­
sonen" „ o h n e Befreyung des Hofgerichts n i c h t s 
zu exequiren" u. s. w. Rücksicht zu nehmen. Legen wir 
nehmlich den Inhalt jenes „auch" auseinander, so müssen 
wir in mehr bestimmter Paraphrase sagen : Weil das Land­
gericht, ausgenommen in den A r t X X I V . ausdrücklich nam­
haft gemachten Fallen, w e d e r ü b e r a d e l i g e , n o c h ü b e r 
n n a d e l i g e P e r s o n e n ohne vorgängige Vorstellung an das 
Hofgericht die Vollziehung eines Kriminalurtheils verhängen 
darf, so muss es erst die bezügliche Resolution des Hofgerichts 
einholen. Da aber nothwendig jede Person entweder adelig oder 
nichtadelig ist — tertium non datur — so ist damit über­
haupt weiter nichts gesagt a ls : „Wei l das Landgericht, ausser 
in jenen namentlichen Fällen, seine K r i m i n a l u r t h e i l e 
nicht ohne Bestätigung derselben durch das Hofgericht voll­
ziehen darf, so muss es diese erst einholen." Das ist der 
ganz einfache, jedem Unbefangenen einleuchtende Sinn des 
A r t X X X . , und die v, JBuddenbrocksche Auslegung desselben 
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löst sich in Qualm auf. Auch dieser Art. kennt nur Kate­
gorien Ton Verbrechen nicht von Verbrechern, und wir dürfen 
uns freuen, diese Auffassung durch das bestätigt zu finden, 
was der in ihm allegirte Art. X X I V . besagt: „dass alle hoch-
pönliche Laster, a l s da s e y n Blutschande u. s. w . , unna­
türliche viehische Vermischung, gewaltsame Nothzüchtigung, 
Kindermord, vorsätzliche Todtschläge auf offener, im laugba­
rer That , o h n e e i n i g e vorherige Befragung beim Hofge­
richte von dem königlichen Gouverneuren oder Statthalter, 
auch L a n d r i c h t e r n e x e c u t i v e g e s t r a f f t werden." Z u 
dieser Stelle ist weiter nichts zu bemerken, als dass ich 
der gesunden Kritik schuldig zu sein glaubte, den Text — 
gegen v. Buddenbrook — zu derjenigen Reinheit , die er in 
der Nöllerschen Ausgabe (Landesordnungen, 1707) hat, wie­
derherzustellen. Statt „ o h n e e in ige" schreibt nehmlich 
v. Buddenbrook „ n i c h t o h n e e i n i g e , " und glaubt diese 
Interpolation zu rechtfertigen, wenn er a. a. 0 . p . 114, 
Anm. 49 bemerkt: „ n i c h t ist augenscheinlich in den vorigen 
Ausgaben durch einen Druckfehler ausgelassen. Denn der 
§ . X X X . , der sich auf diesen § . X X I V . bezieht , besagt aus­
drücklich, dass diese Sachen (nehmlich die Art. X X I V . be ­
nannten ) „ausgesondert von des Landgerichts Jurisdiktion 
seyen." Sonderbar! da doch , nach Obigem, viel eher gesagt 
werden könnte, sie seien ausgesondert von des Landgerichts 
NichtJurisdiction. Aber der Grund eines so groben — milde 
ausgedrückt — „Missverständnisses" liegt freilich auf der 
H a n d . . . . Der Artikel handelt gar nicht von Jurisdiktion im 
eigentlichen Sinn des W o r t s , sondern von der Befugniss des 
Landgerichts, seineKriminalurtheile ohne vorgängige Erlaub-
niss des Hofgerichts zu v o l l z i e h e n oder nicht. Art. X X I V . 
sagt, in welchen Fällen es dies thun kann und Art. X X X . 
sagt: dass es in allen andern Fällen dies nicht thun könne. 
Das ist Alles! — 

Nun noch Art. XXXII I . : „Würden die Angeklagten 
durch Connivenz oder fahrlässige Unachtsamkeit weggelassen 
oder entkämen, soll der Erbherr oder Inhaber der Schlös­
ser und Höfe davor hafften und nach Qualitäten avbitrarie 
gestraffet werden." Wir trauen unseren Augen kaum, wenn 
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wir diesem verzweifelten Heisshunger nach Beweisstellen, dem 
auch das,Schlechteste nicht zu schlecht ist, zusehen! Weil 
in dem Art. XXXIII . von dem Fall die Rede ist, dass der 
Angeklagte (accusatus im engern Sinn, vgl. Art. XXXIII . ) 
ein Leibeigener, so soll folgen, dass — „ e i n Unadelicher" 
„vor das Landgericht" „ g e h ö r e ! " Liegt es denn nicht viel 
näher, nachzuforschen, ob nicht gerade über den fahrlässi­
gen E r b h e r r n d u r c h d a s L a n d g e r i c h t die arbiträre 
Strafe verhängt wurde, was wohl mehr als wahrscheinlich 
sein dürfte. — Doch sapienti sat! — 

Der zweite Hauptsatz der tabellarischen Uebersicht r . 
Buddenbrooks Ca. a. O. p . 1 1 5 ) , den wir nun zu prüfen ha­
ben , sagt, nach gegenwärtiger Praxis (Vgl. die einleitenden 
Worte der Anm. 56 , p . 114) werde das von einem Edelmann 
begangene Verbrechen nicht nur, wovon eben die Rede gewe­
sen, vor dem Hofgericht in prima instantia, sondern ferner da­
selbst auch „ n u r a k k u s a t o r i s c h " verhandelt. Unsinteressirt 
abermals zunächst nur die Frage, ob die hiezu citirte Quelle sich 
auch wirklich zu der vorliegenden Behauptung als Quelle verhalte. 
Ehe an ihre Beantwortung gegangen wird, sei nur noch be­
merkt, dass jener Bestimmung der Processform bei adeligen 
Verbrechern keine für die Nichtadeligen gegenübersteht. 
Dies stört freilich die Symmetrie der Tabel le , lässt aber 
doch den Wahrscheinlichseitsschlnss zu , v. Buddenbrock ha­
be mit jener Bestimmung zugleich implicite sagen wollen, 
für Unadelige sei die Kriminalprocessform nicht nur akkusa-
torisch, sondern auch inquisitorisch. Schade nur , dass so­
wohl § . 48 als § . 6 4 der „historisch-aphoristischen Darstel­
lung uns über das Nähere des wann und inwiefern gänzlich 
im Dunkeln lassen. Zur Sache also! 

Für den jüngsten v. Buddenbrockachen Satz ist die Be­
legstelle Art. X X V , der Ordinanz vom 1. Februar 1632, und 
hütet: „ I n a l l en a n d e r n Criminalibus betreffend adelige 
Personen, sollen die Sachen durch g e b ü h r l i c h e Citation, 
Klag und Antwort vor dem Landgerichte wohl eingenommen 
°* 8 « w. werden." Wie früher in Bezug auf das Forum, so 
hier hinsichtlich der Processform will sich der Schein gel­
tend machen, als sei der Stand der Bestimmungsgrund. Doch 
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erstens dürfte der Ausdruck „gebührliche" auf eine allge­
meinere Geltung der akkusatorischen Form schliessen lassen, 
zweitens aber und ganz besonders verbietet sich jene Ansicht 
durch die Wendung: „ in allen andern criiuininalibus" u . s . w. 
Der vorhergehende Artikel zählt nehmlich, wie wir gesehen 
haben, eine Reihe Verbrechen auf, welche „von dem königl. 
Gouverneur und Statthalter, auch Landrichtern executive ge­
straft werden" so l len , ohne dass irgend von Adel, oder 
Nichtadel die Rede wäre. Wenn also weiter von „allen an­
dern criminalibus" — immerhin mit dem Zusatz „betreffend 
adelige Personen" — gesagt ist, sie sollen „durch gebührliche 
Citation" u. s. w. in Verhandlung genommen werden, so 
liegt offenbar der Hauptaccent nicht sowohl auf „ betreffend 
adelige Personen" — da dies ohne alle Parallele in Art . 
X X I V . , auf den sich doch Art. X X V . unmittelbar bezieht, 
dastünde, als vielmehr auf dem doppelten Gegensatz: erst­
lich dem materiellen zwischen jenen einzelnen benannten 
und diesen „allen andern" criminalibus, sodann dem entspre­
chenden formellen zwischen „executive gestrafft werden" 
dort , und „gebührliche Citation, Klag und Antwort" hier. 
Ich sage formellen, denn unter dem Ausdruck „executive 
gestrafft werden" scheint sich irgend ein ausserordentliches 
(dem ordentlichen „gebührlichen" entgegengesetztes) proces-
sualisches Verfahren — wahrscheinlich inquisitorischer Art — 
zu bergen. Doch dies zu untersuchen, ist hier nicht der 
Ort , wo es Mos darauf ankommt, v. Buddenbrooks Anfüh­
rung zu controlliren. So mag denn auch immerhin zugege­
ben werden, dass der Zusatz: „betreffend adelige Personen" 
die Durchsichtigkeit unserer Stelle einigermaassen trübt: 
nichtsdestoweniger ist v. Buddenbrook im Unrecht, wenn er 
daraus das Korollarium zieht , criminalia Adeliger seien nur 
accusatorisch zu behandeln, da doch zum allermindesten zu­
gegeben werden muss, dass in sämmtlichen Fällen des Art. 
X X I V . für Adelige so gut als andere Leute die „gebührliche 
Citation, Klag und Antwort" als welche — nach der Ordi­
nanz von 1632 — nur bei „allen andern criminalibus" statt­
finden, wegfallen. Nach Art. X X V . ist also jedenfalls das 
„nur" vor „accusatorisch" zu streichen. Thun wir aber dies» 
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wie wir nicht anders können, so erhalten wir für Adel und 
Nichtadel eine und dieselbe allgemeine Bestimmung: n i c h t 
nur akkuB a t o r i s c h sondern auch, inquisitorisch, und bliebe 
nur der positiven Kritik die Aufgabe, das Veihältuiss beider 
Processformen in Gesetz und Leben historisch festzustellen. 
Vielleicht gelingt uns im Verlauf dieser Abhandlung auch 
hierüber einige sachdienliche Andeutungen zu geben. 

Ehe wir aber v. Buddenbrock verlassen, haben wir 
unsern Art. X X V . noch erst zu Ende, zu lesen. Dort heisst 
es weiter: „Wei l aber die königl. Privilegia und adeliche 
Freyheit im Königreich Schweden nicht zulassen, dass ade­
liche Personen anderswo, denn am königl. Hoffgerichte sollen 
geurtheilet werden, so soll es allhie im Landgerichte auch 
gehalten, und wenn die Sache durch Klag und Antwort 
u. s. w. eingenommen, unter ihrer (der Partheien) Hand und 
Siegel u. s. w. dem Hoffgerichte u. s. w. eingeschicket u. s. w. 
werden." Hier endlich stossen w i r — o h n e v. Buddenbrooks 
Nachweis — wenn auch nicht ganz auf dasselbe, so doch 
auf etwas dem Aehnliches, was wir au seiner Hand vergeb­
lich suchten. Adelige sollen also nur vom Hofgericht ver-
urtheiit werden — nach der Ordinanz vom 1. Febr. 1632. 
Inwiefern eine gleichlautende heutige Praxis das Recht habe, 
blos um dieses Gleichlauts willen, sich ausdrücklich gerade 
auf diese Ordinanz zu berufen, werden wir später zn beur-
theilen Gelegenheit haben. Hier haben wir noch schliess­
lich auf die Kompetenzfrage zurückzukommen und, nachdem 
wir v. Buddenbrock endlich, so zu sagen aus eigenen Mit­
teln ein halbwegs brauchbares Cilat für seine Lehre vom 
peinlichen Gerichtsstande auppeditirt, zu untersuchen, inwie­
fern sich nach dem, bis hiezu Dargelegten, sowohl vom 
Standpunkt der heutigen Praxis als von dem der dargelegten 
Gesetzesstellen se lber , der Satz aufstellen liisst: criminalia 
Adeliger gehören in erster Instanz v o r ' s l l o f - , Nichtadeliger 
v 'or's Landgericht. 

Zunächst muss uns im Verlauf der Untersuchung der 
auch von t\ Buddenbrock Ca. a. 0 . p. IIa) adoptirte Aus-
< * r u c ' c „ g e h ö r e n " zweideutig geworden sein. Wenn z. B. 
gesagt wird, criminalia Adeliger g e h ö r e n in prima instantia 

2 
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Tor's Hofgericht, so wird dies, ohne nähere Erklärung, so 
zu verstehen sein, als g e h ö r t e n s i e n i c h t vor's Landge­
richt, und dies würde nach gewöhnlichem Sprachgebrauch 
so viel heissen, a ls : das Landgericht hat mit solchen crimi­
nalibus gar nichts zu schaffen. Nun erfahren wir aber so­
wohl von der Praxis durch den Mund v. Buddenbrocks, als 
auch ans den von ihm herbeigezogenen Belegstellen, dass 
der Sinn jenes „ g e h ö r e n " vielmehr ein anderer sein müsse, 
da Praxis und Belegstelle sich gerade zu dem Zeugniss vereini­
gen, dass das Landgericht in criminalibus Adeliger allerdings zu 
schaffen habe, dass namentlich der bei weitem wesentlichste 
Theil der richterlichen Thätigkeit, nehmlich der ganze ei­
gentliche Process mit einziger Ausnahme der Urtheilsfällung, 
in solchen criminalibus dem Landgericht obliege (vergl . v. 
Buddenbrook a. a. O. p . 2 4 , p . 114 , Anmerk. 52 5 ) , und Or­
dinanz v. 1. Februar 1632 , Art. X X V . ) . Der Accent wird 
also wohl auf dem Beisatz „ in prima Iustantia" liegen, und 
„gehören" erhielte nunmehr den nähern Sinn: „behufs erster 
Urtheilsfällung gehören." Wir müssten also sagen: crimina-
lia Adeliger gehören behufs erster Urtheilsfällung vor das 
Hofgericht und nicht vor das Landgericht. Hievon nun die 
negative Seite gegen die Nichtadeligen herausgekehrt, lautet 
der Satz: criminalia Nichtadeliger gehören behufs erster 
Urtheilsfällung nicht vor das Hofgericht, sondern vor das 
Landgericht. Sehen wir hier davon ab , dass d i e s e r Satz 
sich nirgends in den bis jetzt von uns betrachteten Beleg­
stellen vorfindet, so wie von der, im Art. X X I V . der Or-
dinanz von 1632 vorkommenden Reihe Verbrechen, welche, 
ohne Rücksicht auf den Stand des Angeschuldigten, von 
den Landgerichten sofort exekutivisch verurtheilt werden 
dürfen, so finden wir dagegen erstlich nach Art. X X X . , 
dass in allen andern Fällen „auch über unadelige Personen" 
nur durch das Hofgericht, auch schon in erster Instanz, das 

5) Was v. Buddenbrook im Widerspruch hiemit a. a. O. p. 486, 
Anmerk. 46 angiebt, gefrört — da er es nicht zu belegen trachtet y— 
theils nicht hieher, theils wird es — dem Inhalt nach — weiter unten 
§. 4 zur Sprache kommen. 



letzte W o r t , welches das vom Landgericht gefundene Er-
kenntniss erst aus einem blossen Gutachten zum Urtheil 
macht, gesprochen werden soll. Ferner bezeugt auch v. 
Buddenbrook, a. a. O. p . 1 1 4 , Anmerk. 51 , als gegenwärtige 
Praxis, dass „alle Kriminalsachen, die vor das Landgericht 
gehören, und daselbst nicht allendlich entschieden werden 
dürfen," „ e h e der Spruch des Landgerichts erfüllt werden 
darf, zur Leuteration an das Hofgericht gehen" müssen. Ist 
mithin, wenn auch nicht dem Klang der Wor te , so doch 
dem Wesen der Sache nach, sowohl für Adelige als für Un-
aüelige (d i e Ausnahmen Art. X X I V . gelten gleichfalls für 
die einen, wie für die andern) das Hofgericht die erste Kri­
mi na lins tanz, d. h. diejenige Behörde , welche in dem kon­
kreten Fall das erste vollziehungsfähige Urtheil ins Leben 
ruf t 6 ) , kann mithin das Landgericht weder für Adelige noch 
für Unadelige, im eigentlichen Sinn eine Instanz, von welcher 
an das Hofgericht appellirt werden könnte, genannt werden, 
da zwar in beiden Fällen die Sache in gewissem Sinn vor 
es gehört, bei Adeligen j edoch nur s o , dass es die bei ihm 
passirten Akten o h n e , bei Unadeligen dagegen m i t einem 
(durchaus unrechtskräftigen) Gutachten, zur Bildung de» er­
sten eigentlichen, d. h. der Rechtskraft an sich fähigen Urtheils, 
*n das Hofgericht einzusenden hat, so bleibt uns nur zu sa­
gen übrig, dass der , bei v. Buddenbrook a. a. 0 . p . 115 
aufgestellte G e g e n s a t z zwischen adeligen und unadeligen 
Verbrechern hinsichtlich ihrer bezüglichen sogenannten ersten 
Instanz, nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch ein 
vollkommen illusorischer ist. 

6) Die im J. 1844 in Livland pubticirte Bestimmung, das» Dieb­
stähle bis zum Betrage von 30 Rub. S. M. definitiv bei den Landge­
richten abgeurtheilt werden sollen, ist theils ganz partikular, theils 
"•acht sie keinen Unterschied zwischen Adeligen und Nichtadeligen. 

2 » 
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Das Verhältniss v. Buddenbrochs zu seinem, jetzt in 
Betracht kommenden literarischen Nachfolger — von Samson 
— so wie beider zu der heutigen kriminalprocessrechtlichen 
Praxis ( § . 1 ) lässt sich im Allgemeinen dahin bestimmen, 
dass, wenn jener mitunter im Ungewissen zu lassen scheinen 
kann, ob das, was er vorbringt, Exegese sei oder Dogmatik, 
dieser dagegen mit dem entschiedensten Anspruch, nichts 
als vollgültige, wohlgestützte Dogmen zu geben, auftritt, — 
ein Verhältniss, das sich auch äusserlich so zu erkennen 
giebt, dass der angeblich jetzt gültige Lehrinhalt bei v. Sam­
son den Text bi ldet , welchem die angezogenen Quellen 
dienstbar sind, bei v. Buddenbrock dagegen als Anmerkung 
neben de r , den Text bildenden Quelle herläuft. Entgeht 
nun freilich ersterer dadurch der Gefahr mehr als letzterer, 
seine Lehrmeinung selbst in's Schwanken gerathen zu lassen, 
indem nehmlich jeder einzelne Paragraph dasjenige zu geben 
behauptet, „was is t , nicht was sein sollte" O e r g h Institutio­
nen I. p . VIII..), wir also in dieser Beziehung ein für alle­
mal wissen, woran wir in jedem .einzelnenFall sind, so wird 
andrerseits die M ö g l i c h k e i t um so näher liegen, dass zwei 
so starre Elemente, wie das „was ist" hüben, und das, was 
die Rechtsquelle nun einmal B e s t i m m t e s enthält, drüben, 
— mittelst einer, vielleicht nicht ganz freien Exegese zu­
sammengekettet — in um so härtern Widerstreit gerathen 
möchten, als ihre Verbindung sich nicht als innere, sondern 
bloss äusserliche erwiese. 

Doch der Herr Verfasser der „Institutionen" bietet 
selbst dem Dilemma, das in diesem Bedenken enthalten ist, 
T r o t z , indem er Ca. a. 0 . p. VIII.) sagt: „ W a s " — an Beleg­
stellen nehmlich — „angeführt ist , stimmt mit dem Gerichts­
brauch überein." Der Herr Verfasser giebt uns damit 
selber das Rech t , von seiner Voraussetzung aus, sein Text 
gebe das „was ist" — den „Gerichtsbrauch" — jene Be­
hauptung umzukehren und somit den Satz: „de r Inhalt jedes 

Fortsetzung: von Samson. 



Paragrapheu stimmt mit der angeführten Belegstelle überein," 
zum Maassstab unserer Kritik zu raachen. 

Gehen wir nun — wie oben § . 3 — von dem Verhält­
niss aus, in welches die quellenmässig sein wollende Praxis 
die beiden Grundformen unseres, wie jedes Kriminalproeesses 
bringt, so tritt uns sofort eine auffallende Differenz zwischen 
v. Samson und seinem Vorgänger entgegen. Während nehm­
lich dieser — so lange er im Allgemeinen bleibt — den 
Anklageprocess als die Rege l , als das ordentliche Verfahren 
aufstellt, dann aber — ins Einzelne gehend — dies Zuge-
ständniss wieder zurücknimmt und den Anklageprocess für 
eine privilegienmässe — vorzugsweise dem Adel zu Gute 
kommende — Ausnahmsform ausgiebt, mit dem Beweis j e ­
doch, dass diese letztere Behauptung in den von ihm beige­
brachten Belegstellen enthalten sei, durchfällt, erspart sich 

Samson j ene Auslage, indem er durchgängig lehrt, Regel 
sei der Inquisitionsprocess, Ausnahme hingegen der akkusa-
torische. Diese Ansicht von der Sache geht sowohl aus der 
Art hervor, wie v. Samson (a. a. O. II., p . 216 ) den „Un-
tersuchnngsprocess" einführt — sans phrase, im e r s t e n 
Kapitel seines, dem „Verfahren im Kriminalprocess" gewid­
meten Titels, ohne alle Erwähnung besonderer Personen 
oder Sachen, die seinen Gegenstand etwa bildeten, durch­
aus mit dem Charakter der allgemeingültigen V o r a u s s e t ­
z u n g — als aus der Stellung nicht nur, die er dem „Anklage­
process" ( p . 2 8 1 ) im z w e i t e n Kapitel anweist, sondern* 
a , i ch daraus, dass er gleich im ersten, von diesem handeln­
den § . 1783 ihm seine besondere, exceptionelle Sphäre zu-
m i ' s s t ; endlich aus dem quantitativen Gegensatz, dass jenem 
y ol le 65 Cp. 2 1 6 — 2 8 1 ) , diesem nur 3 Seiten Cp- 291—284) 
gewidmet werden. 

Jener § . 1783 , der das Kapitel „vom Anklagsprocess" 
Eröffnet, lautet: „de r Anklagsprocess findet Statt in g e r i n ­
g e r e n V e r g e h u n g e n ' ) und ü b e r a l l , w o d e r A n g e -

1) Was die hier sogenannten „geringeren Vergehungen" betrifft, 
0 baben wir mehr als eine Veranlassung, sie üvi"jjf!ext zu übergehen. 
) Die Verordnung „über alle Executionen vom ftVjfrli 1669 §. 25 (vgl. 
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9. Samson a. a. 0 . §. 1783, Anmerk. ai die Verordnung selbst steht 
bei v. Buddenbrook a. a. 0 . p. 467 ff.) giebt dafür gar keinen Anhalts­
punkt. 2) Der einzige Ausdruck des §. 25 der Ordinanz vom l. Febr. 
1632 (vergl. v. Samson a. a. 0 . ) der zu dieser Deutung Veranlassung 
gegeben haben kann: „in allen anderen criminalibus" bezieht sich auf 
§. 24; es miissten also alle hier nicht benannten Fälle zu den 
„geringeren Vergehungen" gezählt werden: namentlich jegliche Art 
Diebstahl, Einbruch, Raub , Brandstiftung, mehrere Arten Menschen-
tödtung u. v. a., was, wie man zugeben wird, den Begriff „ge­
ringere Vergehungen" bis zum Unbrauchbaren unbestimmt und unhalt­
bar machen würde. 3) Wäre zu wUnschen gewesen, der Hr. Verf. 
hätte dasjenige Landgericht namhaft gemacht, in welchem heutzutage 
die „geringeren Vergehungen" akkusatorisch behandelt werden! Bis da­
hin aber werden wir stark versucht sein, den Inhalt obiger Stelle de» 
§. 1783 unter dasjenige I U zählen, „was nicht ist." — 

s c h u l d i g t e a d e l i g e n S t a n d e s i s t oder zum Dienstadel 
gehört." Die beiden folgenden § § . („Charakter des Anklags-
processes" §. 1784 und „Rechtsmittel" § . 1785) thun dem­
nächst die ganze Lehre vom Anklageprocess ab. Bleiben 
wir vorläufig bei § . 1783 stehen, und sehen zu, w o m i t sich 
diese Behauptung — denn an dem naiven „ ich bin i ch" will 
sich nun einmal die Praxis nicht genügen lassen — zu er­
härten sucht. 

-Da begegnen uns denn zuvörderst einige alte Bekannte 
aus unserm § . 3 : Ordinanz vom 20. Mai 1630 § . 8 und Or­
dinanz vom 1. Febr. 1632 § . 25. Hier ist aber nur von 
letzterer Stelle zu reden, da der Herr Verfasser erstere für 
antiquirt erklärt. Doch auch dies können wir uns ersparen, 
da unser § . 5 sattsam gezeigt hat, dass die erste Hälfte 
jenes § . 25 — und nur diese gehört zunächst hieher — 
im vorliegenden Fall den Dienst versagt. Wir werden also 
füglich sofort zu derjenigen Belegstelle gehen dürfen, welche 
nur bei » . Samson, nicht auch bei v. Buddenbrook zu die­
sem Lehrsatz angezogen wird. Sie wird für die Kritik bei­
der Autoritäten, besonders der erstgenannten, entscheidend 
sein. 

1 Nachdem nehmlich — dies ist jene Stelle — § . X X V I . 
der Verordnung vom 10. Juli 1669 (vergl. v. Samson -a. a. 0 . 
§ .1783 , Anm. a ; die Verordnung selbst bei v. Buddenbrook 
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a. a. O. p. 467 f f . ) die Anordnung getroffen, dass soge­
nannte für die bezüglichen Jurisdictionsbezirke bestellte 
„Aufseher" über die vorfallenden Verbrechen u. s. w. zu 
wachen und eine betreffende „Annotation" „an denjenigen, 
der zum Ankläger gesetzet i s t , einzuliefern" haben, heisst 
es weiter: „Was nun" — quidquid — „dergestalt angegeben 
wird" — und angegeben soll werden a l l e s , „ w a s wider 
eine oder andere* Verordnung v e r b r o c h e n w e r d e n k ö n n ­
t e " — „ d e s s e n s o l l s i c h d e r A n k l ä g e r . . . a n n e h m e n , 
auch dasselbe . . . vor's Gericht bringen, und auf den ge­
schehenen B e w e i s s und G r ü n d e , w e l c h e e r s e l b e r . . . 
z u s a m m e n b r i n g e n k ö n n e n , d i e S a c h e z u m U r t h e i l 
b e t r e i b e n ; und sollen die Befehlshaber auch zusehen, 
d a s s v o n e i n e m s o l c h e n k e i n e S a c h e v e r a b s ä u m t 
w e r d e . " 

Ich fordere, Jedermann heraus, mir zu zeigen, wo die 
vorstehenden Worte auch nur die feinste Spalte liessen, 
durch die sich die inquisitorische Praxis auf irgend eine 
W e i s e , die nicht im schroffsten Widerspruch mit jenen ste­
hen .will, hereiuzwängen könnte. Es scheint zum Mindesten 
paradox, diese Stelle als Stütze für den Satz anzuführen, 
der Anklageprocess finde statt, „übera l l , wo der Angeschul­
digte adeligen Standes" se i , zumal wenn man, wie dies die 
offenbare Meinung der übrigen Darstellung bei v. Samson 
ist , damit zugleich gesagt haben wi l l , „überall wo der An­
geschuldigte nicht adeligen Standes i s t , finde der Inquisi­
tionsproccss statt." Wie soll sich den» ein Gesetzgeber, 
der für a l l e s , w a s v e r b r o c h e n w e r d e n k ö n n t e , aus­
schliesslich den Anklageprocess anordnen, jeden Unterschied 
iu der Form des Kriminalprocesses — zumal einen auf Stan-
desunterschied gegründeten — rechtlich unmöglich machen 
W'UI, wie soll er sich noch unzweideutiger, noch allen Miss-
Verstand abschneidender ausdrücken, als die eben betrachtete 
Gesetzstelle thut? 

Wir lesen weiter: „ Z u solchen Anklägern werden zu­
erst die Fiscäle gebrauchet, welche allbereit ein Jeder an 
seinem Orte verordnet worden, und zwar mit diesem Unter­
scheid , dass alles, was von der RiUerschaft und Adel ver-



seilen wird , von dem Ritter-hauss - und Hoffgerichts-Fiseal" 
— in Livland: Oberfiscal — „ausgefüliret, d a s ü b r i g e 
a b e r , w o r i n a n d e r e S t a n d e s - P e r s o n e n " — d. h. 
Personen anderen Standes — „ v e r f e h l e n , d e n e n 
S t a d t - F i s c ä l e n " — in Livland: Kreisfiskalen 2) — 
„ z u r A u s f ü h r u n g g e l a s s e n w e r d e n s o l l e . An 
den Orten aber , wo kein Fiskal vorhanden, als in etlichen 
Städten, w i e a u c h a u f d e m L a n d e , da soll der Land­
schreiber z u m A n k l ä g e r b e s t e l l e t werden: würde 
aber bei demselben sowohl , als bei den Fiscälen selbst, 
einige Säumhafftigkeit befunden, so soll unsern Befehlshabern 
freystehen, einen andern , der in des Säumhafften Stelle 
s i c h d e r K l a g e a n n i m m t , zu verordnen," 

Was oben — wenn auch unzweifelhaft genug — nur 
implicite, das wird hier mit dürren Worten gesagt: Nicht 
nur Adelige, sondern a u c h d i e P e r s o n e n a n d e r e r 
S t ä n d e können in criminalibus akkusatorisch — ja, müsset! 
j e t z t (1669) n u r a k k u s a t o r i s c h — durch den öffent­
lichen Ankläger belangt werden. Wird also die Stelle über­
haupt auf Livland bezogen, so wäre durch sie bereits das­
jenige aufgehoben, mithin auch der Praxis entzogen, was 
sich uns oben ( § - 3 ) als der Inhalt der dort betrachte­
ten früheren Gesetze herausstellte. Doch wir wollen nicht 
vorgreifen. Wollte aber v. Samson einwenden, er habe die 
Stelle nur insofern herbeigezogen., als die Praxis „ohne zu 
wissen, w i e ? " (vgl. Instit. I. p. VII.) sich blos für die Ade­
ligen den Anklageprocess angeeignet, für die „andern Stan-
des-Personen" aber in gleicher Bewusstlosigkeit fallen ge­
lassen habe, so ist zwar zuzugeben, dass die Praxis — 
welche v. Samson selber mit so treffenden Zügen gezeich­
net hat (vgl. v. Brocker, Jahrb. f. llechtsgel. in Russl., II., 
p . 27 ff.) — in jener Geistesverfassung öfter als gut thut, 
dass sie sich aber eben dadurch ausser alle Beziehung zu 
dem fraglichen Gesetz — gleichsam auf ihren eigenen Dau-

2) Diese Verordnung wurde nehmlich ursprünglich nur für das 
eigentiche Schweden, auf Antrag der schwedischen Reichsstände, er-
theilt. S. die Einleitung. Vgl. mich §. XXVI. im Anfang. 
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men — gesetzt habe , und dass ihr nur das Unvermeidliche 
widerfahre, wenn die Kritik sie der fremden Federn , mit 
denen sie denn doch zu prunken l iebt, entkleidet. Derjenige 
Unterschied, den unsere Stelle wirklich zwischen Adeligen 
und Niclitadeligen macht, betrifft die Form des Processes, 
von der § . 1783 spricht, nicht im Mindesten. Inwiefern er 
für die Frage nach dem privilegirten Gerichtsstand der Ade­
ligen von Erheblichkeit sein dürfte, darauf ist weiter unten 
zurückzukommen. 

Gleichfalls einem folgenden §, bleibe die Prüfung der 
Behauptung (a. a. 0 . IL, p . 2 8 2 , Anm. zu § . 1783) vorbe­
halten , dass „ die unter dem 29. August 1703 publicirte 
königl. Verordnung von 1703 , 4 . Aug.," welche festsetzt, 
„dass die Verbrechen der Adlichen nach der Ger. Ordn. 
1614. 10. Febr. und der Ordin. 1652. 1. Febr. vou den Un­
terinstanzen nicht nur untersucht, sondern auch abgeurtheilt 
werden sollen," weil sie so „kurz vor der Abtretung Livlands" 
ertheilt gewesen, „ n i e in O b s e r v a n z g e k o m m e n " sei, 
weshalb v. Samson auf diese Verordnung keine weitere Rück­
sicht glaubt nehmen zu dürfen. Damit wäre also der Kanon 
aufgestellt: S o l c h e V e r o r d n u n g e n , w e l c h e i n O b s e r ­
v a n z g e k o m m e n , s i n d auch für d i e h e u t i g e P r a x i s 
~— soweit kein neueres Gesetz entgegensteht — v e r b i n d ­
l ich. Wir werden uns dieses Kanons — ohne gerade ihn 
^zuerkennen — zu seiner Zeit zu bedienen wissen. 

Haben wir nun gefunden, dass v. Samson's Belegstellen 
s o wenig als die seines Vorgängers zu der Behauptung An-
'ass geben , als habe der Anklageprocess nur ausnahmsweise 
Segen Adelige stattzufinden, während vielmehr sämmtliche 
b » s jetzt betrachtete Stellen darauf hinweisen, dass gerade 
der Anklageprocess während der schwedisch - livländischen 
periode das allgemeine, normale Kriminalverfahren nicht nur 
l r gend einmal gewesen, sondern ( s . w. u . ) mehr und mehr 
geworden s e i , so müssen wir , ehe weiter gegangen werde, 
e r s t noch fragen, welche Gestalt die , den privilegirten Ge-
•"'chtsstand des Adels betreffende Behauptung «1er Praxis bei 

Samson angenommen habe? 

Hieber gehören besonders zwei Paragraphen der Insti-
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tutionen 3 ) . Zunächst §. 1 4 0 3 : „In peinlichen Fällen, welche 
mit Verlust des Lebens, der Ehre , standesmässiger Freiheit 
und Privilegien, der Güter und erblichen Gerechtigkeiten 
bestraft werden, so wie in allen Fällen, wo eine öffentliche 
Anklage stattfindet, sortiren die Adlichen unter dem Hofge­
richt." Da nun nach v. Samson (a. a. 0 . §. 1 7 8 3 ) sämmt-
liche Kriminalfälle, welche Adelige betreffen, solche sind, i 
„ w o eine öffentliche Anklage stattfindet," dieser § . 1403 
aber überhaupt nur von dem Gerichtsstand des Adels in 
Livland rede t , so ist jene specielle Benennung einzelner 
Fälle ganz müssig, und der Satz auf Beinen allgemeinen 
Ausdruck gebracht, lautet: In allen peinlichen Fällen stehen 
die Adeligen — und die §i 1396 ihnen gleichgestellten Per­
sonen — direkt unter dem Hofgericht. Hiezu die Beleg­
stelle: Ordinanz vom 20. Mai 1620 § . 8. Da uns diese be­
reits einmal in demselben Zusammenhang begegnet ist (s . o -
§ . 3 ) , so dürfen wir hier nur auf das dort Gesagte verwei­
sen , wie denn auch, was dort über die Unbestimmtheit des 
Ausdrucks „gehören" gesagt wurde, auf den hier gebrauch­
ten ,,sortiren" gleichfalls seine Anwendung findet. Denn ' 
beide Ausdrücke lassen zweifelhaft, ob die ganze Prozess-

3) In Bezug auf den privilegirten Gerichtsstand des Adels stim­
men mit v. Samson's Institutionen im Wesentlichen die bezüglichen 
§§. der 1832 lilhographirten Gerichtsordnung überein, und da sie zum 
Theil dieselben Quellen wie v. Buddenbrock und v. Samson , zum 
Theil aber solche citirt, die mir nicht zugänglich sind — namentlich 
den Ukas vom 7. April 1804 — so dürfte dem Leser eine eigene Be­
sprechung jener §§. um so eher erspart werden können, als das ganze 
Werk, dem sie angehören, so flüchtig sei es redigirt oder lithogra-
phirt worden, dass eine strenge Kritik allzuwohlfeil, j a beinahe un­
gerecht sein würde. Man lese z. ß . §. 561, welcher die fragliche 
Behauptung enthält. Die Citale lauten: „ S . Alleg. in b. zu §. 473" 
und „ S . Alleg., zu §. 668." —Aber §. 473 (p. 102) hat gar keine nota h, 
und der nota a citirte Aller«. Im. Ukas vom 31. März 1766 §. 5. — der 
übrigens weder bei Sonntag (etwa dessen „chronol. Verz." p.39, No. 
1682?) noch bei v. Runge (in dessen „chron. Repert.") zu finden ist, 
— bezieht sich doch hoffentlich auf den Inhalt des §. 473, welcher un­
serem Gegenstand durchaus fremd ist. Die Allegate aber vollends zu 
§. 668 (p. 142) lauten: „a. livl. Bauerv. 1819, §. 385" und „ b . livl. 
Baucrv. §. 362." 
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leitung oder nur die Urtheilsfällung in dem § . 1403 genann­
ten Fall als dem Hofgericht vorbehalten anzusehen sei. Doch 
lässt der Verfasser selbst uns nicht lange in Ungewissheit, 
denn der zweite bezügliche § . 1396 sagt geradezu: „ V e r ­
brechen der Adlichen und solcher Personen, die nach ihrem 
Range zu den Adlichen gerechnet werden, u n t e r s u c h t und 
r i c h t e t das Hofgericht." 

Es versteht sich, dass wir nicht gesonnen sind, an 
dem Ausdruck „untersucht" darum etwa zu mäkeln, weil 
der Herr Verfasser an einem andern Ort C$. 1 7 8 3 ) selber 
gesagt hat: „de r A n k l a g s p r o c e s s findet S t a t t . . . . überall, 
wo der Angeschuldigte adelichen Standes ist." Uns genügt, 
dadurch zu erfahren, der Herr Verfasser sei wirklich der 
Ansicht, als enthielten die von ihm angezogenen Stellen: 
Ordinanz von 1630, § . 8 , — von 1632 , § . 6 und § . 25, 
und Hofgerichts Ordnung von 1630 , § . 2 0 , die Bestimmung, 
dass in Kriminalsachen Adeliger das Hofgericht nicht nur in 
erster Instanz zu e r k e n n e n , — nein, auch den Process 
selber, mit Uebergehung des Landgerichts, zu l e i t e n habe. 
Uns genügt, dies zu erfahren, denn wir dürfen nun aber­
mals, um Wiederholung zu vermeiden, auf unsern § . 3 , in 
welchem alle drei Stellen ihre hinreichende Erörterung ge­
funden haben, verweisen. Sonach gehören alle jene Stelleu 
nicht im Entferntesten hierher, und § . 25 der Ordinanz von 
1632 gehört nicht nur nicht hierher, sondern sagt sogar aus­
drücklich, dass, wenn der Angeschuldigte adeligen Standes 
ist , „ i m L a n d g e r i c h t " „ d i e Sache durch Klag und Ant­
wort , geführten Schein und Beweiss zwischen Klägern und 
Angeklagten eingenommen" oder mit v. Samson zu reden, 
„untersucht," und dann die Akten dem Hofgericht einge­
schickt werden sollen. Dass auch diese Stelle für das, 
ihrem Inhalt gerade Entgegengesetzte hat zeugen sollen, 
erscheint um so räthselhafter, wenn man in der Anmer­
kung zu § . 1783 findet, wie richtig sie hier verstanden 
worden. 

Jedenfalls ist nunmehr die Befürchtung, die wir am 
Eingang unseres Paragraphen aussprachen, wirklich einge­
troffen, indem sich der Riss zwischen Text und Belegstelle 
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h i e r 4 ) als fast noch weiter klaffend ergeben hat, ,als die» 
ohnehin bei v. Buddenbrock der Fall war. 

% 2-

U m s ch a u. 

Durch das Resultat der beiden vorangegangenen Para­
graphen sehen wir uns wiederum auf den Punkt zurückge­
worfen, von welchem wir ausgegangen waren. Wir fanden 
( § . 1) eine bestimmte Praxis vor, welche nach ihrer ganzeu 
Entstehung und Stellung allenfalls wohl befugt gewesen wäre, 
auf die Frage nach ihrer Berechtigung sich schlechthin auf ihre 
— Ton der gesetzgebenden Gewalt im Ganzen unangefochtene— 
Existenz zu berufen. Doch diese Autwort ist ihr zu simpel, 
zu hausbacken vorgekommen. Die Praxis glaubte, sie werde 
sich hesser ausnehmen, wenn sie in einem mehr doctrinellen 
Staatskleide erscheine. Anfänglich sah sie auch wirklich 
recht stattlich aus, wenn sie sich mit ihrem Gestickten vor 
dem Volk sehen Hess. 

Aber — die Stickerei war nicht echt. Wind und Wet­
ter der Kritik hatten es wirklich nur mit einer ziemlich ver­
gänglichen Composition zu thun. 

Da wir aber gar nicht darauf ausgehen, die Praxis als 
solche zu kritisiren, sondern ihr nur Gelegenheit geben 

4) Wir würden in den „Institutionen" entweder den reinen Be­
richt von dem „was ist," oder die reine Darstellung des Inhalts der 
älteren, jetzt als Belegstellen gehrauchten Gesetze erhalten haben, 
wenn der Herr Verfasser den Standpunkt, den er an einem andern 
Ort selbst eingenommen f vgl. v. liröcker a. a. 0 . ) , und der, wie uns 
bedünken will, alle Elemente zu dem, von uns jj. 3 und §. 4 Vertre­
tenen enthält, während der Ausarbeitung jenes verdienstvollen Werks 
hätte festhalten wollen. So aber dürfte auf die v o n uns ange­
griffenen P u n k t e d e s s e l b e n dasjenige passen, was der Herr 
Verfasser selbst, in der oben citirten, ungemein anziehenden Abhand­
lung — a. a. O. p. 29 — von unserer Praxis urtheilt: ein Urtheil, das 
sattsam zeigt, wie klar er ihre Mängel durchschaut. 
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wollten, uns mit ihrer Herkunft bekannt zu machen, so 
bleibt uns je tz t , da wir ihre Stammbäume unecht befunden, 
nichts übrig, als uns anderweitig nach der gewünschten Aus­
kunft umzusehen, und, indem wir sie erlangen, demnächst 
auch der Praxis zu dem Bewusstsein über ihren eigenen, 
wahren Ursprung zu verhelfen: ein Bewusstsein, das nur auf 
dem Wege unbestochener Geschichtsforschung gewonnen wer­
den kann. 

Um aber eine umfassende Geschichte der livländischen 
kriminalrechtlichen Praxis zu schreiben, dazu wäre selbst 
die umfassendste Kenntniss der theoretischen — gedruckten 
und ungedruckten — Ilechtsquellen Livlands keineswegs ge 
nügend. Die umfassendste Kenntniss dieser Art würde — 
dies muss jeder einigermaassen Bewanderte zugeben — immer 
nur einen höchst trügerischen Schluss auf das, was wirklich 
praktisch gewesen, erlauben. Um letzteres auch nur soweit 
zu erfahren, dass man mit Sicherheit sagen könnte, wie, wo 
und wann die F o r m unseres Kriminalproeesses sich so und 
so gestaltet und umgestaltet habe, müssten die Archive, be­
sonders unserer sämmtlichen Landgerichte durch mehr als 
zwei Jahrhunderte hindurch gründlich durchforscht, ihr be­
züglicher Inhalt dargelegt und aus solchen Vorarbeiten dana 
mit fortlaufender Berücksichtigung sämmtlicher gleichzeitigen 
theoretischen Rechtsquellen, ja unserer ganzen äussern und 
innern politischen und Kulturgeschichte, der Text einer Ge­
schichte des livländischen Kriminalproeesses, die diesen Na­
men verdiente, hergestellt werden. 

Es leuchtet ohne Weiteres ein, dass, um auch nur die 
Vorarbeiten zu einem solchen Werk in nicht allzulanger Zeit 
zu Stande zu bringen, nicht vereinzelte, auf gutes Glück 
angewiesene, sondern vereinte und systematisch geleitete 1 ), 
auch wohl von oben her begünstigte Kräfte noth thäten. 

I) Der Verfasser erlaubt sich, Allen, die sich für die Sache in-
teressiren, folgenden Plan zur Anordnung unserer älteren landgericht-
lichen — wohl meist ziemlich chaotischen — Archive zur Prüfung vor­
zulegen. Die allgemeine Voraussetzung wäre die Absteckung einer be­
stimmten Periode, um die Arbeit gehörig übersehen und die Aufgabe 
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Ich meinerseits kann nichts zum Besten geben, als 
Fragmentarisches, das gutes Glück mir in die Hände spielte. 

in der — immer wünschenswerthen — Bestimmtheit vor Augen haben 
zu können. 

I. Anfertigung eines Realregisters. 
1) Nummerirung sämmtlicher Fächer, Konvolute oder dergl., in wel­

chen das Archiv sich unmittelbar vorfindet. 
2) Summarische Registrirung des Hauptinhalts jedes so nummerirten 

Fachs j Konvolnts u. s. w. 
3) Chronologische Anordnung des so registrirten Inhalts. 
4) Abtheilung jedes Jahrgangs nach 

a) Civil- und 
b) Kriminalsachen. 

5) Specielle Exccrpirung des so geordneten Inhalts. 
6) Ausarbeitung des Realregisters nach diesen Excerpten, und zwar: 

a) Das Ganze wird von der alphabetischen Ordnung beherrscht. 
b) Der einzelne Artikel enthält eine gedrängte Zusammenstel­

lung alles, das Stichwort betreffenden, das im Archiv vor­
handen. 

Um aber nicht nur eiue Uebersicht des gesammten Inhalts zu 
gewinnen, sondern diesen auch für jeden möglichst zugänglich zu ma­
chen, ist eine entsprechende, demnächst unantastbare 

II. Anordnung und Aufstellung des Archivs selbst 
unerlässlich. Und zwar wäre 
1) Jeder Jahrgang nach den zwei, oben (I., 4, a und b) gemachten 

Abtheilungen, in massige Bände von höchstens 300 Blättern, ein­
zubinden , jeder Band wiederum in sich nach dem speciellen Dato 
chronologisch zu ordnen, zu paginiren und auf dem Rücken zu 
bezeichnen ( z . B. 1680, Civ., I . ) , überdies aber die ganze Reihe 
der Bände in ihrer chronologischen Folge, und zwar so, dass alle­
mal die Civil - der Kriminalabtheilung jedes Jahrgaugs voranginge, 
mit fortlaufenden Nummern zu versehen, so dass die vollständige 
Bezeichnung diese wäre: No. des Archivs, Jahrgang, Abtheilung, 
Band. 

2) Nach der Numner des Archivs waren dann sämmtliche Bände 
auf leicht erreichbaren Repositorien aufzusttllen. 

Unter diesen Voraussetzungen wäre dann 
III. die Beziehung des Realregisters auf das Archiv 

leicht hergestellt, indem jedem Artikel des ersteren eine Hinweisung 
— am Besten auf die Nummer des Archivs und die Pagina der 
Nummer, oder zu noch grösserer Kontrolle auf Nummer, Jahrgang, 
Abtheilung, Band und Pagina beizugeben wäre. 

Dies etwa wäre die Art, sich in den wirklichen, geistigen» Be­
sitz des Archivs zu setzen. 
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Auch würde ich mich scheuen, dergleichen sofort zu ver­
öffentlichen , wenn nicht das Fragment glücklicherweise für 
den Charakter des Ganzen im höchsten Grade bezeichnend 
wäre, und wenn ich nicht überdiess glaubte, lieber auf den 
Genuss, selbst sofort etwas Vollständiges zu liefern, ver­
zichten zu müssen, als die ganze Sache um so viel länger 
unangeregt zu lassen. 

Dieser fragmentarische, wesentlich auf Anregung be­
rechnete Charakter der nachfolgenden historischen Mitthei­
lungen mag denn auch zu der Erwartung berechtigen, der 
Leser werde sich hauptsächlich an das hier zum erstenmale 
Veröffentlichte halten, und das aus anderweitig bekannten 
oder wenigstens schon seither zugänglich gewesenen Quellen 
einleitend oder beihergehend Aufgeführte als ein Solches 
betrachten, das vorläufig nur dasteht, das Neueingeführte 
zu heben und verständlich zu machen. 

§ . 6. 

Geschichtliches bis auf die schwedisch 
livländische Periode. 

Da unser Hauptbestreben dahin geht, zu erfahren, wie 
die nach Landrecht erkennenden Kriminalbehörden Livlands 
zu ihrer dermaligen Processform, insbesondere rücksichtlich 
des , der Ausschliesslichkeit nahe kommenden Uebergewichts, 
das der Untersuchungs - über den Anklageprocess gewonnen, 
haben kommen mögen, die Erledigung dieser Frage aber auf 
eine zuverlässige, urkundliche Weise nur durch Bekannt­
schaft mit den Denkmalen der Praxis selber — also na­
mentlich Kriminalakten — stattfinden kann, so werden wir 
für diejenigen Perioden kurz sein dürfen, aus welchen uns 
s o l c h e Quellen nicht zu Gebot stehen. 

Dies gilt zuvörderst von der Periode der livländischen 
Selbsständigkeit. Um die Form des livländischen Kriminal-



processes vor dem Jahr 1361 einigermaassen zu charakterisi-
reu, werden wir uns begnügen müssen, anzuführen, was 
namentlich die Ritterrechte in dieser Beziehung geben. Da 
sie keine äusserlich an das Rechtsleben herangebrachten Ge 
setze, sondern vielmehr Itechtsbücher d. h. Aufzeichnun­
gen des wirklich bestehenden Rechts einer gewissen Zeit 
sind, so dürfen wir ihren Inhalt wohl mit ziemlicher Sicher­
heit als Ausdruck der Praxis ansehen, wie sie die Gerichts­
höfe der sogenannten angestammten Periode beherrschte. 

Dass nun der Anklageprocess die Grundform des livlän­
dischen Kriminalproeesses vor 1561 gewesen, und zwar der 
Privatanklageprocess im Gegensatz sowohl gegen' den Unter­
such ungs - als gegen den Staatsanklageprocess, liegt ebenso­
wohl in dem Begriff des g e r m a n i s c h e n Mittelalters 2 ), 
welchem auch das ältere Livland angehörte, als uns die 
Rechtsbücher jener Periode ausdrücklich solches bezeugen. 
Der Privatanklageprocess war natürlich nicht das Ergebnis» 
einer bestimmten -Reflexion auf seine etwaigen Vorzüge vor 
anderen Formen, sondern er war der einzige Process , der 
überhaupt aus der Ansicht des Staats als des blossen Gleich­
gewichts zwischen den — nur erst privatrechtlich erfassteu 
— Ansprüchen der Einzelnen und Korporationen, hervorge­
hen konnte. So lange die Idee des Staats als des über 

1) Dr. F. G. v. linngv, Beiträge zur Kunde der liv-, eslh 
und curlündischen Rechtsquellen p. lö , 19 (F., auch p. 23. 

2) Der scheinbar hierin liegende Widerspruch mit dem in de; 
Vorrede Gesagten löst sich auf bei der Krwägung, dass die verschie­
denen historischen Typen sich in der That nicht so kontobucluuässig 
abschliessen, wie in chronologischen Kompendien. Allerdings hat das 
Mittelalter beide Charaktere — den privatrechtlich-volksthümlicheii und 
den staatlich-kirchlichen neben einander, aber auch im Kampf mit ein; 
ander begriffen. Es ist det Kampf des Romanischen gegen das Ger­
manische. In der Vorrede wurde die allgemeine Charakteristik dem 
s i e g r e i c h e n Moment — dem Romanischen, der Kirche — entlehnt, 
während hier das freilich endlich bes ieg te — das Volksthiimlich-ger-
manische — das sich dort kürzere, hier längere Zeit zu behaupten 
wusste, um so mehr berücksichtigt wird, als gerade Livland dem An­
drang des Romanisinus schon in Folge seiner geographischen Lage mehr 
als die meisten andern germanisch charakterisirten Länder entrückt war. 
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Privatwillkühr erhabenen allgemeinen Willens noch so wenig 
aufgegangen ist, dass in einem Rechtsbuch von ausgebreite­
ter Geltung (Mit t l . R. R. Kap. 1 0 8 ) der Satz vorkommen 
kann : „Men schal neuen man dwingen tho yennigerley kla­
g e , der he nicht begundt helft, w e n t e e i n i w e l i c k 
man m a c h w o l s y n e n s c h a d e n s w i g e n , d e w i l e h o | 
d a t s ü l v e w i l , " so lange ist eigentlich gar kein anderer 
Process möglich, als der Privatanklageprocess. Dies bestä­
tigen denn auch die Ritterrechte durchaus, indem sie gleich­
lautend sagen „ w o r ü b e r v o r G e r i c h t n i c h t g e k l a g t 
w o r d e n , d a r ü b e r d a r f auch n i c h t g e r i c h t e t w e r ­
d e n 3 ) . " 

Einzelne Spuren eines Verfahrens der Richter ex offi­
cio stehen theils so vereinzelt da, theils beziehen sie sich 
auf so ganz partikulare Verhältnisse, dass man um ihret­
willen sich schwerlich wird bestimmen lassen dürfen, auf 
ein einigerraaassen konstantes auch nur ausserordentliches 
Stattfinden des Untersuchungsprocesses während der ange­
stammten Periode zu/ schliessen. Dahin gehört namentlich 
die Urkunde des Erzbischofs Albert II. vom J. 1253 4 ) , in 
welcher die W o r t e : „judices autem seculares hujusmodi la-

3) Ar.lt. R. R. Art. 49. — Mittl. R. R. Kap. 77. — Umgearb. 
R. R. 1., Kap. 31; ferner die Parallelstellen aus dem Waldemar 
Erichschen und Oeseischen Lehnrecht, bei » . Bunge Ueber den Sach­
senspiegel, p. 137. Vgl. auch R. von Helmersen, Gesch. des livläod. 
Adelsrechts bis zum J. 1561, p. 73, 264 , 366, 368 und 369. 

4) Hei Arndt, Chronik II., p. 52 ff. Vielleicht gehört auch eine 
Stelle aus Heinrich dem Letten hierher, den ich — in Ermangelung 
eines Exemplars der orig. Livon. — nach der Arndtschen Uebersetzung 
citire. Um 1210 nehmlich war der von den Russen vertriebene König 
von Pleskow, Woldemar (Arndt a. a. 0 . I., p« 97) nach Livland ge­
flüchtet , wo er „ Advokat" (d. h. Vogt) der Letten in Ydumea (a. a. 
O. p. 104) wurde. Von ihm heisst es weiter p. 106 §. 4: „Während 
der Zeit (1212) erndtete Woldemar, der Ydumecr und Letten Advo-
cate v i e l e s , das er nicht gesäet hatte, und hielt Gerichte und 
Untersu ch u ngen; weil aber seine Ilrtheilssprüche dem Bischof von 
Ratzebnrg w i e auch allen andern nicht ge f i e l en : so wandte er 
sich endlich wieder nach Russland, welches alle l ange g e w ü n -
sehet hat ten." Vgl. über das V o r k o m m e n d e s U n t e r s u ­
c h u n g s p r o c e s s e s in R u s s l a n d w ä h r e n d des 13 ten Jahr-

3 
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trocinia" (Beraubung Schiffbrüchiger) „potestate sibi tradüa, 
tanta diligentia persequantur, ut ipsos non oporteat rationem 
reddere de neglectu, quod non turbare perversos nihil aliud 
sit , quam fovere" etwa auf obige Weise zu deuten sein 
möchten. Aber die Verfolgung der Strandräuber, wie sie in 
der genannten Urkunde anbefohlen wird, trägt erstlich mehr 
den Charakter eines heiligen Krieges gegen die besonderen 
Feinde der „fideles mercatores," als den eines geregelten 5 ) 
richterlichen Verfahrens, sodann aber verschwindet die Bedeu­
tung dieses Ausnahmsgesetzes gänzlich, wenn man bedenkt, 
dass schon das älteste Ritterrecht, dessen Abfassung in eine 
viel spätere Zeit fällt (vg l . v. Bunge, Beitrag u. s. w. p . 17) , 
den allgemeinen Rechtssatz (Art . 4 9 ) enthält: „ W a t överst 
nicht vor gerichte vorklaget wert , dat en darf men nicht 
richten." Und dies war der Ausdruck, nicht des Willens 
eines einzelnen Erzbischofs, sondern des ausgeübten Grund­
satzes einer ganzen grossen Periode des livländischen Rechts­
lebens. 

Noch weniger dürfen uns ganz allgemein gehaltene 
Hinweisungen auf das kanonische R e c h t , wie sie z. B. in der 
eben angeführten Urkunde des Erzbischofs Ulbert, ferner in 
der Wolmarschen Afspr'öke v. J. 1491 ( b e i Arndt a. a. O. 
II., p . 1 6 8 ) vorkommen, irre machen, zumal ja auch im 
kanonischen Recht — dem geschriebenen wenigstens — 
der Anklageprocess die theoretische Voraussetzung bildet. 
Diess letztere gilt denn natürlich in noch viel weiterem Sinn 
von d e m , zu Ende der angestammten Periode in Livland 
sich allmälig einbürgernden 6 ) römischen Recht. So lange 
also nicht das Gegentheil aus praktischen Quellen erwiesen 

hunderts: A. v. Iteutz, Versuch über die geschichtliche Ausbildung 
der russischen Staats - und Rechtsverfassung. Mitau. 1829, p. 242 
§. 67 und p. 252 §. 70 a. E. 

5) Die Worte „ut ipsos non oporteat rationem reddere de ne­
g l e c t u " dürften als ausdrückliche Dispensation, für das hier bespro­
chene Verhältniss, von den Formen, die die Richter in der Regel zu 
beobachten hatten, zu verstehen sein. 

6) Vergl. v. Bwnqe, Beitr. u. s. w. p. 65 ff., auch v. Heimer­
ten a. a. 0 . p. 373 ff. 
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wird, werden wir berechtigt sein, anzunehmen, dass, im Ein­
klang mit der ganzen g e r man isch-mittelalterlichen Staats-
tind Rechtsanschauung, und ganz besonders in innigstem Zu­
sammenhang mit der gesammten Organisation der richterli­
chen Gewalt in Livland, während der ganzen angestammten 
l 'criode der o r d e n t l i c h e l i v l ä n d i s c h e K r i m i n a l p r o -
c e s s kein anderer gewesen sei, als der Frivatanklageprocess. 

Auch für die polnisch-livländische Periode sehen wir 
uns von praktischen Quellen entblösst, und müssen uns daher 
mit der Zusammenstellung der, unsern Gegenstand etwa be­
treffenden, theoretischen begnügen. Diese sind jedoch leider 
'«oii der Art , dass sie die Form des Kriminalprocesses gar 
nicht speciell besprechen, sondern höchstens aus dem, was 
sie für das in Livland gelten sollende Recht und Justizwesen 
überhaupt festsetzen, einen Schluss auf das gleichzeitig ge­
setzliche Krimmalverfahren gestatten. Wir werden in chro­
nologischer Ordnung aus den bedeutenderen polnisch-livlän-
dischen Staatsurkunilen anführen , was für den vorliegenden 
Zweck einigemiaasseu erheblich schien. 

1 ) Das Privilegium Sigismundi Augusti vom Jahr 1301 
enthält im 4ten Artikel die Bestimmung: „Sacra Reg. Maj. 
vestra . . . c ensu i t . . . uobis non solum germanicum magistra-
turnsedet j u r a G e r in a n o r um p r o p r i a ac c o n s u e t a 7 ) 
permissuram, concessuram ac c o n f i r m a t u r a m se esse." 

Es mag dahingestellt bleiben, ob unter „germanicum 
niagistratura" nur die Besetzung der Behörden mit Deutschen, 
oder zugleich auch das den deutschen Behörden eigenthüm-
liche Verfahren von dem Aussteller der Urkunde verstanden 
worden sei. Im letztern Fall würden wir in dieser Wendung 
einen Anhaltspunkt mehr für die Ansicht besitzen, dass auch 
fortan, wie in der angestammten Periode unter der Herr­
schaft der Rechtsgrundsätze unserer germanischen Rechts­
bücher der Anklageprocess das JVormalverfahren in peinlichen 

7) Vergl. Pacta subject. v. .1. 1651, Art. VI. : „confirmaturoi 
es ie . . . Jur isdic t ionen! totalem j u x t a l e g e s , c o n s u e t u d i n e a 
moresque ant iquos ." Diess die einzige hierher gehörige Stelle 
der Pacta suhj. 
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Sachen habe bleiben sollen. Ist aber der in Rede stehende 
Ausdruck nicht bestimmt genug, um ihn mit Sicherheit auf 
diese Weise auszulegen, so lassen dagegen die in der An­
merkung 7 zu diesem § . mitgetheilten Worte der Pact. subj. 
über die Zulässigkeit dieser Auslegung nicht den mindesten 
Zweifel übrig, und auch schon die Worte der gegenwärtigen 
Stelle : „ jura Germanorum propria et consueta"" können nicht 
wohl anders verstanden werde.i, als dass damit das mittlere 
(resp. umgearbeitete) Ritterrecht und die demselben entspre­
chende Rechtsgewohnheit — mithin auch die Praxis seines 
Kriminalproeesses — gemeint sei. Denn für das g e m e i n e 
d e u t s c h e R e c h t — von welchem jene Worte neuerlich 
verstanden worden — waren ganz andere Formeln, als „jura 
Germanorum," üblich (vg l . z. B. die IVolmarsche sffspröke 
a. a. 0 . ) , und der Zusatz „propria et consueta" wäre , auf 
dasselbe bezogen , sinnlos. — Nach diesem „eigenen deut­
schen" und zwar „Gewohnheitsrecht", wie die Ritterrechte 
es überliefern, war aber, wie wir oben sahen, der Anklage­
process die einzige Form des livländischen landrechtlichen 
Kriminalverfahrens. 

2 ) In dem Diploma unionis etc. vom Jahr 1566 lesen 
wir im 9ten Artikel: „ut in singulis hisce districtibus" (d. h. 
in dem R i g i s c h e n , T r a y d e n s c h e n , W e n d e n sehen und 
D ü n a b u r g s c h e n Kreise) „tres judices terrestres . . . tarn in 
civilibus quam in c r i m i n a l i b u s causis et n e g o t i i s cog-
noscant, jus dicant, et justitiam administrent s e c u n d u m 
l e g e s p a t r i a s e t c o n s u e t u d i n e s rationabiles i b i d e m 
u s u r e e e p t a s . " Ja, fast möchte es scheinen, dass den 
Ausstellern dieser Urkunde der Anklageprocess — nicht nur 
insofern er in den legibus patriis und consuetudinibus usu 
reeeptis stillschweigend mitenthalten war, was ohnehin fest­
stehen dürfte, sondern in seiner ganzen eigenthümlichen 
Gestalt — aufs Bestimmteste vorgeschwebt habe, wenn man 
nehmlich die Worte „causis et negotiis" an die unmittelbar 
vorhergehenden: „tarn in ciulibus quam in criminalibus" so 
vertheilt, dass damit habe gesagt werden sollen: „tarn in c i -
vilibus causis quam in c r i m i n a l i b u s n e g o t i i s . " Die Zu­
lässigkeit dieser distributiven Konstruction dürfte mit zahl-
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reichen Analogien zu belegen sein: jedenfalls verdient sie 
Beachtung, da sie die sonst ganz raüssige Tautologie: „cau­
sis s ) et negotiis" zu einer bedeutungsvollen, bewussteu Un­
terscheidung ausprägen würde. N e g o t i a criminalia aber 
würden aufs Bestimmteste die V e r h a n d l u n g s m a x i m e des 
Anklageprocesses voraussetzen, und man könnte in der Wahl 
dieses Ausdrucks vielleicht gar schon die nunmehr eingetre­
tene bestimmte Reflexion auf den , mittlerweile bekannter 
und dem juristischen Bewusstsein auch der Livländer geläu­
figer gewordenen Gegensatz zwischen der Verhandlungs­
niaxime des akknsatorischen und Uulcrsuchnngsmaxime des 
inquisitorischen Kriminalproeesses sich abspiegeln sehen. 

Diese, vielleicht etwas weit hergeholte, aber doch sich 
fast unwillkürlich aufdrängende, und jedenfalls der beiläufigen 
Erwähnung werthe, Deutung mag übrigens haltbar sein oder 
nicht, so führen doch auch noch andere Stellen derselben 
Urkunde zu der Annahme, der Anklageprocess sei im W e ­
sentlichen, auch während der polnisch-Inländischen Periode, 
seiner ritterrechtlich germanischen Form, was freilich ein 
gleichzeitiges Aufkommen des Inquisitionsprocesses nicht aus­
zuschließen braucht 9 ) — treu geblieben. 

Derselbe Art. 9 nehmlich, der auch die so eben be­
trachtete Stelle enthält, giebt als das Motiv für die Beset­
zung der Distriktsgerichte mit eingebornen Livländern aus­
drücklich an: „Cumque incolae Livontae fere omnes ( ! ) sunt 
origine Gcrmaui, liugiiae, morum, m a g i s t r a t u s ac l e g u m 
p a t r i a r u m a s s u e t i , u n d e j u d i c i a . . . n u l 1 i s m e l i u s , 
q u a m i n d i g e u i s committi possunt" e tc . : lauter Anführun­
gen, welche hinsichtlich des Kriminalproeesses nur auf aner-

8) Ein Anhaltspunkt für die hier gewagte Deutung bietet sich 
vielleicht dur im privil. Sigism. Aug. Art. XVIII., wo der Ausdruck 
„causa" ohne weitern Beisatz offenbar ausschliesslich für Civilsache 
gebraucht wird. 

9) Ob die livländische Kriminaljustiz schon während dieser Pe­
riode den Staatsanklageprocess, mithin das Institut eines öffentlichen 
Anklägers, kennen gelernt habe, mögen Belesenere, als ich zu sein 
mich rühmen kann, entscheiden, ich möchte e« aus allgemeinen Grün­
den stark bezweifeln. 
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kannte Ausübung des althergebrachten — also akkusatori-
schen — Verfahrens bezogen werden können. Denn, gesetzt 
man habe damals den Inquisitionsproccss in Livland sanktio-
niren wollen, so wäre er jedenfalls noch so neu, die Be­
kanntschaft mit demselben gerade so wenig durch livländisch-
deutsche Nationalität — viel eher durch Entnationalisirung 
auf Universitäten oder auf Reisen — bedingt gewesen, dass 
von ihm als einem Institut der altgewohnten „legum patria-
rum" zu reden, mehr als paradox genannt, überdies aber 
gesagt werden müsste, ausländische Doktoren — im Gegen­
satz zu „indigenis" — wären zu seiner Handhabung viel ge­
eigneter gewesen , als die gerade absichtlich zum Rechtspre­
chen berufenen Letztgenannten. Müssen wir demnach , wenn 
wir nicht absichtlich den Sinn unserer Stelle verrücken wol­
len , annehmen, sie sei unter Voraussetzung des akkusatori-
schen Kriminalverfahrens abgefasst worden, so begegnet uns 
noch schliesslich eine dritte Stelle des Unionsdiploms, welche 
den Anklageprocess als das ordentliche Verfahren bezeichnet. 

Nachdem nehmlich Art. 12 gesagt hat, dass die Appel­
lationen (d . h. doch wohl tarn in eivilibus quam in crimina­
libus) von jenen Distriktsgericbten (Artikel 9 ) niemals ausser 
Landes gehen, sondern von dem Administrator Livlands all­
endlich abgemacht werden sollen, fährt er fort : „ Decisae 
vero a c t i o n e s per Dominum Admiuistratorcm . . . sub si-
gillo . . . edentur." Da wir gar keine Veranlassung haben, 
„actiones" blos von Civilsachen zu verstehen, da vielmehr 
der Zusammenhang der ganzen Stelle Art. 9—12 uns nöthigt, 
„actiones" für den Kollektivausdruck für Civil-und Kriminal­
sachen anzusehen, dieser aber nur unter Voraussetzung der 
Verhandlungsmaxime einen Sinn hat, so müssen wir schlies-
sen , der Kriminalprocess — wie ihn das Unionsdiplom ver­
stand — habe diese Form mit dem Civilprocess gemein ge­
habt ; mit anderen Worten : der Kriminalprocess des Unions-
diploms sei kein anderer, als der Anklageprocess, und zwar 
— wie sich aus der kollektiven Benennung der Civil- und 
Kriminalsachen mit dem e i n e n A u s d r u c k „ac t iones" ab­
nehmen lässt — immer noch der Privatanklageprocess. 
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3 ) Die „Constitutiones Livoniae" vom J. 1582 1 0 ) ent­
halten wiederum die Bestimmung, dass sowohl in d e n L a n d ­
g e r i c h t e n , als aucli auf dem Landtage nach d e m in L i v ­
land g e b r ä u c h l i c h e n L a n d r e c h t e gesprochen werden 
solle n ) . Was unter letzterem verstanden wurde, kann nicht 
zweifelhaft sein. Wir haben aber auch ein ausdrückliches 
Zeuguiss dafür. Der 14te Punkt der „constitutiones" ordnet 
an, dass ein Exemplar jenes in Livland gebräuchlichen Rechts 
zur Bestätigung dem König zugesandt werden solle. Wenn 
nun David Hilchen in seiner „ Livoniae supplicantis oratio " 
(bei Schwartz a. a. 0 . p. 172) sagt: „ Jus livonicum, q u o 
p r o v i n c i a ea ab i m m e m o r a b i l i t e m p o r e u s a f u e r a t , 
ejusdem regis man dato . . . regi . . . exhibueramus" e t c . , so 
leuchtet ein, dass hier vom Ritterrecht die Rede sei : wahr­
scheinlich vom mittlem oder umgearbeiteten — wiewohl es 
uns hier gleich gilt ob von dem ältesten, mittlem oder um­
gearbeiteten, da sie hinsichtlich des Anklageprocesses gleich­
lautend sind. 

Uebrigens sind nun auch darüber Andeutungen vorhan­
den , dass — bei aller theoretischen Anerkennung des alten 
Anklageverfahrcns — die polnische Regierungszeit praktisch 
auf den livländischen Krirainalprocessi stark — im Sinn des 
Inquisitionsprocesses — modificirend eingewirkt habe. So 
enthält 

4 ) die „Ordinatio Livoniae" des Königs Sigismund III\ 
vom Jahr 1589 1 2 ) in ihrem 6ten Punkt die , in ihrem Vor­
dersatz zwar abenteuerliche , im Nachsatz dagegen — wie 
sich sogleich zeigen wird — für den vorliegenden Gegenstand 
nicht bedeutungslose Bestimmung: „Cum previncia Livoniae 
hactenus nullo jure usa sit , c o n s t i t u i m u s ut h o c t e m ­
p o r e jure Magdeburgensi aut Saxonico utatur, e u m q u e 

10) Gadebusch, livland. Jahrbücher II., I., p. 267 ff. 
11) A. a. 0 . p. 271, Punkt 14. Vergl. Schwartz in ffupeVs 

Neuen Nord. Miscellaneen, Stück 5 und 6, p. 171. 
12) Schwartz a. a. 0. p. 173'ff. und Nordische Miscetl. Stück 

27 und 28, p. 37!) ff.; auch v. Jannau , Gesch; Liv-und Esthl. Neue 
N. M. Stück 15 und 16, p. 182» vgl. die ,.livliindischen Lande sprivilc-
gien" u. s. w. p. 51 ff. 
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o r d i n e m j u d i c i o r u ID q u i i n P r u s s i a r e t i n e t u r , 

s e r v e t . l t 

Sehen wir z u , was damit naher gesagt sein sollte. 
Sigismund macht einen Unterschied zwischen j u s (ma­

terielles Recht) und o r d o j u d i c i o r u m (formelles Recht) , 
Da es uns hier nur um letzteres zu thun ist, so können wir 
füglich die Untersuchung über das Magdeburgische oder 
Sächsische materielle Recht bei Seite lassen und uns auf die 
Aufgabe beschränken, zu bestimmen, welche Processform, 
und zwar— was uns hier ausschliesslich interessirt — w e l c h e 
F o r m d e s K r i m i n a l p r o c e s s e s z u E n d e d e s 
1 6 t e n J a h r h u n d e r t s d e r i n P r e u s s e n p r a k ­
t i s c h g ü l t i g e o r d o j u d i c i o r u m g e w e s e n s e i . 

Dass in Preussen der I n q u i s i t i o n s p r o c c s s viel 
früher als in Livland zur Reife gekommen, ersehen wir un­
ter andern aus dem gelehrten und sehr ausführlichen Werk 
des königl. preussischen Hofgerichtsraths Georg Grube , 3 ) 
vom Jahr 1708. Der ls te Titel des Gten Buchs handelt — 
unter fortlaufender Bezugnahme auf das Landrecht von 1620 
— den Kriminalprocess mit überwiegender, man kann fast 
sagen, ausschliesslicher Berücksichtigung der inquisitorischen 
Form und bereits mit der ganzen gemeinrechtlichen Ausge-
sponnenheit ab, die wir an den Compendien jeuer Zeit ge­
wohnt sind. Wie sehr in seinen Tagen, zu einer Z e i t , da 
wie wir sehen werden, in Livland der Iiiquisitionsprocess 
erst in seiner Kindheit und ohne alle eigene Literatur war — 
der Anklageprocess in Preussen zu einer blossen Phrase, 
einem gelehrten Paradestück, geworden war, zeigt u. a. Art. 
IL, de accusationibus § . 1 , wo es erst heisst: „sine accusa-
tione nemo est condemnandus ,•' dann aber, fast in einem 
Athemzuge : „ judex delinquentem ex officio punire po t e s t 1 4 ) , 
deficiente accusatore:" ferner Art. IV . , de inquisitionibus 

13) Compendium juris rnjni prulcnici etc. Regiomonti, 1708. 
4., nnpaginirt. 

14) Also dieselbe Antinomie, wie in uuserem Mot to , mir 
dass dort doch wenigstens jus civile und consuetudo als Motivirung 
des Widerspruchs stehen geblieben. 



§ . 4 , wo der A n k l a g e p r o c e s s zu einer blossen U n t e r ­
a r t d e s I n q u i s i t i o n s p r o c e s s e s g e m a c h t w i r d . 

Es versteht sich von selbst, dass ein solcher Rechts­
zustand nicht mit einem Schlage da gewesen sein kann, son­
dern geraume Zeit nöthig gehabt haben muss, um allmälig * 5 ) 
das zu werden, als was wir ihn bei Grube vorfinden. Setzt 
nun diese nothwendige Voraussetzung die Anfänge des In­
quisitionsprocesses in Preussen bedeutend höher hinauf, so 
liefern uns einige von Grube mitgetheilte Präjudikate —• 
namentlich Bescheide, Erkenntnisse u. s. w. „ d e r Richter 
und Schoppen eines mächtig gehegten Dings der churfürst-
lichen Stadt Kneiphof Königsberg in Preussen" — den förm­
lichen Beweis, dass die inquisitorische Form in Preussen 
bereits 1675 sehr ausgebildet, aber schon 1655 und 1652 — 
ja schon 1 6 2 1 , daselbst praktisch geworden war. 

Somit hätten wir — von nuten aufsteigend — uns bis 
auf den kurzen Zeitraum von 30 Jahren der Epoche der in 
Rede stehenden ordinatio Livoniae genähert. Sehen wir 
nun — in Ermangelung gleichzeitiger direkter Quellen — 
z u , welche Elemente v o r h e r die Form des preussischen 
Kriminalproeesses bedingt hatten. 

Als Grundstock des altern preussischen Rechts steht, 
wie namentlich aus der ganzen Darstellung desselben bei 
Hartknoch (a. a. 0 . II. , Kap. 7 ) hervorgeht, die sogenannte 
Kuhner Handfeste da , welche , im Jahr 1233 vom Hoch­
meister Hermann von Sallza zunächst den Städten Kulm 
und Thorn verliehen, ihre praktische Geltung in immer wei­
teren Kreisen ausbreitete. Dass das dem Deutschen Orden 
unterworfene Preussen jener Urkunde fort und fort treu ge­
blieben , konnte ohnehin erwartet werden. Aber auch — 
nachdem der Abfall des westlichen Preussens (1454) an Po­
len erfolgt war , finden wir die Kulmer Handfeste nicht min-

15) Nach Christoph Hartknoch, Alt - und Neues Preussen n. s. w. 
Frankfurt und Leipzig, ICSI, Fol. IL, p. C62 (soll heissen 656) war 
bereits um 1781 das Kriminalgericbt in Königsberg mit gelehrten Juri­
sten und einem Präses, der doctor juris sein musste, besetzt: bekannt­
lich ein sicheres Symptom für den erfolgten Sieg des lnquisitions-
Princips. 
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der für den nunmehr polnischen Antheil — und zwar von 
den polnischen Königen selbst — anerkannt. So sagt König 
Kasimir d. Gr. in einem Edikt vom Jahr 1476 (a. a. O. p. 
582 ff.) : „Jus Culmense, quo districtus Culmensis g a u d e t 
et f r u i t u r , ipsis et eorum posteris . . . conferimus et largi-
mur perpetuum in aevum . . . o m n c s q u c causa s et contro-
versias eorum j u x t a t e n o r e m j u r i s C u l m e n s i s p r a e -
d i c t i . . . d e c i d a n t . " Und 50 Jahre später bezeugt 
abermals ein polnischer König, Sigismund I., in seiner „Kon­
stitution" vom Jahr 1525 dessen fortdauernde Geltung mit 
den Worten: „Cum j u s C u l m e n s e , q u o p o t i s s i m u m 
P r u s s i a u t i t u r " u. s. w. 

Ebenso blieb auch— nach Alberts Abfall vom Orden (1525) 
— im nunmehrigen Herzogthum Preussen die Kulmer Hand­
feste in praktischer Geltung — und zwar während des gan­
zen 16ten Jahrhunderts (a. a. O, p . 5 6 6 ) , und welches Ge­
wicht auch die preussischen Herzoge auf die Uechtstradition 
des deutschen Ordens legten, geht u. a. daraus hervor, dass 
der Markgraf Georg Friedrich im Jahr 1578 seiner verbes­
serten Hofgerichtsordnung die Gerichtsordnung e i n e s H o ch -
m e i s t e r s (Friedrichs von Sachsen, 1498—1511) zum Grunde 
legte (a. a. O. p. 596) . 

Was enthält nun aber die Handfeste näher hierher 
Gehörendes ? — Zunächst Magdeburger Weichbiidrecht Ca. 
a. 0 . p . 5 5 0 ) ; ausserdem aber — und diess ist hier das 
Wichtigere — specielle B e s t i m m u n g e n d e s H o c h -
m e i s t e r s selbst. Von solchen (a. a. 0 . p . 5 5 ! ) , direkt 
d e m O r d e n s r e c h t e n t s t a m m e n d e n Bestimmungen 
gehört eine he r , die nach dem Grundtext (a. a. 0 . p . 665, 
soll heissen 659 ff.) folgendermaassen lautet: 

„Judicibus c o n c e s s i m u s perpetualiter de tertia 
parte m u l c t a r u m j u d i c i a i i u m pro culpis majoribus 
pensatarum , p o e n a m minorum excessuum , quae quotidiana 
dicitur, videlicet XII. nummos et infra eis totaliter c o n -
c e d e n d o , ita ut q u i d q u i d d e t a l i b u s judex infra 
tribunal de quatuor solidis videlicet et infra indulserit, i d 
e t i a r a e x p a r t e d o m i i s n o s t r a e s i t i n d u l t n m , 
verum tarnen de majoribus culpis, ut sunt hornicidia, sangui-



nis effusio et similia, j u d e x a b s q u e f r a t r u m n o s -
t r o r u m c o n s e n s u n i h i l r e m i t t a t." 

Hier ist nun freilich von der Form des Kriminalpro­
eesses nicht direkt die Rede. Was aber für den vorliegen­
den Gegenstand uns gleichwohl von Wichtigkeit sein muss, 
is t , dass die Bestrafung des Verbrechens hier als unmittel­
bare — der Privatwillkühr sowohl des Verletzten als des 
Richters entzogene — Staatsangelegenheit aufgefasst wird. 
Es lässt sich nicht denken, dass eine so fundamentale An­
sicht des Verbrechens ohne wesentlich bestimmenden Ein-
fluss auf das Strafverfahren sollte geblieben sein , und ans 
diesem notwendigen iiuiern Zusammenhang beider Seiten 
des Strafrechts folgt wiederum, dass , wer die eine aner­
kannte, die ihr entsprechende Form der andern anerkennen 
musste, dass also, wer die Handfeste anerkannte nur einen 
solchen Kriminalprocess wollen konnte , wie er der Ansicht 
des deutschen Ordens vom Verbrechen entspricht: mit einem 
Wort d e n K r i m i n a l p r o c e s s d e s d e u t s c h e n O r ­
d e n s . Dieser also — das lässt sich nach allem Gesagten 
mit Sicherheit aufstellen — wird , wenn auch nicht im Ein­
zelnen, so doch i m P r i n c i p und i n d e r a l l g e m e i ­
n e n F o r m , derselbe sein, der in der ordinatio Livonica 
von 1589 als „ordo judiciorum, qui in Prussia retinetur" 
bezeichnet wird. 

In der nachfolgenden Skizze jenes Kriminalproeesses 1 6 ) 
folgen wir der bekannten Hennigschen Ausgabe ( 1 8 0 6 ) der 
„Statuten des deutschen Ordens," wie sie unter Konrad von 
Erlichshausen im Jahr 1442 , 7 ) neu redigirt worden sind. 

IG) Vergl. Johannes Voigt, Geschichte Preussens, VI., (1S34) 
p. 433 ff. und 517 ff. — wo jedoch natürlich die nähere Veranlassung 
fehlte, das strafprocessrechtliche Princip in seiner ganzen Schärfe her­
vortreten zu lassen. 

17) Es verdient bemerkt zu werden, dass ungefähr um dieselbe 
Zeit das gemeine Rech t anfing in Preussen Berücksichtigung zu lin­
den. Vgl. Ad. liiccius, Tract. rhapsod. de librorum juris Rom. aliorum-
que quantitate et qnalitatc, bei Hartknoch n. a. O. p. 576 ff. übrigens 
auch, freilich für eine spätere Zeit, Arth. Puck, De usu et authoritate 
juris civilis Rom. etc. Lipsiae 1676, p. 442 ff. 
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Gleich der Aasgangspunkt ist höchst bezeichnend. Der 

Orden hält sich selber zur Warnung das Beispiel E l i ' s vor, 
dessen eigene Sünde nicht gemeldet werde, sondern dessen 
Schuld darin bestand , dass er seine Söhne sich selbst über-
liess und i h n e n d i e S ü n d e n i c h t v e r w e h r t e 1 8 ) . 
Diese Reflexion zum Staatsprincip erhobeu, ist, so zu sagen, 
der Iiiquisitionsprocess „in der l\uss." 

Aber der Orden bleibt nicht bei dem Gleichniss stehen. 
Den allgemeinen Gesichtspunkt, unter dem i h m — dem 
g e i s t l i c h e n Staat des absoluten G e h o r s a m s — das 
Verbrechen erscheint, spricht er sofort in mannichfaltigen 
Wendungen aus : Dazu soll sein alles g e i s 11 i ch e n Lebens 
F le i ss , d a s s m a u d i e S ü n d e r ä c h e ; wir verordnen, 
dass man wegen v e r h o l e n e r S c h u l d zur B e i c h t e komme, 
o f f e n b a r e S c h u l d a b e r i m K a p i t e l r ü g e und — 
zur Erfüllung des göttlichen Gesetzes — strafe; dies darf 
a u ch b e i d e r m i n d e s t e n S ch u 1 d n i ch t versäumt 
werden 1 9 ) ; die Missethat soll n i c h t u n g e r o ch e n b l e i ­
b e n ; wir wollen d i e S ü n d e , die geschehen ist, r ä c h e n 2 0 ) . 
Zum Bruder, welcher von Priesterhand „ d i e J u s t e " (auf 
deutsch : Prügel) empfängt, wird gesprochen : „Bruder, diese 
B u s s e setze ich euch f ü r e u e r e S ü n d e 1 1 ) ! " Und alles 
d ies , damit in des Kapitels Gericht „ a b g e s t r i c h e n " werde, 
wofür man im Fegefeuer zu brennen haben würde, auf dass 
in der Todesstunde der Teufel leer ausgehe 2 2 ) . 

Auf diesen genuin romantischen Voraussetzungen be­
ruhte nun das S t r a f v e r f a h r e n , das konsequenterweise 
damit eingeleitet wurde, dass sogenannte „ V i s i t i r e r " um­
hergesandt wurden, welche im A u f t r a g d e s K a p i t e l s 
die Verbrechen der Brüder aufzuspüreu hatten. Diese Visi­
tirer mussten auch die von „weltlichen Leuten" ausgehenden 
Anzeigen u. s. w. berücksichtigen, und, es mochte sich um 

18) Gesetze, Kap. 39, a. a. 0 . p. 101 ff. 
19) ebenda», a. a. O. p. 102, 103. 
10) Gesetze, Kap. 40, a. a. 0 . p. 103. 
21) Gesetze Winriclis vonKniprode (1351—1382) a. a. O. p. 137. 
22) Gesetze, Kap. 39, a. a. O. p. 103. 
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Grosses oder um Kleines handeln, so sollte den Angaben 
der Visitirer geglaubt werden „ohne allerhand Widerrede 2 3 ) . " 

Darauf begann, was man füglich G e n e r a l i n q u i s i t i o n 
nennen kann, d. h. die Denuncianten legten ihren Fund dem 
„Obc stcn des nächsten Hauses" nebst „zweien oder dreien 
der besten Brüder" vor , welche sofort den objektiven That-
bestand möglichst genau zu ermitteln hatten: namentlich 
sollten Z e i t , O r t , T a g , S t u n d e des Verbrechens und der 
Umstand festgestellt werden, ob die Denuncianten allein um 
dasselbe wüssten oder noch „ m e h r Leute ." Die so ge ­
schlossene Voruntersuchung wurde dann „an das Kapitel des 
nächsten Hauses" gebracht, auf dessen und des Obersten 
„Bescheidenheit" ( B e s c h e i d , Interlokut) es ankam, ob der 
lnkulpat ohne Weiteres auf freien Fuss zu stellen, oder ob 
gegen ihn das eigentliche Strafverfahren — d i e S p e c i a l ­
i n q u i s i t i o n — vorzunehmen s e i 2 4 ) . 

Diese, welche unmittelbar über das endliche Schicksal 
des Inquisiten entschied, erfolgte im Kapitel selbst 2 5 ) . 

Sehen wir nun noch überdies die Erkundigung über 
den R u f 2 f i ) , in welchem der Inquisit früher gestanden — 
wir würden sagen: das P a s t o r a l a t t e s t a t — zur Grund­
lage der Feststellung des subjektiven Thatbestandes gemacht, 
und das Strafverfahren selbst von H e i m l i c h k e i t beherrscht, 
indem das Gesetz vorschrieb, die „fremden Leute auswendig 
des Kapitels zu l a s sen 2 7 ) " so haben wir alle wesentlichen 
Züge des Inquisitionsprocesses beisammen. Es bedurfte nur 
der änsserlicheii Formirnng und Ausführung im Einzelnen 
durch gemeinrechtlich gebildete Praktiker, um diesen Pro-
cess zu dem zu machen, was er bei Grube i s t 2 8 ) . 

23) (UPS. Winr. von Kniprodc, a. a. 0 . p. 139. 
21) absetze, Kap. 40, a. a. O. p. 104. 
25) Gesetze, Kap. 39, a. a. O. p. 102; Kap. 40 , p. 104. 
26) Gesetze, Kap. 40, a. a. O. p. 104. 
27) ebenda selbst. 
28) liier könnte ich .nun noch auf die a l l g e m e i n e n V o r ­

ausse tzungen und das besondere Ver fah ren , die e i n z e l n e n 
S t ra f rech t sbes t immungen des detitschen Ordens folgen lassen, 
und namentlich die in der Vorrede versuchte Charakteristik der roma-
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Sahen wir ferner, dass das Ordensrecht — namentlich 
liicksichtlich des Strafverfahrens — während der e r s t e n 
Hallte des 16ten Jahrhunderts sowohl von den p o l n i s c h e n 
K ö n i g e n als von den p r e u s s i s c h e n H e r z o g e n für 
ihre bezüglichen Landestheile herübergenommen wurde, — 
lässt sich überhaupt mit Zuversicht sagen, dass in 
einem Lande, wo dreihundert Jahre lang der Inqui­
sitionsproccss geherrscht, dieser — au ch o h n e ausdrück­
liche Reception — in einer Z e i t , die dem g e m e i n e n 
R e ch t alle Tage grossem Spielraum gestattete, in einer 
Zeit ferner, die für den grössten Theil des germanisch-ro­
manischen europäischen Festlandes die Blüthezeit des Inqui­
sitionsprocesses genannt werden muss , — dass, sage i ch , 
in einem solchen Lande und in einer solchen Zeit der In­
quisitionsproccss nicht verschwinden , auch nicht abnehmen, 
ja nicht einmal sich gleich bleiben, sondern nur sich stei­
gern und mehr und mehr festsetzen konnte; — dann haben 
wir nicht den mindesten Grund, die Behauptung zu scheuen, 
dass jener „ o r d o j u d i n i o r u m , q u i in P r n s s i a r e t i -
n e t u r , " a u f w e l c h e n S i g i s m u n d III. d i e L i v l ä n d e r 
im J a h r 1 5 8 9 a n w i e s , k e i n a n d e r e r g e w e s e n s e i , 
a l s e i n , j e d e n f a l l s z u b e r e i t s n i c h t g e r i n g e r A u s ­
b i l d u n g g e l a n g t e r r o m a n i s c h - g e m e i n r e c h t l i c h e r 
I n q u i s i t i o n s p r o c e s s . 

Iuwieweit Sigismund III. in diesem Versuch glücklich 
gewesen, ist eine ganz andere Frage ; ja, höchstwahrschein­
lich ist in Livland nie ein Urtheil auf Grundlage der preus­
sischen Gerichtsordnung gefällt worden. Aber hier kommt 
es zunächst nur darauf au, zu zeigen, u n t e r w e l c h e n 
E i n f l ü s s e n ü b e r h a u p t der livländische Kriminalprocess 
während der polnisch-Iivländischen Periode stand. 

Dass diese Einflüsse — soweit sie von Sigismund III. 
ausgingen — w e s e n t l i c h i n q u i s i t o r i s c h e r Art gewesen, 
zeigt nicht minder, als die so eben erörterte Ordinatio von 1589, 

nisch-mittelalterlichen Anschauungen dieser Sphäre schlagend genug be­
legen. Doch würde dergleichen zu weit über die Grenzen dieser Ab­
handlung hinausfuhren. Ich begnüge mich daher, einstweilen auf die 
Kapitel 40, 42, 44—46 der Ordenistatuten a. a. O. zu verweisen. 
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Ö) die „livländische Ordnung1' Sigismunds III. vom 
Jahre 15DS 2 ! ' ) , welche in ihrem 15ten Punkt festsetzt: „die 
U n t e r s u c h u n g e n wider diejenigen, die i r g e n d e i n e r 
M i 8 s Ii a n d 1 u n g " (irgend eines Verbrechens) „ b e s c h u l ­
d i g e t würden, sollten d u r c h d i e K o m m i s s ä r e geen­
digt und die Verhandlungen darüber . . . auf den Reichstag 
gebracht werden." 

Aehnlich lautet e s , wenn König Sigismund III., nach­
dem d e r , im Jahr 1599 zu Stande gekommene — mir leider 
nicht zugänglich gewesene — Hilchensche Landrechtentwurf 
unbestätigt ad acta gelegt worden, die „ p e i n l i c h e n S a ­
c h e n " ausdrücklich der Kompetenz der ordentlichen livlän­
dischen Gerichtshöfe und der Subsumption unter das allge­
meine livländische Landrecht entzieht und den W o i w o d e n 3 0 ) 
zu richten anheimgiebt (im Jahr 1600). 

Nun weiss man, wie nichts so sehr das inquisitorische 
Verfahren begünstigt, als ausserordentliche Kominissionen 
und überhaupt alle, den Administrativbehörden in die Hände 
gegebene peinliche Gerichtsbarkeit. Es erscheint somit als 
im höchsten Grade historisch wahrscheinlich, dass das e r s t e 
a l l g e m e i n e r e V o r k o m m e n d e s l n q u i s i t i o n s p r o c e s -
s e s in L i v l a n d in d e m l e t z t e n V i e r t e l d e s 1 6 t e n 
J a h r h u n d e r t s z u s u c h e n s e i , und kann ich nur das Be­
dauern aussprechen, von direkten Quellen für diese Periode 
— namentlich hat mir Dogiels codex gefehlt , so sehr ent-
blösst gewesen zu sein, dass ich genöthigt war, indirekt weiter 
auszuholen, als sonst vielleicht erforderlich gewesen wäre 3 

29) Gade.busch a. a. O. II-, 2, p. 1S5 ; Schwartz a. a. 0 . Stück 
27 und 38, p. 373 ff. und „die livland. Landesprivil." u. s. w. a. a. O. 

30) Gadebusch a. a. 0 . p. 219 und Schwartz a. a. O. Stück 5 
und 6, p. 193. 

31) Der zweite Hauptgegenstand dieser Abhandlung — der privi-
legirte Gerichtsstand Adeliger in Kriminalsachen vor dem Hofgericht —-
kann hier natürlich noch nicht zur Sprache kommen, da das Hofgericht 
ein Geschöpf späterer Zeit ist. Nur dies verdient als allgemeiner Cha-
rakterzug hier erwähnt zu werden , dass namentlich das Unionsdiplom 
der litthauischen und livländischen Stände vom Jahr 1566 ausdrücklich 
die Standesprärogative aufhob. Die bezügliche Stelle ist Art. VIII. 
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In solcher innern, wie äussern, Zerrissenheit ging Liv­
land von Polen an Schweden über., 

War aber einmal die Uebereinstimmung zwischen der 
legalen Theorie des Inländischen Kriminalprocesses und der 
strafrechtlichen Praxis — eine Uebereinstimmung, die wir 
vorläufig wenigstens bis gegen das Jahr 1580 werden anneh­
men dürfen — durch die Konstitutionen und Ordinationen 
Stephan Bathory's und Sigismunds III., wenn auch nur de 
facto gebrochen, so liegt es in der Natur der Sache , dass 
w i r , die nicht sowohl staatsrechtliche Recriminationen beab­
sichtigen , als vielmehr den Gestaltnngsprocess der kriminal-
processrechtlichen Praxis im rein historischen Interesse zu 
verfolgen suchen, fortan mit viel geringerer Sicherheit, als 
für die frühere Per iode , aus den allgemeinen Phrasen der 
Staatsverträge, Konfirmationen, Gnadenbriefe 11. s. w. auf ein 
aus ihnen sich ergebendes, übereinstimmendes praktisches 
Verhalten der Gerichte — besonders was die Processform 
betrifft — werden schliessen dürfen. Denn, von dem Zei t­
punkt an, für den sich nachweisen lässt, dass die Praxis von 
der gesetzlichen Theor i e , gleichviel ob eigenmächtig sich 
losgebunden , oder durch äussere Gewalt von ihr ab und auf 
andere Bahnen gerissen worden, gewinnt ein solches fait 
accompli sein unleugbares, wenn auch zunächst nicht juristi­
sches, so doch historisches Recht. Es muss als aufgetrete­
nes geschichtliches Moment sine ira et studio im Auge be­
halten werden, wenn man nicht des vollen Verständnisses 
der nachfolgenden Gestaltungen verlustig gehen will. 

Jene allgemeinen Redensarten werden uns also für die 
nächstfolgende Zeit vor den einzelnen, das Gerichtswesen 
und die Processform unmittelbar organisirenden Verordnun­
gen um so mehr in den Hintergrund treten müssen, als na­
mentlich die schwedische Regierung diesem Zweige der Ge­
setzgebung und Verwaltung bekanntlich eine ganz besondere 
Sorgfalt und Produktivität zugewandt hat. Diese Verord­
nungen also werden es sein, die uns für die Schicksale 
besonders der Form des Kriminalprocesses das nöthige Licht 
werden geben müssen, — bis wir zu dem Zeitpunkt gelan­
g e n , in welchem wir die Praxis einer für unseren Kriminal-
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process kritischen Periode selbstredend werden einführen 
können. 

In e i n e r Hinsicht jedoch werden jene Staatsurkunden 
für uiisern Gegenstand gerade von jetzt an wichtig, in wel­
cher sie es früher nicht waren. Ich meine, d i e G e s t a t ­
t u n g v o n H ü l f s r e c h t e n , welche der Inländischen gericht­
lichen Praxis von nun an bei häufigen Gelegenheiten aus­
drücklich ertheilt wird. 

Ehe wir aber den geschichtlichen Faden wieder auf­
nehmen, sei hier im Vorübergehen die Bemerkung gemacht, 
wie sehr die Objektivität des Urtheils über Schwedens Be­
ziehungen zu Livland unter einer gewissen herkömmlichen 
Gereiztheit le ide , mit welcher jene Beziehungen besprochen 
zu werden pflegen. Es dürfte endlich an der Zeit sein, ein­
zusehen , dass das, was man als unverantwortliche Bedrückung 
des g a n z e n L i v l a n d s darzustellen l iebt , nichts Anderes 
war, als — vom p o l i t i s c h e n S t a n d p u n k t Schwedens aus 
gesehen — die , allerdings brutal ausgeführte, aber an sich 
von der Staatsentwickeluug des 17ten Jahrhunderts mit N o t ­
wendigkeit geforderte Amputation eines e i n z e l n e n G l i e ­
d e s , das in krankhafter Hypertrophie nur zu lange die Rolle 
des Löwen — in der Fabel von der Theilung der Jagdbeute 
— gespielt hatte. 

Nimmt man aber gar den u n i v e r s a 1 h i s t o r i s c h en 
S t a n d p u n k t e in , so kann j e n e , angeblich unaussübnbare 
Ungerechtigkeit Schwedens gegen „Livland" doch nur als — 
v e r h ä l t n i s s m ä s s i g ziemlich milde — Nemesis an­
geschen werden. 

Das Verkennen dieser — auch „ p r a k t i s c h " nicht 
unwichtigen — Wahrheit muss freilich den Blick gegen all' 
die zahlreichen Keime wahrhafter Civilisation umnebeln, 
welche in Schweden schon damals gediehen, als e s , nach 
jener Ansicht, gegen Livland nichts als „Greuel der Verwü­
stung" ausgehen Hess 3 2 ) . 

32) Von denen, die dies erkannt haben, müssen hier ganz be­
sonders h e r v o r g e h o b e n werden: Dr. G. Merckel, die freien Let­
ten und Ehsten, Leipzig 1820, p. 92 (f., und R. J. C. Samson von 

4 
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Die Advokaten jenes e i n z e l n e n G l i e d e s heissen 
dann „ P a t r i o t e n " — als ob ihnen auch nur j e der Ge­
danke gekommen wäre, das Wohl des G a n z e n •— auf des­
sen Altar Hekatomben von Partikularinteresseu freudig hin­
zuopfern seien — zu wollen! 

Um das so eben über Schweden Gesagte in Bezug auf 
unsern Gegenstand nachzuweisen, gebe ich einen kurzen 
Ueberblick über den s c h w e d i s c h e n K r i m i n a l p r o c e s s , 
wie ihn das Landrecht K a r l s IX. 3 a ) überliefert. Er wird 
für die nachfolgende Darstellung der , diesem Gebiet ange-
hörigen speciellen schwedisch-livländischen Gesetzgebung den 
wirksamsten Hintergrund abgeben. 

§ . 6. 

Der ftrlmlnalnrocess des schwedischen 
Landrechts von 160S. 

Die richterliche Gewalt war nach diesem Landrecht so­
wohl für Kriminal - als Civilsachen eine dreifach gegliederte. 
Der höchste Richter war der K ö n i g oder dessen Stellver­
treter ' ) , der nächste unter ihm der L a g h m a n n 2 ) , und 
unter diesem der H ä r a d s h ö f f d i n g oder dessen Substitut 3 ) . 
Laghmann und Häradshöffding wurden von den Eingesessenen 

Himmelstiern, historischer Versuch über die Aufhebung der Leibeigen­
schaft in den Ostseeprovinzen (Beilage zum „Inland," 1838 Spalte 23 ff.) 

33) Publicirt im Jahr 1608, in deutscher Uebersetzung erschie­
nen bei 6?. M. Noller, Buchhändler in Riga, Frankfurt und Leipzig, 
1709. — Mit der selbstständig quellenmässigen Darstellung unseres §. 7 
kann für die frühere Zeit verglichen werden: Andreas Botin, Ge­
schichte der schwedischen Nation im Grundriss (aus dem Schwedischen 
von Backmeister, Riga und Leipzig, 1767), 11., p. 190 ff. 

1) Landrecht, Titel 1., Kapitel 35, §. 1 und VII., 9, 10 und 
39 §. 1. 

2) A. a. 0 . VII., 39, §. 1. 
3) VII., 5 und 38. 
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der ihrem Amt entsprechenden Jurisdictiousbezirke gewählt 
und vom König bestätigt 4J. 

Jeder dieser drei Richter bildete jedoch allein noch 
nicht das vollständige Gericht. Sowohl dem HäradshöfFding 
und Laghmann a ) , als dem König") war ein Kollegium von 
zwölf Beisitzern 7 ) aus den besitzlichen s ) Bezirkseingesesse-
neu zugeordnet. Diese hatten geschworen , keinen Unschul­
digen schuldig, und keinen Schuldigen unschuldig zu erklä­
ren 9 ) , und ihre eigenthümliche Thätigkeit bestand darin, 
die T h a t f r a g e z u e n t s c h e i d e n , während dem Richter 
(HäradshöfFding, Laghmann, König) oblag, das S t r a f g e ­
s e t z auf den von ihnen konstatirten Thatbestand a n z u ­
w e n d e n J 0 ) . und so das Urtheil zu Stande zu bringen. 

Zu grösserer Gewährleistung des Rechts — „damit 
nun das Recht nicht niederliege" — mussten j e 6 Männer 
zur Zeit aus jedem Viertel l I ) des Härads, durch ihre An­
wesenheit den Sitzungen des Gerichts einen gewissen Grad 
von Oeffentlichkeit geben. 

Fassen wir diese Grundzüge des schwedischen Krimi-
nalgerichts, wie es gerade bestand, als Livland sich von P o ­
len ablöste um sich Schweden anzuschliessen, zusammen, 
so tritt uns zweierlei gleich stark in die Augen. 

Erstlich haben wir es offenbar mit einer Gerichtsver­
fassung zu thun, deren germanische Keime mit der altsäch­
sischen, mithin — was uns näher liegt — der alten Inlän­
dischen die auffallendste Verwandtschaft zeigen. Wenn wir 
von Einzelhei ten und JVebenbestimmungen absehen, so er-

4) VII., 1 und 2. 
5) VII.. 34 und 37. 
« ) I„ 35 und VII., 41. 
7) VII., 34. Ueber die schwedische Benennung dieser Beisitzer: 

Nembd oder Niimbd vgl. J. Grimm, deutsche RechtsalterthUmer, Göt­
tingen, 1828, p. 780. 

8) VII., 33, §. 1. 
9) I., 26, §. 1 und l., 35. 
10) I., 26, §. 1 , vgl. Anmerk. f , auch I., 30 §. 2, Anmerk. *, 

und sonst. 
11) VII., 6 §. 1. 

4 * 

6 ^ 
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giebt sich de r , dem schwedischen Landrecht und livländi­
schen Ritterrecht g e m e i n s a m e , scharf ausgeprägte Grund­
charakter: Z u s a m m e n s e t z u n g d e s G e r i c h t s a u s g e ­
s c h w o r e n e n U r t h e i l f i n d e r n und d e m e i g e n t l i c h e n 
R i c h t e r , und — O e f f e n t i i c h k e i t des V e r f a h r e n s 1 2 ) . 

Sodann aber sehen wir uns mit fast gleicher Lebhaftig­
keit in einen Assisensaal des heutigen Westeuropa versetzt. 
Nehmen wir zu den oben dargelegten noch einige Züge aus 
dem Lahdrecht von 1 6 0 8 , w i e : dass der Angeklagte eine 
bestimmte Anzahl ihm verdächtiger Geschworenen verwerfen 
durfte I 3 ) ; dass die Geschworenen entweder einstimmig oder 
durch Stimmenmehrheit ihr reines „ schuldig" oder reines 
„unschuldig" aussprechen mussten 1 4 ) , — so fehlt in der 
That wenig zu einem Geschwornengericht im heutigen Sinn. 
Dies ist eine um so interessantere Erscheinung, als sie in 
einer Ze i t , welche namentlich in Deutschland selbst, unter 
der Herrschaft des romanisch gefärbten gemeinrechtlichen 
Kriminalproeesses die barbarischsten Ausgeburten zu Tage 
förderte, — die kernige Ursprünglichkeit und Frische der 
alten „ D i n g e " mit der Durchbildung moderner Institutio­
nen in genialer Verschmelzung darstellt. 

Dass nun für das Kriminal v e r f a h r e n selbst die A n ­
k l a g e die allgemeine Voraussetzung und der regelmässige 
Ausgangspunkt war, lässt sich theils von dem Geist der gan­
zen eben geschilderten Gerichtsverfassung erwarten, theils 
ergiebt sich solches aus der Verwandtschaft derselben mit 
der des altdeutschen Rechts , 5 ) . Aber auch an bestimmten 
Zeugnissen, welche jene Voraussetzung zu urkundlicher Ge­
wissheit erheben, fehlt es nicht nur nicht, sondern die Be­
weisstellen sind so zahlreich , c ) , dass wir uns auf Hervor­
hebung nur einiger der schlagendsten beschränken müssen. 

„ A l l e G e w a l t t h a t e n m u s s m a n . . . k l a g e n . . . 

12) Vgl. für Livland: v. Helmvrsen a. a. O. i>- 69 ff., 249 ff., 
363 ff. Ueberhaupt: Grimm a. a. 0 . p. 747 , 750 , 776 ff., 785. 

13) Landrecht, 1.. 36 §. 1 und VH., 36. 
14) VII., 34 und 35. 
15) Grimm a. a. O. p. 876 und 878. 
16) Man lese namentlich die Titel des Landrechts VH. — XIV. 
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W e r (innerhall» der nächsten 6 W o c h e n ) n i c h t k l a g e t , 
d e s s e n K l a g e ü b e r G e w a l t " (Kriminalklage) „ i s t e r ­
l o s c h e n u n d u n g ü l t i g . Er hat doch aber Macht, we­
gen der That selbsten nach Beschaffenheit eines jeden Ver­
brechens seine" (Civil-) „Klage den Landrechten gemäss aus­
führig zu machen l 7 ) . " 

Ferner : „Wenn sich Jemand an des Königs Eyde v e r ­
b r o c h e n hat, so hat der K l ä g e r solches bei dem Kirch­
spiele oder Gericht des Orts, wo die That geschehen ist , oder 
auch für dem Könige . . . anzugeben und kund zu thun 18J." 
War die That „ d e r g e s t a l t kundgemacht," so erfolgte das 
weitere Verfahren 1 9 ) . 

17) Landrecht, I., 36. 
18) VIII., 22. 
19) Dass man übrigens kein Recht habe , aus dem oft vorkom­

menden Ausdruck „untersuchen" (z. B. VIII., 22), oder daraus, dass 
die geschworenen Beisitzer hiinlig in paienthesi „Inquisitores ordinarii" 
(z. B. ebendaselbst, auch VIII., 33 it. a. v. St.) genannt, oder ihre 
Thlitigkeit mit „praevia inquisitione" ( z. ß. IX., 15) bezeichnet wor­
den, — auf das gleichzeitige Vorkommen des Untersochungsprocesses, 
im eigentlichen, technischen Worlverstande, zu schlicssen, mögen fol­
gende Bemerkungen dartlmn. 

Noch im Jahr 1696 drückt sich das königl. Ilofgericht zu Dorpat 
in einem Schreiben an das peruanische Landgericht vom 17. December 
(s. das alte Archiv dieses Landgerichts) so -aus: „das königl. Hofge­
richt hat aus unterschiedlichen, allliier eingelangten, s o w o h l Civi l -
als Kriminal -1 n q u i s I s i t i o n s a-k t e n ersehen, dass" u. s.w. — Dass 
im Civi l pro cess von Inquisilionsakten im heutigen engern Sinn 
nicht die Rede sein konnte, ist gewiss. In dieser Verbindung kann 
also auch für den Kriminalprocess nicht die lnquisitionsmaxime im en­
gern Sinn genannt sein, sondern jener Ausdruck bezieht sich wesent­
lich auf das Ab höre n (lnquiriren) der Z e u g e n , wobei natürlich 
gefr a g t werden muss, aber freilich eben s o w o h l im A n k I a g e -
als im Inquisitionsprocess. Beide Processarten haben aber ihre Benen­
nung von dein Verhalten des Gerichts zum Angeschuld ig ten , nicht 
von dem zu den Zeugen. Diess erhält noch durch den notorischen 
Umstand seine Bestätigung, dass noch vor nicht viel mehr als 100 
Jahren bei den schwedischen Behörden die heute sogenannten Proba-
torial- und Reprobatorialartikel der Parten schlechtweg „ I n q u i s i ­
t i o n s a r t i k e l " hiessen. Sie wurden , eben so wie jene, von den 
Parten cum denominatione testium etc. eingereicht und nach ihnen die 
Z e u g e n inquir ir t . Vgl. Immissionsakte des pernauischen Landge-
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Um nun diese Anklage, welche das Kriminalverfahren 
eröffnete, näher zu charakterisiren, muss gesagt werden, 
dass sie — obgleich äusserlich in der Form jeder andern 
Privatklage auftretend — innerlich doch bereits über den 
Standpunkt des reinen Privatanklageprocesses , wie wir ihn 
z. B. im Inländischen Ritterrecht vorfanden , hinaus war. 
Denn fast j ede strafrechtliche Bestimmung des Landrechts 
liefert den Beweis , dass die Bekämpfung des Verbrechens 
nicht blos für das Interesse des Einzelnen, s o n d e r n d e s 
S t a a t s galt. 

Freilich ist nicht zu verkennen, dass diese Anschauung 
im Landrecht noch nicht zu voller Klarheit gediehen ist, 
wenn z. B. hin und wieder — immer aber selten genug — 
der Staudpunkt des Privatanklageprocesses stehen geblieben 
i s t 2 0 ) . Gleichwohl kann im Ganzen dieser Standpunkt als 
überwunden betrachtet werden. Denn ganz allgemein wird 
der Satz ausgesprochen, dass „ d e r K ö n i g in a l l e n S a -

ricbts, 1701 , Winkeden contra Anrep (a. a. O.), wo nicht mir die Be-
weisartikel „artikuli inuuisilionales" genannt werden, sondern sogar 
statt denotninatio testium der Ausdruck: ,,nomina i n q u i r e n dor u in" 
gebraucht wird. 

Auch für Erhebung des A u g e n s c h e i n s wird „Inquisition" 
gebraucht} z. B. Schreiben des königl. Ilofgcridit.s an das peruanische 
Landgericht vom 2. Juni 10ü!) in S. Wildling contra Hi'üfeld wegen 
nicht gezahlter Arende (a. a. O.). Es ist die Rede von der richterli­
chen Besichtigung eines streitigen Stückes Land , noch êhe die Erde 
mit Schnee bedeckt werde. Dann heisst es: „Wann dann das königl. 
Hofgericht keine Ursache findet, dieses zur Beförderung der Justice 
abziehlendes Gesuch abzuschlagen; als wird dem königl. Landgericht 
hiemit angesonnen, die decretirte und commillirte o c u l a r e inspect-
und I n q u i s i t i o n nunmehro unfehlbar u. s. w. zu verrichten." 

Dies Wenige, das leicht gar sehr vermehrt werden könnte, reicht 
sicherlich hin , gegen alle voreiligen Schlussfulgerungen aus dein blossen 
Vorkommen der fraglichen Ausdrücke in den Denkmalen der schwedisch-
Iivländischen und noch viel mehr der früheren schwedischen Periode, 
zu Gunsten des e i g e n 11 i ch so zu nennenden I n q u i s i t i o n s p r o ­
c e s s e s im höchsten Grade v o r s i c h t i g zu machen. — Vergl. u. a. 
die königl. Verordnung vom 6. August 1634 (hei v. Buddenbrook a. a. 
0. II., p. 123 ff.) §. 12. 

20) Vgl. Landrecht, XI. , 16. 
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c h e n d i e W a h r h e i t e r f o r s c h e n " k ö n n e 2 1 ) . Auchkonnte 
das Bewusstsein von dieser autonomisclien Berechtigung des 
Staats (des „Königs") nicht umhin, sich in einem bestimm­
ten Gebilde des positiven Rechts abzuspiegeln. Ein solches 
Gebilde zeigt uns das Laudrecht in dem sogenannten L ä n s -
m a n n , auch „ d e s K ö n i g s L ä n s m a n u " oder „ d e s K ö ­
nigs V o g t " genannt 2 2 ) . 

„Kombt ein K l ä g e r vor Gericht und k l a g e t e i n e n 
a n d e r n a n , s t e h e t a b e r ab v o n d e r K l a g e und will 
sein Recht wider den Beklagten uicht fortsetzen, so b e ­
t r e i b e es a l s d e n u d e r L a n s r a a n n 2 3 ) . Offenbar der 
S t a a t s a n k l a g e p r o c e s s im K e i m ! Im Keim: denn ob­
gleich hier einerseits jenes erweiterte Bewusstsein über die 
allgemeine Bedeutung des Verbrechens die Verfolgung des­
selben nicht mehr dem Privatankläger als bloss „sein Recht" 
überlässt, auf das er etwa nach Belieben verzichten könnte, 
so ist doch andrerseits die b l o s e r g ä n z e n d e Thätigkeit 
des Länsmannes ein Beweis, dass wir es mit etwas erst im 
Werden Begriffenem zu thun haben. Dass jenem Institut 
noch stark die privatrechtliche Eierschale anhing, erhellt 
demnächst aus folgender Ste l le : „ Giebt der Länsmann 
jemand Schuld, umb was vor Sache es immer seyn mag, und 
saget er habe sich m i t d e m K l ä g e r h e i m l i c h a b g e f u n ­
d e n ; kann auch genügsamen beweisen, dass, was geschehen 
befunden, sey besichtiget und untersuchet worden innerhalb 
24 Stunden; s o h a b e e r e b e n d i e s e l b e M a c h t " — 
also nicht die Pflicht — „ d i e Sache wider ihn auszuführen, 
als der Kläger selbst, und der Kläger s e y , wegen des Still­
schweigens, seines Hechtes 2 4 ) verlustig." Sofort aber macht 
sich die Erhebung in die Sphäre des Staatsanklageprocesses 
wieder geltend, indem es weiter heisst: „ d e r aber s c h u l d i g 
erkannt wird , b ü s s e d e m K ö n i g e und dem Härade: hat 

21) VII., 41 §. I. Vgl. VII., 21 §. 6 und VIII., 23. 
22) Vgl. VII., 3, 17 und 18; X., 11; XI., 2, XIV., 1 §. 1. 4 §. 1. 

31 u. v. a. St. 
23) VII., 18. 
24; Nehmlich auf seinen Antheil an den Strafgeldern. Vgl. VII., 

17 Anmerk. ' . 
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der Längmann oberwähnten Beweiss nicht, so sey der Be­
klagte frey und ohne Schuld 2 5 ) . u 

Wie nun auf der einen Seite der Privatanklageprocess 
in der Stellung des Länsmannes nachklingt, so sehen wir auf 
der andern das — die Seele auch jedes Staatsanklageprocesses 
ausmachende — Inqnis i t ionspr inc ip sich mitunter der ak-
kusatorischeu Form — die freilich die überwiegend herr­
schende war — entschlagen, und als Verfahren des Gerichts 
ex officio auftreten 2 < i ) . Dass aber gleichwohl dieses — oder 
vielmehr das gewonnene I n q u i s i t i o n s p r i n c i p — unter 
der Herrschaft des in Rede stehenden Landrechts n i e m a l s 
in e in , d e m g e m e i n r e c h t l i c h e n ä h n l i c h e s i n q u i s i ­
t o r i s c h e s V e r f a h r e n auslaufen konnte, dafür bürgte 
vor allem Andern des Landrechts Lehre vom K r i m i n a l -
b e w e i s e . 

Hier nehmlich sind wir wiederum im Herzen des alt­
germanischen Rechts. Wie in diesem a 7 ) , so auch in jenem, 
beherrschen Eid und Eideshelfer diese ganze Lehre. Von 
Anschuldigungen „ w e g e n w a s s e r l e y M i s s e t h a t o d e r 
S a c h e es i m m e r s e y n k a n n , " reinigte der „Befreyungs-
Eyd s s ) , " und „ zwölff Mannes Eyde " leisteten dem Ange­
klagten vorkommenden Falles keinen geringeren D i e n s t 2 9 ) . 
Eben so spielte auch bei der Belastung des Angeklagten der 
E i d der Belastungszeugen 3 0 ) die Hauptrolle. 

Aber abgesehen von der so sich aussprechenden Ver­
wandtschaft 3 J ) dieses schwedischen mit dem alten Inländi­
schen — respective germanischen — Kriminalbeweise, stim-

25) VII. 17. 
26) VII., 19. 
27) Grimm, a. a. 0. p. 656, 859. Vergl. Mittl. Rilterrecbt Kap. 

85, 113, 115. 
28) Landrecht. VII., 19. 
29) III., 12 §. 1. 
30) VII., 20. 
31) Wen diese Seite der Sache naher interessiren sollte , der 

lasse sich die Vergleichung der Kapitel 25 und 34 im 7ten Titel des 
schwedischen Landrechts von 1608 mit dem 130sten Kapitel des mitt­
lem Uvländigchen Ritterrechts und dem von Grimm a. a. 0 . p. 835 
Mitgetheilten empfohlen sein. 
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men wiederum beide mit der neuem Entwicklung des Ge-
schwornengerichts darin überein, dass sie — k e i n e s i n d 
und k e i n e s e i n s o l l e n , indem zwar Eid und Zeugnis« 
sammt „andern Beweisthumb" (VII . , 2 0 ) den Geschworenen 
(IVembde) das Material zu ihrem Spruch zu liefern bestimmt 
waren, diese selbst aber für dessen Modalität keineswegs an 
bestimmte „ Beweisthümer," im Sinn der gemeinrechtlichen 
Terminologie, aus welchen — d e r U e b e r z e u g u n g z u m 
T r o t z — das Urtheil herausgerechnet werden müsse, ge­
bunden, sondern lediglich an eben diese Ueberzeugung ge­
wiesen waren. 

Diese Andeutungen der Hauptzüge des schwedischen 
Kriminalproeesses, auf die es hier ankam, machen keinen 
Anspruch auf Erschöpfung des Gegenstandes, geben aber 
hinlängliche Anhaltspunkte für die Beurtheilung der Art und 
W e i s e , w i e namentlich das schwedische Strafprocessrecht 
des 17ten Jahrsunderts auf das gleichnamige Recht Livlands 
einzig einwirken konnte und — wo es dies wirklich that — 
einwirken musste. Wir werden auf dies Verhältniss weiter 
unten noch einmal zurückkommen. Daher einstweilen nur 
die allgemeine Bemerkung: dass Livland, wenn es überhaupt 
dem Einfiuss des schwedischen Rechts hinsichtlich des vor­
liegenden Gegenstandes unterlag, lediglich einem h o m o g e ­
n e n — nur formell viel weiter entwickelten Element verfiel, 
das somit ganz geeignet war , e c h t p ä d a g o g i s c h — ohne 
Verstümmelung der innersten Eigenthümlichkeit des livländi­
schen Strafprocessrechts nicht nur, sondern, bei gleicher 
Wesenheit, zugleich aber einer, dem Geist der neuern Zeit, 
der man ohnehin entgegeneilte, mächtig zustrebenden Ent­
faltung — durchaus kräftigend und bildend auf die Weiter-
gestaltung des livländischen Kriminalproeesses einzuwirken. 
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In unserem § . 6 wurde die Muthmaassung ausgespro­
chen , dass die Reinheit des Anklageprocesses der angestamm­
ten Periode Livlands während der letzten Zeit der polnisch-
livländischen namhafte Trübungen durch willkührlich auf ad­
ministrativem Wege eingeführtes inquisitorisches Verfahren 
erlitten habe. Diese Trübung nun spiegelt sich unverkenn­
bar in den ersten betreffenden Verordnungen, die Schweden 
für Livland ausgehen liess, ab. 

Um klar zu machen, wie dies zu verstehen sei, dürfen 
wir nur die ältesten das livländische Kriminalverfahren be­
treffenden schwedischen Urkunden vergleichend betrachten. 
Es sind diess die beiden Landgerichtsordinanzen vom 20sten 
Mai 1530 und lsten Februar 1632. 

Schon das muss auffallend erscheinen, dass, nachdem 
im Jahr 1630 die Inländischen Landgerichte organisirt, und 
ihr Verfahren in Civil - und Kriminalsachen geregelt worden, 
nach nicht viel mehr als 20 Monaten eine abermalige Orga­
nisation und Verfahrensnorm für dieselbe Behörde publicirt 
wurde. Aber noch viel auffallender, als die blosse Zweiheit 
ist der inhaltliche Zwispalt zwischen beiden Ordinanzcn. 

Im Einzelnen zu zeigen, wie sofort der ganze Organis­
mus der Behörde in der Ordinanz vom Jahr 1652 ein ande­
rer als in der vom Jahr 1630 ] ) ist , welche unverkennbar 

1) Der gefälligen Mittheilung eines der ersten livländischen Kri­
minalisten verdanke ich folgende interessante Noll-/., welche darthiit, — 
wofür die Beweise gerade nicht häufig sein iniigen — dass die Ordi­
nanz vom 20. Mai 1630 in vollem Umfang , namentlich auch riiiksicht-
lich des Artikel V., in Livland ins Lehen getreten gewesen sei. — „In 
Sachen des Allendorfschen Bauers W. K. wider den Bauer M. D. 
wegen Todtschlag, hatte Beklagter die Einrede gemacht, dass sein 
entwichener Knecht I». während des Handgemenges dem Weihe des 
Klägers den tödtlichen Schlag versetzt hatte , auch seine desfallsigen 
Entlastungszeugen aufgeführt, nach deren Verhör der Landrichter iu 

§ . 8. 

Geschichtliches bis auf die neueste Zelt. 
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ein Abbild des Häradsgerichts, wie wir es §. 7 kennen lern­
ten, giebt, dies würde uns Iiier zu weit von unserem Gegen­
stand abführen. Rücksichtlich seiner selbst aber ist der Un­
terschied nicht minder augenfällig, und zwar in einer Weise, 
die sich nur durch die, am Eingang dieses § . erwähnte Hy­
pothese erklären lässt. 

Während nehmlich die Ordinanz von 1630 für Krimi­
nalsachen gar keine andere, als die akkusatorische Form des 
Processes kennt 3 ) , findet in der Ordinanz von 1632 der In­
quisitionsprocess einen zwar untergeordneten, — aber doch 
einen Platz. Denn a u s g e n o m m e n von dem „gebührlichen" 
Anklageprocess sind hier : 1 ) ohne Unterschied des Standes 
des Angeschuldigten, mehrere einzeln aufgezählte 3 ) Ver­
brechen; 2 ) mit Rücksichtnahme auf seine Person, alle die­
jenigen , die nicht von Adel oder nicht ,, Diener und Haus­
genossen" adeliger Personen sind 4 ) . Für diese Eximirten 
finden wir denn auch Verhör und Gefängniss sammt Tortur, 

seinem Protokoll verzeichnen lassen: „„Ks inirden 10 der alten 
Hauern der Al/endor/sehen Gemeinde dazugezo^en und ihr Judicium 
von ihnen genommen: oh er— der M. I). des TodtSchlages schuldig 
und das Lehen verwirkt habe?"" — Nachdem diese sieh abgeson­
dert mit einander beralhrn . habe» sie ausgesprochen. dass der M. 
nicht schuldig, sondern sein Knecht, P., wie seine Flucht bezeu­
ge , und daher gegen M. nur auf Geldstrafe zu erkennen, welchem 
volnm der Landrichter in seinem Urthal vom ÄJ. Januar 1G31 bei­
getreten und auf 100 Thaler Strafe entschieden, P. die Strafe 
vorbehaltlich." — Vergl. Ii. J. L. Samson v. llinnnelsliern, histori­
scher Versuch über die Aufhebung der Leibeigenschaft u. s. w. Spalte 
18 und 26. 

2) Ordinanz vom 20. Mai 16,30 , §. Vlll. — Vergl. das oben 
{j. 3 zu dieser Stelle Gesagte. Die einzige Ausnahme wäre vielleicht 
der Fall des . . pecc i r enden" auf frischer That ertappten Edelman­
nes . Doch steht dies ganz vereinzelt da, und bleibt vielfach dunkel. 

3) Ordin. vom 1. Febr. l&S'J, Art. X.XIV.; s. oben g. 3 u. % 4. 
4) Ebend. Alt. XXVill. Vergl. Art. XXV. und XXVII. — Doch 

scheinen die eingeklammerten Worte des 28sten Artikels: „ w o f e r n 
sich die berüchtigte und angeklagte Person nicht mit sicherem Geleite, 
zu und von den Gerichten, w e l c h e s e i n e m j e d e n f r eys t ehe t , 
versehen" auch selbst den — beziehungsweise dem Inquisitionsprocess 
verfallenen — Personen eine Thür für Erlangung des akkusatoriseben 
Verfahrens offen lassen zu sollen. 
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In unserem § . 6 wurde die Muthmaassung ausgespro­
chen , dass die Reinheit des Auklageprocesses der angestamm­
ten Periode Livlands während der letzten Zeit der polnisch-
livländischen namhafte Trübungen durch willkührlich auf ad­
ministrativem Wege eingeführtes inquisitorisches Verfahren 
erlitten habe. Diese Trübung nun spiegelt sich unverkenn­
bar in den ersten betreffenden Verordnungen, die Schweden 
für Livland ausgehen Hess, ab. 

Um klar zu machen, wie dies zu verstehen sei, dürfen 
wir nur die ältesten das livländische Kriminalverfahren be­
treffenden schwedischen Urkunden vergleichend betrachten. 
Es sind diess die beiden Landgerichtsordinanzen vom 20sten 
Mai 1530 und lsten Februar 1632. 

Schon das muss auffallend erscheinen, dass, nachdem 
im Jahr 1630 die inländischen Landgerichte organisirt, und 
ihr Verfahren in Civil - und Kriminalsachen geregelt worden, 
nach nicht viel mehr als 20 Monaten eine abermalige Orga­
nisation und Verfahrensnorm für dieselbe Behörde publicirt 
wurde. Aber noch viel auffallender, als die blosse Zweiheit 
ist der inhaltliche Zwispalt zwischen beiden Ordinanzcn. 

Im Einzelnen zu zeigen, wie sofort der ganze Organis­
mus der Behörde in der Ordinanz vom Jahr 1632 ein ande­
rer als in der vom Jahr 1630 ' ) is t , welche unverkennbar 

1) Der gefälligen Mitlheilung eines der ersten livländischen Kri­
minalisten verdanke icli folgende interessante Notiz, welche darthut — 
wofür die Beweise gerade nicht häufig sein mögen — dass die Ordi­
nanz vom 20. Mai 1630 in vollem Umfang, namentlich auch rücksicht­
lich des Artikel V., in Livland ins Lehen getreten gewesen sei. — „In 
Sachen des Allendorfschen Bauers W. K. wider den Bauer M. D. 
wegen Todtschlag, halte Beklagter die Einrede gemacht, dass sein 
entwichener Knecht P. während des Handgemenges dem Weihe des 
Klägers den tödtlichen Schlag versetzt hatte , auch seine desfallsigcn 
Entlastungszeugen aufgeführt, nach deren Verhör der Landrichter in 

§ . 8. 

Geschichtliches bis auf die neueste Zelt. 
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ein Abbild des Häradsgerichts, wie wir es §. 7 kennen lern­
ten, giebt, dies würde uns hier zu weit von unserem Gegen­
stand abführen, lliicksichtlich seiner selbst aber ist der Un­
terschied nicht minder augenfällig, und zwar in einer Weise, 
die sich nur durch die, am Eingang dieses § . erwähnte Hy­
pothese erklären lässt. 

Während nehmlich die Ordinanz von 1 0 5 0 für Krirni-
nalsachen gar keine andere, als die akkusatorische Form des 
Processes kennt 3 ) , findet in der Ordinanz von 1 6 3 2 der IIH 
quisitionsproeess einen zwar untergeordneten, — aber doch 
einen Platz. Denn a u s g e n o m m e n von dem „gebührlichen" 
Anklageprocess sind hier : 1 ) ohne Unterschied des Standes 
des Angeschuldigten, mehrere einzeln aufgezählte 3 ) Ver­
brechen; 2 ) mit Rücksichtnahme auf seine Person, alle die­
jenigen , die nicht von Adel oder nicht ,, Diener und Haus­
genossen" adeliger Personen sind 4 ) . Für diese Eximirten 
finden wir denn auch Verhör und Gefängniss sammt Tortur, 

seinem Protokoll verzeichnen lassen: „„Es wurden 10 der alten 
Bauern der Allendorfschen Gemeinde dazagezogen und ihr Judicium 
von ihnen i/enommen: ob er— der 31. 1). des Todfschlages schuldig 
und. das Leben verwirkt habe?"" — Nachdem diese sieh abgeson­
dert mit einander bvrathen . hohen sie ausgesprochen, dass der 31. 
nicht schuldig» sondern sein Knecht P., wie seine Flucht bezeu­
ge , und daher gegen M. nur auf Geldstrafe zu erkennen, welchem 
votiini der Landrichter in seinem Vrtheil vom 2ö. Januar 1G.H bei­
getreten und auf 100 Thaler Strafe entschieden, P. die Strafe 
vorbehaltlich." — Vergl. 1>. J. L. Samson v. Ilimmelsliern, histori­
scher Versuch über die Aufhebung der Leibeigenschaft u. s. w. Spalte 
18 und 26. 

2) Ordinanz vom 20. 31ai 16,10, §. VIII. — Vergl. das oben 
§. 3 zu dieser Stelle Gesagte. Die einzige Ausnahme wäre vielleicht 
der Fall des „ p e c c i r e n d e n " auf frischer That ertappten Edelman­
nes . Doch steht dies ganz vereinzelt da , und bleibt vielfach dunkel. 

3) Ordin. vom 1. Febr. 16.12, Art. XXIV.: s. oben §. 3 u. g. 4. 
4) Ebend. Ait. XXVill. Vergl. Art. XXV. und XXVII. — Doch 

scheinen die eingeklammerten Worte des 28sten Artikels: „ w o f e r n 
sich die bezüchtigte und angeklagte Person nicht mit sicherem Geleite, 
zu und von den Gerichten, w e l c h e s e i n e m j e d e n f r eys t ehe t , 
versehen" auch selbst den — beziehungsweise dem Inquisitionsprocess 
verfallenen — Personen eine Thür für Erlangung des akkusatorischen 
Verfahrens offen lassen zu sollen. 
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letztere jedoch offenbar mit grosser Behutsamkeit ange­
ordnet 5 ) . 

Es fragt sich nun aber , woher dieser Gegensatz i m 
P r i n c i p zwischen zwei fast gleichzeitigen Verordnungen 
ein und derselben Regierung für ein und denselben Gegen­
stand? — Bisher hat man — meines Wissens —be ide stets 
promiscue citirt, ohne sich um jenen schroffsten aller, im 
Kriminalprocess möglichen Gegensätze zu kümmern. Und 
doch fordert eine so auffallende Erscheinung alle historische 
Kunde und allen Scharfsinn heraus. Welcher Einfluss hat 
in der überaus kurzen Frist zwischen beiden Ordinanzen 
so mächtig umwandelnd auf die Rechts anschauung der schwe­
dischen Regierung gewirkt ? 

Das schwedische Recht kann unmöglich diesen Einfluss 
ausgeübt haben 6 ) , da — wie wir gefunden haben — dasselbe 
damals nur als äusserst seltene Ausnahme die Inquisition, gar 
nicht die Tortur hannte. Theorie und Praxis des Inländi­
schen Eigenrechts ( s . o . § . 6 ) eben so wenig, denn auch 
hier galt lediglich Anklage und Beweis durch solche Mittel, 
die den Inquisitionsprocess nothwendig ausschliessen. 

So bleibt uns eigentlich nichts anzunehmen übrig, als 
dass, seit der oben geschilderte polnische Einfluss auf die 
Inländischen Gerichte zu wirken begann, also ungefähr seit 
den achtziger Jahren des 16ten Jahrhunderts, der Inquisi­
tionsprocess sich in einem Grade, den wir vorläufig nicht 
näher bestimmen können, der Inländischen Praxis bemäch­
tigt , und sich h i e r , in einer intellektuell und sittlich ver­
wahrlosten Z e i t , bis zum Jahr 1630 hinlänglich festgesetzt 
habe , um die schwedische Regierung die Erfahrung machen 
zu lassen, dem neuentstandenen Vorurtheil der damaligen 
Inländischen Praktiker gegenüber lasse sich eine, aus schwe­
discher Rechtsanschauung hervorgegangene, Gerichts- und 
Processordnung nicht mit Gewalt durchsetzen, sie habe sich 

5) A. a. O. Art. XXVIII., XXX. und XXXIV. 
6) Die schwedische Gerichtsordinance Gustav Adolphs v. J. 

1614 bestätigt ausdrücklicb das Verfahren des Landrechts von 1608. 
Vgl. §. 1 und §. 18. 
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also der vorgefundenen Sachlage anzubequemen, und — das 
ö f f e n t l i c h e D e n k m a l d i e s e r A k k o m m o d a t i o n l ä g e 
uns s o n a c h in d e r O r d i n a n z v o n 1 6 3 2 v o r . 

Von diesem Gesichtspunkt aus erklären sich jene prin-
cipiellen Abweichungen derselben von ihrer Vorgängerin auf 
die zwangloseste W e i s e , und namentlich leuchtet ein, dass, 
wenn wir die Ordinanz von 1632 gewisserraaassen als einen 
R e f l e x 7 ) der von Polen überkommenen gerichtlichen Zu­
stände ansehen dürfen, der Adel — als der angesehenste 
Stand — wohl allenfalls, mit Ausnahme der §. XXIV. be­
nannten Fälle, für s ich , seine Diener und Hausgenossen aus 
dem grossen Rechtsschiffbruch den Anklageprocess gerettet 
haben mochte. 

Diese Hypothese mag übrigens geschichtlich erweisslich 
sein oder nicht, — unumstösslich stehen bleibt doch wenig­
stens das negative Resultat: dass der Gegensatz der zweiten 
gegen die erste Landgerichtsordinanz weder aus dem genui­
nen livländischen, noch aus dem schwedischen Recht hervor­
gegangen sein kann. Ist sie dagegen statthaft, so dauerte 
jenes zeitweilige Weichen Schwedens vor der Gewalt vorge­
fundener äusserlicher Umstände jedenfalls nicht lange. 

Schon nach 37 Jahren — unter der vormundschaftli­
chen Regierung Hedwig Eleonora's erschien die bekannte 
„ Verordnung über alle Exekutionen insgemein, vom 10. Juli 
1660 8 ) , " welche den auf kurze Zeit nicht zwar verdräng­
ten, doch aber in seinen Ansprüchen auf ausschliessliche 
Geltung beeinträchtigten Anklageprocess in seine Rechte voll­
ständig wieder einsetzte 9 ) . Er ersteht aber nicht nur wie-

7) Die einleitenden Worte dieser Ordinanz scheinen wirklich dar­
auf hinzudeuten, dass die unmittelbare Veranlassung zu ihr eine, durch 
die Ordinanz von 1630 in der polnisch-livländischen Barbarei angestif­
tete Begriffsverwirrung u. s. w. gewesen sei. Wenigstens vertragen 
die Worte: „damit jedermann wissen möge, wo und wie er" u. s. w. 
diese Deutung um so eher, als sie offenbar keine stehende Kanzellei-
formel sind: denn sonst mlisste die Ordinanz von 1630 eben so begin­
nen , was nicht der Fall ist. 

8) Bei v. Buddenbrook a. a. O. p. 467 ff. 
9) Auch die Tortur wurde ausdrücklich wiede r aufge-
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der in der noch unentwickelt jugendlichen Gestalt des Pri­
vatanklageprocesses, in welcher wir ihn unter Polens Drän­
gen vom Schauplatz weichen sehen, sondern — gleichsam in 
seiner Erniedrigung zum Manu herangereift — sehen wir 
ihn als das, was er seiner Idee nach ist, wieder erscheinen: 
a l s S t a a t s a n k l a g e p r o c e s s . 

Für Beides — für seine unbedingte Ausschliesslichkeit 
wie für seine Bereicherung mit dem, uuterdess ausgebildeten, 
Moment der S t a a t s a n w a l d s c h a f t — zeigt § . X X V I . der 
genannten Verordnung. Dort heisst es : 

„ W a s nun dergestalt" — nehmlich durch die sogenann­
ten A u f s e h e r l ü ) — „angegeben wird, dessen soll sich der 
A n k l ä g e r , nebst dem, was er sonst selber noch dazu er­
finden möchte, annehmen, auch dasselbe nach gegebener 
Anleitung vor's Gericht bringen, und auf geschehenen Be­
weiss und Gründe, w e l c h e e r s e l b e r d u r c h H ü l f e und 
Z u t h u n u n s e r e r B e f e h l h a b e r z u s a m m e n b r i n g e n 
k ö n n e n , die Sache zum Urthel betreiben, und sollen die 

hoben , und zwar — nach einem not. c p. 340 L; L. citirten königl. 
Brief an das livländische Hofgericht — am 22. P e c e m b e r 1 686, 
gerade in einer Zeit, da die Kriminalisten des gemeinen deutschen 
Rechts ihren liebsten Ohrenschmaus an dem Wimmern und Brüllen, 
ihre ausschweifendste Lust in dein tropfenweise ausgepresslen Blut der 
— ad majorem l)ci gloriam — „Quästionirten" hatten. 

Dass übrigens nur in Bezug auf Livland von einer „Abschaffung" 
der Tortur durch die schwedische Regierung gesprochen werden kann, 
w e i l n e h m l i c h in S ch w e d e n s e i h s t d i e Tor tu r n ie g e ­
s e t z l i c h g e w e s e n i s t , geht hervor aus den Mitlheilungen hei 
J. C. II. Dreycr, Antiquarische Anmerkungen über einige in dem mitt­
lem Zeitalter in Teutschland und im INorden üblich gewesene Lebens-
Leibes- und Ehrenstrafen. Lübeck, 1792, p. 166 ff., und Schützer, 

'Staatsanzeigen, lieft 69 ( 1793) p. 94 ff.; dazu das negative Zeugnis* 
des Andreas Hotin, a. a. 0 . 1, p. 74 ff. 250 ff. 404 ff. II. p. 196 ff. — 
Vgl. indess Balthasar Becker, die bezauberte Welt u. s. w. Aus dem 
Holland. 1693, Buch IV., Ilauptstück XXIX., §. 9. und §. 12. 

10) Das Dasein dieser „ A u f s e h e r , " deren Stellung derjeni­
gen der „ V i s i t i r e r " im rein inquisitorischen Verfahren der Ordens­
statuten (s. o. §. 6 ) durchaus analog ist, kann als einer der vielen 
praktischen Belege dafür gelten, wie ganz eigentlich das Inquisitions-
prineip im Staatsanklageprocess „ a u f g e h o b e n " sei. 
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Befehlhaber auch zusehen, dass v o n e i n e m s o l c h e n 
k e i n e S a c h e v e r s ä u m e t o d e r n i e d e r g e l e g e t w e r d e . 
Zu solchen Anklägern werden zuerst d i e F i s c ä l e gebrau­
chet , welche allbereit ein jeder in seinen Ort verordnet 
worden, und zwar mit diesem Unterscheid, dass a l l e s was 
von der Ritterschaft und Adel versehen wird, von dem Rit-
ter-IIauss- und Hofgerichts Fiscal ausgeführet, d a s ü b r i g e 
a b e r , w o r i n a n d e r e S t a n d e s - P c r s o n e n v e r f e h ­
l e n , d e n e n S t a d t - F i s c ä l e n z u r A u s f ü h r u n g g e ­
l a s s e n w e r d e n s o l l e . An den Orten aber, wo kein Fis­
cal vorhanden, als in etlichen Städten, w i e auch an f f d e m 
Lande, da soll der Landschreiber zum Ankläger bestellt wer­
den : Würde aber bei demselben sowohl als bei den Fiscä-
len selbst, einige Säumhafftigkeit befunden, so soll unsern 
Befehlhabern freistehen, einen andern, der in des Säumhaff-
ten Stelle sich der Klage annimmt, zu verordnen." 

Denselben Inhalt — ausschliessliche Geltung des Staats-
anklageprocesses in Kriminalsachcn — drückt fast noch all­
gemeiner umfassend aus: d i e , ungefähr gleichzeitige „ I n ­
s t r u k t i o n , w o r n a c h s i c h d i e K r e y s s - F i s c a l e i m 
L a n d e u. s. w. z u ri ch t en h a b e n Nach A r t i k e l I. 
sollte der Kreisfiskal „ w i d e r diejenigen, so sich einiger-
maassen dawider" — d. h. wider irgendwelche „Ihrer königl. 
Majestät Regalien^ H o h e i t und Rech te" — „ v e r b r e c h e n 
m ö g t e n , oh i i e i n i g e s A n s e h e n d e r P e r s o n o f f i ­
c i o se an gehörigem Orte verfahren." — Ferner lautet Ar­
tikel VI I . : „Wann auch sehr viel Blutschulden und andere 
eingerissene Sünden sich häuffen, und vielmal verhelet wer­
den; als wird der fiscalis nicht allein a l l e s o l c h e zur 
öifentlichen Aergcrniss eingerissene Sünden und Laster w i ­
d e r d i e V e r b r e c h e r s e l b s t g e r i c h t l i c h e y f e r n ; be­
sondern auch d i e j e n i g e n , so etwan wissentlich die bösen 

II) Bei v. Buddenbrock a. a. 0. 11., p. 811 ff. Die Altersbe­
stimmung der Instruktion , p. 816, dürfte nicht Uber alle Einwürfe er­
haben sein. Soviel ist indess augenscheinlich, dass sie, in Bezug auf 
unsern Gegenstand, für gleichzeitig mit der Verordnung von 1669 gel­
ten kann. 
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Thaten, so es müglich, nicht verhindern, sondern verhelen, 
oder auch nicht zeitig offenbahren, in foro fori v e r k l a g e n , 
oder auch dem Ober-fiscali solches vor dem königlichen Hoff-
Goricht zn thun, zeitig kund machen, uud wider dieselbe 
als Uebertreter der Obrigkeitlichen Verordnung pro atrocitate 
delicti , g e r i c h t l i c h v e r f a h r e n . " 

Die Wichtigkeit und das Schlagende dieser Stellen mag 
ihre theilweise Wiederholung 1 2 ) entschuldigen. Jedenfalls 
stehen sie hier noch mehr an ihrem Platz , denn mit ihnen 
•chliesst — soviel mir bekannt — die schwedische Gesetz­
gebung für den livländischen Kriminalprocess hinsichtlich 
dessen inquisitorischer oder akkusatorischer Form. Die letz­
tere hat — als Staatsanklageprocess — den vollständigsten 
Sieg auf dem Gebiet der legalen Theorie davongetragen, 
und dass sie ihn auf praktischem Boden bis an die äusser-
sten Zeitgrenzen der Herrschaft Schwedens über Livland 
verfolgt habe , werden wir bald zu sehen Gelegenheit haben. 

Vorläufig jedoch bringen uns die Worte der Verordnung 
vom 10. Juli 1 6 6 9 , dass Verbrechen Adeliger nicht der 
Stadt - (Kreis - ) Fiskal, sondern der Ritterhaus - und Hofge­
richts - (Ober-) Fiskal — es ist nicht gesagt, wo? 1 3 ) ausfüh­
ren solle, erst noch die Frage in Erinnerung, wie sich denn 

^während schwedischer Herrschaft die Frage des privilegirten 

^ 

12) S. oben §. 3 u. §. 4. — Auch mag dort^iniges näher Erör­
ternde nachgelesen werden. 

13) Zur Erläuterung mag dienen, was Gadebusch a. a. O. III., 
2 §. 22., mit Bezugnahme auf seine Autogr. III. p. 653 aus einem Pa­
tent des Generalgouverneurs Betigt Oxenstierna vom 12. März 1664 
mittheilt, wo es heisst: „Wenn ein Edelmann seinen Bauern" rück­
sichtlich der Aufnahme von Lautungen, der Winkelkrügerei und des 
unerlaubten Jagens nachsehe, so solle „ e r von dem F i s k a l e v o r 
dem L a n d g e r i c h t e b e l a n g e t werden . " — Auch aus dem, 
was Gadebusch a. a. 0 . p. 563 (1691) und p. 664 (1688, 1692 und 
1694) meldet, geht hervor, dass die Landgerichte fort und fort in Kri­
minalsachen Adeliger kompetent waren. Auch wimmelt das alte Archiv 
des pernauischen Landgerichts, auf welches weiter unten näher zurück­
zukommen sein wird, von Beweisen für die Thatsache, dqss sowohl 
K r e i s f i s k a l e als O b e r f i s k a l e A d e l i g e und U n a d e l i g e beim 
L a n d g e r i c h t belangt haben. 
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Krirainaigerichtsstandes definitiv gestellt habe? — Wir wer­
den hier mit Bezugnahme auf §. 3 und § . 4 verhältnissmässig 
kurz sein können. 

Schon dort sahen wir alles durch v. Buddenbrock und 
v. Samson für einen privilegirten Gerichtsstand des Adels 
Beigebrachte auf die Bestimmung zusammenschrumpfen, dass 
Kriminalsachen Adeliger zwar vor dem Landgericht verhan­
delt , nur aber von dein Hofgericht abgeurtheilt werden durf­
ten. Aber auch diess — man muss gestehen, höchst dürf­
tige Privilegium sahen wir sofort durch das schon seit 1632 
bestehende 1 4 ) Institut der , später sogenannten, Leuteration 
neutralisirt — wenigstens dem praktischen Effekt nach neu-t 
tralisirt. Doch blieb noch — dem Adel ein Trost — der 
Wortunterschied stehen : wenn nahm lieh die landgerichtlichen 
Krimiualakten über einen N i c h t a d e l i g e n geschlossen, so 
begleitete dieselben ein landgerichtliches G u t a c h t e n an 
das Hofgericht, um durch dessen Hülfe erst rechtskräftiges 
Urtheil zu werden; über einen A d e l i g e n dagegen, — so 
ging kein solches Gutachten mit, — sondern — wie erhaben! 
— erst das Hofgericht fällte das Urtheil. 

Doch auch dieser S c h a t t e n sollte nicht stehen bleiben. 
Mit Bezugnahme nehmlich auf eine, schon am 7. August 
1699 l r ' ) erschienene königl. Resolution des Inhalts, „dass 
die V e r b r e c h e n und Misshandlungen, s o v o n A d e l i c h e n 
Personen begangefi, oder wider dieselben angegeben werden • 
mögten . . . inskünfftige von besagten Unter-Instantien n i c h t 
nur u n t e r s u c h e t , s o n d e r n auch a b g e u r t h e i l e t w e r ­
d e n s o l l e n , " erging von Seiten der schwedischen Regie­
rung am 4ten August 1703, und wurde in L i v l a n d v o m 

14) Ordinanz vom 1. Februar 1632, Art. XXX. Vergl. damit 
Art. XXV. 

15) Dieser Verordnung gedenkt auch Gadebusch a. a. O. III., 3, 
p. 30 ff., mit Bezuguahme auf seine Collect, hist. jurid. V., p. 277. 

Schon früher — durch die Instruktion für die Kreisfiscale Art. I. 
(s. oben) — scheint auch die sachlich bestimmte privilegirte Kompe­
tenz des Ilofgericbts rücksichtlich des crimmis laesae raajestalis aufge­
hoben und dessen Verfolgung den Kreisfiskalen anheimgegeben worden 
zu sein. 

S 
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Hofgericht am lö t en , und vom r i g i s c h e n S t a t t h a l t e r 
M i c h a e l v o n S t r o h k i r c h am 29. August desselben Jah­
res publicirt das königl. Rescript dass während früher 
auf Grundlage der Ordinanz vom 1. Febr. 1652 von den 
Landgerichten Kriminalsachen der Adeligen „nur allein haben 
können untersuchet 1 7 ) ," vom Hofgericht aber müssen abge-
urtheilt werden, nunmehr „nicht weniger in Livland als in 
denen andern Provincien" auch jeder Adelige in „ s i c h b e ­
g e b e n d e n K r i m i n a l f ä l l e n dem königlichen L a n d g e ­
r i c h t , worunter die Sache gehören wird, s i c h o h n e E x -
c e p t i o n v o r i g e r V e r o r d n u n g u n d G e w o h n h e i t , 
n i c h t n u r z u r U n t e r s u c h u n g , s o n d e r n auch z u r 
A b u r t h e i l u n g salva leuteratione, suhmittiren nnd dieser 
königlichen gerechtsamsten Verordnung gemäss bezeigen soH." 

In neuerer Zeit jedoch ist gegen dieses schattenmörde­
rische Rescript die schlimmste aller Exceptionen — die der 
Nullität — vorgeschützt worden. Wir erwähnten schon ein­
mal beiläufig, dass von Samson 1 S ) die Anwendbarkeit die­
ser Verordnung ans dem Grunde bestreitet, weil sie — so 
kurz vor der Eroberung Livlands durch die Russen erlassen 
— nie zur Ausübung gekommen sei. 

Doch damit sind wir ja schon tief in die Frage nach 
der Praxis hineingerathen, während uns doch zunächst nur 
um Feststellung der legalen Theorie zu thun war. In dieser 
Beziehung ist aber unser Geschäft in der That beendigt; 
es schliesst ab mit dem, für die letzten 40 Jahre der schwe-
disch-livländischen Periode 1 9J legal - theoretischen Resultat: 

16) Bei v. Buddenbrock a. a. 0 . p. 1572 ff.; vgl. Gadebusch 
a. a. 0 . III., 3 p. 248. 

17) S. o. §. 7. Anm. 19. 
18) Institutionen u. s. w. a. a. 0 . p. 1783, An merk. , p. 282. 
19) Seibat der so umfassende, nur leider post festum erlassene 

Gnadenbrief der Königin Ulrika Eleonora vom 30. Juli 1719 (vergl. 
P. W. Baron v. Buxhöwden, Beitrag zur Geschichte der Provinz 
Oesel, 1838, p. 104 nnd „die Inländischen Landesprivilegien u. s.w." 
p. 112 ff.) gesteht in Bezug auf den Gerichtssland weiter nichts zu, 
als (Art. XI.) dass — bei so g ros sen Verbrechen Adeliger „ d a s s 
es L e i b und L e b e n rühret" — „ d i e Sache v o r . dem ge-



67 

„Kein anderer Kriminalprocess in Livland, als der 
„Anklage-, der Staatsanklageprocess; — kein an-
„ derer Kriminalgerichtsstand erster Instanz 20), we-
„der für Unadelige noch für Adelige'11'), als das 
„Landgericht." 

Wir könnten nun sogleich die praktischen Quellen zur 
Hand nehmen, um Gesetz imd Praxis zu vergleichen. Wir 
könnten z. B. gleich damit den Anfang machen, jenen mehr­
mals acceptirten Kanon in der Gestalt eines modernden Blat­
tes aus dem alten Archiv des peruauischen Landgerichts, an 

wohnl ichen Richter in l o c o de l ic t i untersuchet , aber nur 
von e inem Oberr ichter ge t i r the i l t w e r d e n " sollte. — 
Gleichwohl sagt der Verfasser der „livländischen Landesprivilegien" 
a. a. O. dieser Gnadenbrief e r w e i t e r e streitige Punkte der Landes­
verfassung „ o h n e gebührende Rücksicht auf die anderen 
S tände , zu Gunsten des einst misshandelten Adels." 

20) Die Form des livländischen Kriminalproeesses in dieser Pe­
riode wird nur zu kurz und unbestimmt besprochen in der treulichen 
Abhandlung von C. von Tw.sanhauscn, „ B e i t r a g zur K e n n t n i s s 
de s s t r a f r ech t l i chen Z u s t a n d e s L iv lands am E n d e der 
s chwed i schen Pe r iode . " (In den „Mittheilungen aus dem Gebiet 
der Geschichte Liv- Ehst- und Kurlands" II. (1842) p. 50 ff.) — Was 
aber den angeblichen privilegirten Gerichtsstand des Adels betrifft, so 
sagt auch v. Tiesenhausen a. a. 0. p. 51: „Die M a j e s t ä t s v e r ­
brechen und Due l l sachen des Adels gehörten unmittelbar vor das 
Hofgericht." Das St ra f ob j ek t also, nicht das Subjek t d e « 
A n g e s c h u l d i g t e n , bildet auch nach ihm das Kriterium für ;das 
Eintreten des ausserordentlichen Gerichtsstandes. , 

21) Es ist interessant, einen Nachhall hievon noch hundert Jahre 
•päter in einem' förmlichen Gesetzbuch für Livland wiederzufinden, 
nehmlich in der Bauefverordnung von 1804, p. 107, §. 142: „Auf 
gleiche Weise s o l l auch, wenn der D i s p o n e n t oder Aufseher 
aus dem A d e l s t a n d e oder sonst eine charackterisirte Person ist, 
ond des vorher erwähnten V e r g e h e n s de r U e b e r t r e i b u n g in 
der Hau s p o l i z eis träfe sich schuldig macht, d e r s e l b e dem 
L a n d g e rieht ü b e r g e b e n w e r d e n , welch es ihn zu einer sei­
nem Vergehen angemessenen Bestrafung und zur Beibringung einer 
Jahresgage als Geldstrafe, wie im vorigen §. gesagt Ist, „ v er u r-
the 11t." — Freilich ist dieser Nachhall bereits in der B. V. von 1819 
(vergl. §. 153—156) gänzlich v e r k l u n g e n . 

5 * 
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22) v. Bröcker, a. a. 0 . II., p. I ff. 
23) v. Bröcker, a. a. O. 11., p. 92. 
24) Abhandlungen aus dem Gebiet des livländischen Adelsrechtt. 

Ute Lief. p. I ff. 
. 25) A. a. 0 . p. 7t u. a. 

26) von Bunge und v. Madai, theoretisch-praktische Erörterun­
gen aus den in Liv-, Ehst - nnd Kurland geltenden Rechten, I., p. 67 ff. 
und p. 289 ff. 

seines Urhebers Ansicht über das fragliche königliche Re­
skript zu legen. — Zuvor jedoch noch ein Wort zu denen, 
welche über die ganze, so eben betrachtete, von Schweden 
ausgegangene Gesetzgebung als über eine wilikührliche, in­
kompetente, usurpatorische, ja vandalische den Stab brechen. 
Wir können uns hier nicht darauf einlassen, über sämmtliche 
gedruckte und ungedruckte Stimmen dieser Richtung Muste­
rung zu halten. Es mag daher genügen, nur einige der be­
deutenderen gedruckten zu vernehmen. 

Eine Reihe einheimischer Schriftsteller spricht über 
die Nichtberechtigung der schwedischen Regierung, dem 
schwedischen Recht in Livland Geltung haben verschaffen zu 
wollen, ein im Allgemeinen einstimmiges Urtheil aus, und 
wenn auch mehrere unter diesen, namentlich v. Samson in 
seiner Abhandlung „Ueber die Anwendung des schwedischen 
Rechts u. s. w. in Livland 2 2 ) " billig genug denken, um zu-
zugeben, dass bei der gänzlichen Zerrüttung, in der Schwe­
den Livland überkam, die hier von dorther eingeführten 
Satzungen und Einrichtungen eine grosse Wohlthat genannt 
zu werden verdienen, so missbilligten doch — nicht nur er 
sondern mit mehr oder wehiger Härte auch Hetzel-*), von 
Helmersen**), der anonyme Verfasser der Broschüre „die 
Inländischen Landesprivilegien und deren Confirmationen 2 5 ) ," 
und — wenngleich indirekt und in mehr doktrinärer Form — 
Netimann und v. Bunge26) das Princip, das Schweden 
geltend machte, indem es den Livländern sein Recht — wie 
sich Hetzel ausdrückt — „obtrudiren" wollte. Die allge­
meine entweder ausgesprochene oder stillschweigende Vor­
aussetzung dieser Missbilligung, welche bei den beiden 
letzgenannten Herren nur erschlossen werden kann, a b e r 
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auch muss , ist, dass Schweden — wenn es innerhalb der 
Schranken seiner staatsrechtlichen Befugnis» geblieben wäre 
— sich der Geltendmachung seines Rechts selbst da, wo die 
livländischen Institutionen offenbar der Nachhülfe eines Sub-
sidiarrechtes bedurften, hätte enthalten müssen, und zwar 
deshalb, weil den Livländern privilegienmässig die Anwen­
dung des gemeinen deutschen Rechts für solche Fälle zuge­
standen haben soll, die Verdrängung desselben durch das 
schwedische daher verfassungswidrig gewesen sei. Die Be­
rührung dieses Punktes überhebt uns der Mühe, die einzel­
nen tadelnden Urtheile über Schweden als solche zu kritisi-
ren, da sich unsere kritische Ansicht aus dem, was wir 
über die allgemeine Grundlage jenes Tadels zu sagen haben; 
stillschweigend ergeben dürfte. Wir haben dabei nicht ein­
mal nöthig, auf die Frage einzugehen, ob denn auch wirk­
lich etwas, das einem für Schweden verbindlichen Vertrag 
zwischen ihm und Livland ähnlich sehe, vorliege. Nur das 
sei hier in Untersuchung gestellt, ob überhaupt den Livlän­
dern, ehe sie unter schwedische Botmässigkeit kamen, jemals \ 
irgend ein Hülfsrecht, ob insbesondere ihnen der subsidiäre 
Gebrauch des gemeinen deutschen Rechts zugestanden oder 
von kompetenter Autorität anerkannt worden sei. 

Die kompetente Anerkennung rechtsgültigen Gebrauchs 
des gemeinen deutschen Rechts in Livland sei — diess ist 
die fragliche M e i n u n g 2 7 ) — im 4ten Artikel des privilegii 
Sigismundi Augusti in den Worten enthalten: „nobis non so-
lum germanicum magistratum sed et j u r a G e r m a n o r u m 
p r o p r i a ac c o n s u e t a p e r m i s s u r a m . " Dass „ j u r a G e r -
m a n o r u m p r o p r i a a c c o n s u e t a " soviel heissen solle, 

v als „ g e m e i n e s d e u t s c h e s R e c h t , " darüber scheint man 
einig zu sein 2 8 ) . Nur darüber wird gestritten, ob hier das 

27) Ihr schliesst sich u. a. auch der anonyme Verfasser eine» 
Aufsatzes über „ L o s s p r e c h u n g v o n der Ins t anz" u. s. w. an. 
S. v. Bunge und v. Modal a. a. O. IV., p. 3, Anmerkung. Doch da 
derselbe hier offenbar nur Andern nachbetet, ohne den Gegenstand 
selbstständig erörtert zu haben, so verdient er weiter keine Berücksich­
tigung. 

28) Der Verfasser der „Landesprivilegien'1 u. s. w. überseUt 
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zwar p. 29 sinngetreu mit „ e i g e n e m deutschen R e c h t e , " doch 
verfällt er p. 71 offenbar in die Voraussetzung, jene Worte des Arti­
kel IV. seien von einem deutschen S u b s i d i a r r e c h t — also wohl 
gemeinem deutschen Recht — zu verstehen. 

29) Diese Ansiebt trägt besonders v. Bunge vor. Vergl. „das 
liv- und ehstländische Privatrecht" l. (1838) §. 14, und „Theoret. prakt. 
Erört." I. p. 290. — Der Herr Verfasser scheint zwar zunächst „jura 
germanorum propria" nur mit „ursprüngliches deutsches Recht" über­
setzen zu wollen. Doch theils macht er dieses nur geltend, insofern 
es integrirender Bestandlheil des „gemeinen deutschen Rechts" war 
(vergl. Privatrecht a. a. 0 . ) , und dann trifft ihn das im Text Erinnerte 
vollständig; theils entgeht er den Konsequenzen, die dort gezogen 
werden, auch dann nicht, wenn er von ursprünglich deutschem Recht 
auch ohne Bezug auf gemeines deutsches Recht sollte haben reden 
wollen. Denn versteht der Herr Verfasser dieses so, dass darunter 
das in Form der Ri t te r rechte in Livland nationalisirte deutsche 
Recht gemeint sein soll, so passt der Ausdruck „Hülfsrecht" nicht. 
Ist aber von dem, nicht gerade in die Ritterrechte übergegangenen 
deutschen Recht die Rede , so hätten wir eben den Helfer ohne Gegen­
stand seiner Hülfe. 

gemeine deutsche Recht als e in , mit Neumann zu reden, 
„einheimisches," das heisst, zu primärer formeller Gültigkeit 
erhobenes, oder nur als ein Hülfsrecht — von sekundärer 
Geltung für Livland aufgestellt werde. 

Nimmt man die letztere Ans ich t ' 2 9 ) an, so entsteht die 
bedenkliche Frage, welchem Recht denn— wenn „iura Ger-
manorum propria ac consueta" gemeines deutsches Recht 
bedeute — mit diesem zu Hülfe gekommen werden sollte, 
da ja Art. IV. des privil. Sigism. Aug. überhaupt nur dies 
eine Recht nennt. Denn man wird doch nicht aus „ p r o p r i a 
ac c o n s u e t a " zweierlei machen wollen, da offenbar diese 
beiden Prädikate nicht nur keinen Gegensatz, sondern nicht 
einmal eine Disjunktion ausdrücken : Das zweite ist nur eine 
nähere Bestimmung des ersteren. Können wir uns nun kei-
nenfalls bei der abenteuerlichen Annahme zufrieden geben, 
dass die Livländer sich in einem feierlichen Unterwerfung«-
und Staatsvertrag g a r k e i n anderes allgemeines Recht aus-
hedungen haben sollten, als — ein Hülfsrecht, so fällt über­
haupt die Ansicht, dass unsere Stelle von einem Hülfs­
recht r e d e , in sich zusammen, und wir wenden uns daher 
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mit um so günstigerem Vorurtheil zu der andern, nach wel­
cher jene Werte den Livländern den Gebrauch des gemeinen 
deutschen keineswegs als blos subsidiarischen, sondern als 
in erster Stelle und formell gültigen Rechts zusichern s o l l 3 0 ) . 

Diese Ansicht entgeht allerdings der Enormität eines 
Hülfsrechts, dem gar kein hülfebedürftiges gegenüberstünde; 
doch hat auch sie ihre Schwierigkeiten. Soll nämlich „jura 
Germanorum propria ac consueta" gemeines deutsches Recht 
bedeuten, so müsste vorausgesetzt werden, die Livländcr 
hätten beim Abschluss des Unterwerfungsvertrags von 1561 
— da , wie gesagt, gar kein anderes Recht neben „jura 
Germanorum propria ac consueta" genannt wird — die selbst­
mörderische Absicht gehabt, ihr angestammtes, freilich auch 
Deutschland entsprossenes, keinesweges jedoch als „gemeines 
deutsches" zu bezeichnendes Rechts mittelst jenes Artikels 
IV. gänzlich auszumerzen, um das gemeine deutsche Recht 
an dessen Stelle treten zu lassen. Ist nun aber schon dies 
Resultat um nichts weniger abenteuerlich als die Annahme 
eines Niemandem helfenden Hülfsrechts, so verbietet nun 
auch sofort der Ausdruck „consue ta" an gemeines deut­
sches Recht zu denken, da wohl schwerlich jemand den Be­
weis , dass dieses im Jahr 1561 in Livland als jus consuetum 
bezeichnet werden konnte, über sich nehmen möchte. 

Scheint nun zwar noch die Möglichkeit stehen zu blei­
ben, jura Germanorum propria mit „eigenes Recht der Deut­
schen" zu übersetzen, so erweisst sich dies eben sofort als 
leerer Schein; denn konsequenterweise müsste dann auch 
das unmittelbar vorangehende „germanicum magistratum" von 
„Behörden der Deutschen," deren Uebersiedelung nach Liv- . 

30) Diese Ansicht vertritt namentiieh Neumann, a. a. 0 . p. 72. 
Gegen die Beweiskraft der von dem Herrn Verfasser beigebrachten 
Stelle aus der „Vollmacht" vom 12ten September 1561 ist anzuführen, 
dass, wenn derselbe unter „deutschen Rechten" das in Deutschland 
geltende gemeine Recht verstehen will, dann auch der, gleich darauf 
gebrauchte Ausdruck „bei deutscher Herrschaft und Verwaltung der­
selben gelassen" u. s. w. als politische Angehörigkeit zu dem eigent­
lichen Deutschland gedeutet werden müsste. S. hierüber auch weiter 
unten den Text. 
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Und König Sigismund August gnädigst gestatten wolle, ver­
standen werden: eine Konsequenz, für deren Hinnahme doch 
selbst die Vertreter der eben besprochenen Ansicht sich ge­
wiss schönstens bedanken würden. 

Es ergiebt sich also ganz einfach, dass das nowxov 
%l>ev$o$ der zweiten so gut wie der ersten Ansicht in der un-
erwiesenen Voraussetzung besteht, als rede Art. IV. über­
haupt vom ursprünglichen oder gar gemeinen deutschen 
Recht , und, um allen eben beleuchteten Schwierigkeiten zu 
entgehen, kann unsere Stelle lediglich verstanden werden 
von mit Deutschen zu besetzenden Inländischen Behörden 
und für Livland stipulirter Gültigkeit d e s b i s h e r i g e n l i v -
l ä n d i s c h e n G e w o h n h e i t s r e c h t s 3 1 ) d e u t s c h e n U r ­
s p r u n g s , d. h. d e s l i v l ä n d i s c h e n R i t t e r r e c h t s . 

Müssen wir sonach schliessen, dass das Privilegium 
Sigismund! Augusti da, wo es von dem allgemeinen für Liv 
land gelten sollenden Recht spricht, weder an ein Hülfsrecht, 
noch an ein dem eigenen Livländischen Gewohnheitsrecht, 
wie wir es in den Ritterrechten fixirt finden, zu sübstitui-
rendes auswärtiges — immerhin verwandtes — Recht gedacht 
haben kann, begegnet uns auch in den bezüglichen Zusiche­
rungen Karls IX. und Gustav Adolphs kein W o r t , das sich 
auf das gemeine deutsche Recht oder überhaupt ein Hülfs­
recht irgend bezöge , so ist klar, dass die schwedische Re­
gierung , wenn sie den Eintritt eines Hülfsrechts in livländi­
schen Rechtsverhältnissen für nöthig erachtete, in keinem 
Sinn als in der Wahl jenes Hülfsrechts beschränkt 3 2 ) ange­
sehen werden darf: am allerwenigsten aber für solche Insti­
tute, deren Existenz überhaupt Livland erst Schweden zu 
verdanken hat, wie namentlich für die Verfassung der Land­
gerichte und des Hofgerichts und die in diesen Gerichtshö­
fen gelten sollende Processform. 

31) Diess spricht auch bereits C. von Tiesenhavsen aus, a. a. 
O. p. 47. 

32) Diese Beschränkung tritt erst später, durch die Kapitulation 
von 1710, ein. Hier wird namentlich zum ersteri Mal das j u s 
commune als nächstes in Livland in Anwendung zu bringendes 
Hülfsrecht legalisirt. 
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Schwedens Regierung befand sich also in ihrem voll­
sten Recht 3 3 ) , wenn sie im Art. XXIX. der Landgerichts­
ordinanz vom 1. Februar 1632 als das nächste, für den Fall 
der Lückenhaftigkeit des livländischen Rechts , eintreten 
sollende Hülfsrecht das schwedische Recht — also im vor­
liegenden Fall das Landrecht Karls IX. — anordnete: eine 
Anordnung, auf die sie später oft zurückkam, namentlich 
noch in dem königlichen Brief an das livländische Hofgericht 
vom 12. Juni 1707 3 4 ) . 

Sahen wir aber in jener Ordinanz selber, welche for­
mell dem schwedischen Recht einen durchaus gesetzlichen 
Einfluss auf livländische Rechtszustände sicherte, hinsichtlich 
der dort angeordneten Form des Kriminalproeesses materiell 
dem Geist des gemeinen deutschen Rechts mehr Zugeständ­
nisse gemacht 3 5 ) , als sich mit dem Geist des ursprünglichen 
deutschen wie des schwedischen Rechts verträgt, so können 
wir in solchem zeitweiligen Nachgeben nur die Weis­
heit einer Regierung erblicken, die nicht abstrakt mit einem 
äusserlichen Schema drein fährt, sondern auf die konkreten 
Zustände auch da , wo sie sich als krankhaft afficirt erwei­
sen eingeht. Und wohl mögen wir d i e , während polnischen 
Treibens eingerissene Begünstigung des torquirenden Inquisi-
tionsprocesses als eine geistige Krankheit Livlands ansehen. 
Geistige Krankheiten werden aber bekanntlich nicht anders 
geheilt, als durch relatives Eingehen in die verrückten Vor­
stellungen des Kranken. 

Diess that die schwedische Regierung, indem sie in 
der Ordinanz vom 1. Februar 1632 unter grossen Einschrän-

33) Der gerechten Anerkennung dieses Rechts dürfte unter un­
seren Schriftstellern am nächsten gekommen sein: v. Samson in seiner 
oben erwähnten Abhandlung bei v. Bröcker a. a. 0 . 

34) v. Bröcker a. a. O. 11., p. 13. 
35) Es wäre mir sehr erwünscht gewesen, zur nähern Charak-

terisirung dieser Durchgangsperiode den Landrecktsentwurf Engel­
brecht Mengdens benutzen zu können, der nur um wenig jünger ist, 
als die Ordinanz vojn 1. Februar 1632. Er ist mir jedoch nicht zu­
gänglich gewesen. 
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kungen und Kautelen Inquisition und Tortur zuliess 3 6 ) . Sie 
behielt sich aber, indem sie das schwedische Recht , das sich 
von jenen Verbildungen rein zu erhalten gewusst hatte 3 7 J, 
als livländisches nächstes Hülfsrecht aufstellte, das Heilmit­
tel v o r , dessen Wirksamkeit schon nach 37 Jahren — wie 
wir gesehen haben — so stark gewesen sein muss, dass nun 
in der Wiedereinsetzung des mittlerweile selber geläuterten 
und bereicherten Anklageprocesses die glücklich erfolgte Ge­
nesung ausgesprochen werden konnte. 

Livland hatte so mit Schwedens so kräftiger als weiser 
Hülfe auf dem Gebiet des Kriminalprocesses wiedergewonnen 
— und zwar mit Wucher, — was es bei fortgesetztem Ein­
fluss polnischer Barbarei vielleicht für immer verloren haben 
würde : s i ch s e l b s t . 

Wie sehr aber gerade dem schwedischen Einfluss diese 
Entwickelung der Form des livländischen Kriminalprocesses 
beizumessen s e i , beweisst die Thatsache, dass seit dem 
Aufhören der schwedischen Herrschaft über Livland der 
Inquisitionsproccss in solchem Maass in den Kriminalbehör­
den Livlands um sich griff, dass gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts bereits alles Bewusstsein von dem Wesen des 
Anklageprocesses — wenigstens in den Kreisen des grössern 
Publikums — ausgelöscht, oder doch bis zur Unkenntlichkeit 
verwischt sein konnte. 

Man halte dies für keine Redensart oder Uebertreibung. 
Dass der gelehrte Jurist auch damals eine gewissermaassen 
archäologische Kenntniss des Anklageprocesses gehabt habe, 
verschlägt nichts zur Sache. Wir finden aber in einer, zu 
jener Zei t in Livland viel gelesenen, höchst schätzbaren 
Zeitschrift, und namentlich in einem daselbst vorkommenden 
„ I d i o t i k o n d e r d e u t s c h e n S p r a c h e fü r L i v - u n d 
E s t h l a n d 3 8 ) " folgende höchst charakteristische Definition 
des Wortes „ F i s c a l . " „ O f t " heisst es , „ w i r d e i n A n -

36) Vgl. C. v. Tiesenhausen, a. a. 0 . p. 51. 
37) Vgl. Dreyer a. a. 0 . und Schlözer a. a. 0 . 
38) Hupel, Neue Nordische Miscellaneen, Utes und 12tes Stück, 

Riga 1795, p. 64. Vgl. p. 7 ff. 



g e b e r , s o n d e r l i c h e in h e i m l i c h e r , d e r F i s k a l g e ­
n a n n t . " Das war der actor officiosus inzwischen geworden ! 
Es versteht s ich , dass, wo so definirt werden konnte, der 
Anklageprocess zu einer grossen Rarität musste geworden sein. 

Ein solcher Standpunkt des Rechtsbewusstseins kann 
aber natürlich nicht mit einem Zauberschlag dagewesen sein, 
sondern hat sich allmälig gebildet. Es fragt sich nur, unter 
dem Einfluss w e l c h e r Potenzen? — 

Die Statthalterschaftsverfassung, die Katharina II. Liv­
land gab, und deren strafprocessrechtliche Bestimmungen — 
ohne sich gerade in bewusster Opposition mit dem Anklage­
process zu befinden, ja sogar bei scheinbarer Begünstigung 
desselben — doch ganz und gar auf der Voraussetzung des 
Inquisitionsprocesses, als des Normal Verfahrens, ruhten, mag 
dem gegenwärtigen Vorherrschen desselben wesentlichen 
Vorschub geleistet h a b e n 3 9 ) , und unter dem Einfluss dieser 
ihrer praktisch gewordenen Voraussetzung mag wohl auch 
obige Definition entstanden sein. Ihr Einfluss auf die Praxis 
mag um so bedeutender gewesen sein, als später eben so 
wenig wie früher von Seiten der russischen Regierung — 
die überhaupt die Fortbildung der Processform in Livland 
im Ganzen der Praxis überlassen hat — nie eine, den gan­
zen livländischen Kriminalprocess organisirende Gesetzgebung 
ausgegangen ist. 

Aber das allein ist's nicht, was unsere gegenwärtige 
strafprocessrechtliche Praxis in's Leben gerufen hat. Wir 
haben deutliche Spuren, dass die Praxis selber, und zwar 
schon vor Einführung der Statthalterschaftsverfassung, den 
Anklageprocess in engere und immer engere Grenzen zurück­
gedrängt hatte. 

Unter diese Spuren gehört namentlich das^ was Karl 
Friedrich Baron Schoultz40) über den zu seiner Zeit in 
Livland herrschend gewordenen Kriminalprocess mittheilt. 
Seine Darstellung der Praxis lehnt sich an den , zwar unbe-

39) „Das Inland" u. s. w. 1844, No. 15, Sp. 229 ff. 
40) „Kurzgefaßte Abbildung des Livländisclien Staatsrechts." 

1773, Manuscript. 
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stätigt gebliebenen, aber materiell mit der livländischen Kri­
minalpraxis der Mitte des 18tet Jahrhunderts offenbar 4 1 ) 
nahezu identischen , sogenannten Budberg - Schräder1 sehen 
Landrechtsentwurf vom Jahr 1733 an. Wir könnten hier 
geradezu diesen selbst benutzen, wenn nicht für jeden ein­
zelnen Punkt gefragt werden müsste, inwiefern er Ausdruck 
gleichzeitiger Praxis oder nur der Rechtsansicht der Konci-
pienten sei , und besonders, weil er das Bestreben hat, die 
meisten seiner Sätze mit Allegaten aus älteren Gesetzen zu 
belegen, was uns hier abermals und zu ganz fruchtloser An­
schwellung dieser Abhandlung, in eine änliche Kritik ver­
wickeln würde, wie wir sie oben § . 5 und § . 4 ausüben 
inussten. Wir ziehen daher vor , aus dem Schoultz'sehen Werk 
das ohne alle Berufung auf angebliche Quellen, nur das ge­
ben will, was der Verfasser als Praxis vorfand, das Allge­
meine hervorzuheben, dass zwar noch viel von Fiskalen und 
Oberfiskalen als öffentlichen Anklägern die Rede ist, dabei 
aber doch — namentlich gegen nichtadelige Personen — 
der Inquisitionsproccss als in vollem' Schwange gehend, sich 
erweisst, ja sogar an die Tortur anstreift. 

So z. B. sagt Baron Schoulls — nach Anleitung des 
Landrechtsentwurfs — unter der Rubrik „ I n q u i s i t i o n : " 
„Bei der Inquisition muss der I n q u i s i t e nur durch glimpf­
liche E r m a h n u n g e n oder auch durch Z u r e d e n e i n e s 
P r e d i g e r s 4 2 ) , keineswegs aber durch Drohungen oder 
Schläge, z u m G e s t ä n d n i s s d e r W a h r h e i t g e b r a c h t 
w e r d e n . Hat er aber die That selbst eingestanden und 
leugnet uur einige Umstände, deren er doch überführt ist, 
s o kann d e r R i c h t e r auch e i n e m a s s i g e Z ü c h t i g u n g 
a n w e n d e n , d i e W a h r h e i t h e r a u s z u b r i n g e n 4 3 ) . 

41) Auch nach dem Zeugniss des Baron Schoultz, die von ihm 
in einige Anmerkungen verwiesenen Abweichungen des Gebrauchs (von 
1773; von dem Landrechtsentwurf, sind so geringfügig, dass sie kaum 
in Anschlag gebracht werden können. 

42) Dies haben selbst gemeinrechtliche Schriftsteller des 18ten 
.Jahrhunderts mit dem bezeichnendem Namen: „ g e i s t l i c h e Tor tu r" 
belegt. Vgl. t. B. Heirteccius, Akademische Reden, 2te Aufl., 1758, p. 962. 

43) Was freilich nicht mehr „geistliche" Tortur genannt werden kann! 
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Ferner die Frage vom privilegirten Gerichtsstand der 
Adeligen betreffend: „ I s t der Angegebene ein Adelicher, 
so muss er durch den Oberflscalen vor dem Hofgerichte ci-
tirt werden, und der Frocess wird schriftlich geführt 4 4 ) . 

Doch auch hier stecken wir bereits so tief im obsiegen­
den Inquisitionsprocess 4 5 ), dass wir uns durchaus veranlasst 
sehen müssen, dem Entstehen dieses Zustandes noch weiter 
zurück nachzuspüren. 

Hier könnte nun etwa Jemand der Meinung Raum ge­
ben , unser Suchen sei vergebens; bei der offenbar grossen 
Verwandtschaft des Budberg-Schraderschen und Schoultzschen 
Kriminalproeesses mit dem der Landgerichtsordinanz vom 
1. Febr. 1632 sei ja ganz klar, dass ersterer sich in undurch­
brochener Tradition zunächst aus der Praxis, weiche diese 
ins Leben gerufen, müsse herleiten lassen. Es sei ja klar, 
dass die späteren, ausschliesslich den Anklageprocess anord­
nenden Bestimmungen — von inquisitorischer Praxis über-
fluthet — selber niemals praktisch geworden seien. 

Ein solcher Einwurf scheint allerdings nicht wenig für 
sich zu haben, und die blosse Entgegnung, dass die Ver-
muthung allezeit fü r fortgehende Uebereinstimmung des Ge-

44) Vgl. biemit das oben §. 3 Anmerk. 4 Gesagte. Uebrigens 
ist zu beachten, dass Pauffler in seiner Abhandlung: „Verfassung 
des livland. /lofge.richts bis zu Einführung der StatthaUerchaft in 
Livland" (s. Fehn. Balth. Campenhausen livl. Magazin I., p. 131 ff.) 
kein Wort davon sagt, dass das Hofgericht in criminalibus der Edel-
leute die privilegienmässig erste Instanz sein solle. S. namentl. p. 138. 

45) Der Rechtszustand, der uns hier entgegentritt, erinnert an 
das, was J. C. Fleischer in ähnlicher Veranlassung Uber die gemein­
rechtliche deutsche Praxis sagt. S. dessen „Einleitung zum geistli­
chen Recht" 3te Aufl. 1750, p. 714: „dass man aber in Teutschland 
von dem Akkusationsprocess nichts mehr höret: darzu hat am aller­
meisten die peinliche Ha l sge r i ch t so rdn ung beigetragen. Nun 
scheint es zwar, als wenn dies nicht sein könnte, indem man doch 
an denen meisten Orten die Fiscäle hat, welche nichts anderes als An­
kläger seien. A b e r es s che in t nur s o , in der That aber ist 
es nichts w e n i g e r als d i e s e s , indem, es ein o rden t l i che r 
Inqu i s i t i onsp roces s ist, den man, um denen Leuten e i ­
nen b l a u e n Dunst vo r die Augen zu machen, mit dem Na­
men e i n e r A c c u s a t i o n b e l e g e t hat. 



riclitsbrauchs mit dem gleichzeitigen Gesetz streite, so lange 
das Gegentheil nicht bewiesen sei , würde keineswegs hin­
reichen, das historische Faktum festzustellen. Denn dem 
Historiker stünde — bei aller sonstiger Zulässigkeit obiger 
Fiktion —• immer noch die nicht abzuweisende Frage offen: 
ob denn aber, was doch nach dem Zeugniss gerade der 
Rechtsgeschichte nur zu oft gefragt werden muss, auch be­
wiesen sei, dass die Kriminalpraxis in Livland seit dem Jahr 
1669 bis zu Ende der schwedisch-Inländischen Periode in 
fortwährender Uebereinstimmung mit den fraglichen Gesetzen 
gestanden habe? 

Dieser Frage gegenüber müssten wir uns — wie ge­
sagt — gefangen geben, und uns bei dem ziemlich leeren 
Resultat zum Ziel legen, die schwedische Regierung habe 
zwar den besten Willen gehabt, den Anklageprocess in Liv­
land zu Ansehen zu bringen, doch habe s i e , bei der Ueber-
wucht der inquisitorischen Praxis, bei dem blossen guten 
Willen stehen bleiben müssen. Wir würden uns, sage ich, 
hiebei zum Ziele legen müssen, wenn wir nicht wirklich im 
Stande wären, den begehrten Beweis zu führen. 

Gutes Glück hat mir in eine Reihe Kriminalakten des 
alten Archivs des peruanischen Landgerichts gerade aus der 
Periode, um die sich's bei unserer Untersuchung nunmehr 
handelt, ein hinsehen verschafft. Sie umfassen den Zeit­
raum von 1 6 8 6 i G ) bis 1720 , lassen zwar innerhalb dieses 
Zeitraums Lücken, geben aber doch — zusammengefasst — 
ein in seinen Hauptzügeu verständliches Bild der Entwick­
lung des livländischen Kriminalprocesses in den, hier in Be­
tracht kommenden Beziehungen. Nichtsdestoweniger wäre 
mir natürlich die Ausfüllung jener Lücken nicht nur, son­
dern auch überhaupt umfassendere Ausbeutung dieser alten 
Schätze höchst wünschenswerth gewesen. Doch hat sich 
dies bis jetzt theils durch den Zustand, in welchem sich 

46) Beiläufig dem Jahr der Abschaf fung der T o r t u r in 
L i v l a n d durch die schwedische R e g i e r u n g . S. oben §.8 
Anmerkung 9. 
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jenes a l t e Archiv befindet * ' ) , theils durch anderweitige 
Ungunst der Umstände von selbst verboten. 

Den Inhalt nun derjenigen landgerichtlichen Kriminal­
akten, die mir zugänglich geworden sind, werden wir sofort 
in chronologischer Ordnung und mit stetiger Berücksichti­
gung der etwaigen Beziehungen auf unsern Gegenstand durch­
zugehen haßen. Wenn diese Akten nicht bis zum Jahr 1669 
hinaufreichen, so ist dies kein Mangel von Erheblichkeit, 
sobald sich zeigen wird , dass die kriminalistische Praxis 
auch der 17 — 40 Jahre spätem Zeit mit jener kritischen 

47) Der folgende §., welcher den Kern der, freilich wenigen, 
Originalakten des erwähnten alten Archivs enthält, die ich bis hiezu 
habe excerpiren können, war schon lange geschrieben, als, mir ein 
Dokument in die Hände fiel, das ihn bis zu einem gewissen Grade er­
gänzt : nehmlich ein wohlerhaltener Foliant, enthaltend eine sogenannte 
„ S j i e c i f i c a l i o n " u. s .w. des landgerichtlichen Archivs peruani­
schen Kreises, wie es im J. 1726 — dem Nystädter Frieden zufolge — 
von königlich schwedischen Deputirten den kaiserlich russischen Kom­
missären feierlich übergeben worden ist. Er erstreckt sich von p. 1 
bis p. 272. Aus dieser „Specilication" ergeben sich u. a. folgende 
Resultate: 1) Von den ungefähr 470 dem strafrechtlichen Gebiet ange-
hürigen Nummern sind, über 160 ohne Angabe des Jahres, also nur 
etwas über 300 chronologisch bestimmbar. Diese letzteren beginnen 
mit dem Jahr 1673 und reichen, nicht ohne Unterbrechungen, bis 1700. 
Aus den Jahren 1674 — 1677, ferner 1683 und 1694 ist gar nichts Straf­
rechtliches angezeigt. Autopsie der Akten selbst, die mir in erwünsch­
tem Umfang noch nicht möglich gewesen ist, wurde wahrscheinlich 
diese Lücken ausfüllen. — 2) Es kommen vor: a) Akkusator i sehe 
P r o c e s s e gegen U n a d e l i g e — von 1678 — 1709 — 45; dazu 
ohne Jahreszahl 11. In diesen 56 Fällen tritt 8mal der O b e r f i s k a l 
als Staatsanwald gegen U n a d e l i g e auf. — b) Kr imina lprocesse 
A d e l i g e r vo r dem Landger icht — von 1682 — 1709 — 86; 
dazu ohne Jahrszahl 35. In diesen 121 Fällen tritt 15 Mal der Ober­
fiskal als Staatsanwald auf. 

Ausgeschieden aus diesen Angaben sind alle Falte, in denen 
entweder der Stand des Angeklagten oder die Form des Processes 
mir ungewiss blieb. Letzteres war namentlich Uberall, wo das Rubrum 
scheinbar das inquisitorische Verfahren anzeigt, der Fall. B e i d e r 
Sprachverwir rung, die in d ieser Hinsicht j e n e Ze i t b e ­
herrscht (s. oben §. 7 , Anmerk. 19) lägst sich ohne s e l b s t -
s t änd i ge Ei nsich t in d ie Ak ten , aus einem so lchen Ru -
brum nichts schl iessen. 
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Gesetzgebung im Einklang gestanden. Dass sie aber über 
die ersten 10 Jahre der faktisch eröffneten russisch-liv­
ländischen Periode herübergreifen, kann uns nur erwünscht 
sein, da somit ein flüchtiger Blick wenigstens auf die Art 
und Weise , wie die — jedenfalls rasche — Metamorphose, 
sofort nach dem Abfall Livlands von Schweden, sich einlei­
tete, möglich wird. 

Uebrigens bin ich mir des fragmentarischen Charakters 
der nachfolgenden Mittheilungen auch insofern bewusst, als 
sie aus der Strafgerichtsbarkeit nur eines der vier Landge­
richtsbezirke Livlands hervorgehen. Möchten daher auch 
Andere, denen einsichtsvolles Wohlwollen die Thören alter 
Archive öffnet, aus anderen, vielleicht umfassenderen und 
reicheren Quellen schöpfen und, was sie schöpften, zur För­
derung allgemeiner Einsicht veröffentlichen. 

§ . 9. 

Fragment aus der Praxis der drei letzten 
schwedisch-livländischen Decennien 

Den ersten für unsern Gegenstand bedeutenden Fall 
bringt uns das Jahr 

1678. „Actor officiosus 2 ) contra Aulen Katherin, in puncto 
adulterii." (Spec. p . 167.) 

Folglich Mer Anklageprocess kein Privilegium der 
Adeligen. 

1) Bei jedem einzelnen Fall ist durch die Abkürzung: „Specif." 
oder „O. A . " angezeigt, ob mir die Or ig inalakten selbst, oder 
blos die „ S p e c i f i c a t i o n " u. s. w. von 1726 (s- oben §. 8 Anmerk. 
47) vorgelegen habe. 

2) Vielleicht ist es manchem Leser nicht unerwüntcht, die un-
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1679. „lnstigator regitis c. Unger Hans, in puncto scorta-
tionis" (a. a. O. p. 176). 

Folgerung wie oben. 
1682. 1 ) „Königl. Sachwalter c. den Paistelschen Pastor 

Christian Johann Bodenim, in puncto nicht geschehe­
ner Aufführung eines unter dem Paistelschen Kirchspiel 
befindlichen Delinquenten" Ca- a. 0 . p . 11) . 

Folgerung wie oben. 
2) „Verwalter auf Hefniet c . die Gebrüder Klee­

becken, in puncto Ueberfallung der Schlossschützen" 
(a. a. 0 . p. 176). 

1683. „Fiscalis c. Hauptmann Wadenfeld1-1- (a. a. O. p. 251) . 
Folglich wurden Adelige vor dem Landgericht verfolgt. 

1686. 1) U n v o l l s t ä n d i g e A k t e n (O . A . ) , aus denen j e ­
doch zu ersehen ist, dass „auf die vom königlichen 
Landßscal bewirkte und citato, Herrn Kornett Georg 
Meyern r i t e insinuirte Citation," „das königl. Landge­
richt auf dessen ungehorsames Aussenbleiben diesen 
Bescheid" ertheilt hatte. Es folgt die condemnatio in 
poenam coutumaciae „biss auf die Ehehaften," und Ad-
citation zum 24. August sub poena convicti et confessi. 
Die Anklage selbst ist abhanden gekommen. Am 20sten 
September macht Angeklagter seine Ehehaften geltend, 
verfährt in der Hauptsache k o n t r a d i k t o r i s c h gegen 
den Fiskal und protestirt gegen die in contumaciam 
verhängte Strafe von 10 Thalern. Das im Koncept 
vorhandene Urtheil des Landgerichts vom 21. Septem­
ber beginnt mit den Wor ten : „ I n Sachen des königl. 
Landfiscalis Philipp Schirm's K l ä g e r s an e i n e m , 
gegen und wider Herrn Georg Meyer, Arendatoren auf 

ununterbrochene Reihe der heim pernauischen Landgericht von 1681 
bis 1710 angestellt gewesenen Fiskale kennen in lernen: 

1681—1697 Philipp Schirm. 
1697—1699 Sigismund Grass. 
1700—1702 Peter Timmermann. 
1702 Wernek. 
1703-1705 Martin Hintze. 
1705—1710 Michael Andreas Schmidt. 



Eiseküll, B e k l a g t e n am a n d e r n T h e i l , in puncto 
Despectirung des G e r i c h t s . . . demnach" (es folgen ra-
tiones decid.) „als wird e r " (Beklagter) „dahero auch 
der Sache verlustig erkannt und" u. s. w. „wird er da­
hero desswegen hiemit in 15 Rthlr. Strafe" u. s. w. 
„ condemni r e t 3 ) . " 

Ob der Angeklagte von Adel gewesen, ist nicht er­
sichtlich. W a r e r a d e l i g , s o w u r d e n a l s o A d e ­
l i g e v o n d e m K r e i s f i s k a l v o r d e m L a n d g e r i c h t 
v e r f o l g t . W a r e r a b e r u n a d e l i g , s o f o l g t , 
d a s s d e r A n k l a g e p r o c e s s k e i n P r i v i l e g i u m 
d e s A d e l s w a r . 

2 ) E i n U r t h e i l s c o n c e p t ( O . A . ) : „In Sachen 
des königl. Landfiscalis K l ä g e r s an einem gegen und 
wider den Bornhusenschen Disponenten Christian Win-
ckelmann am andern Thei l , erkennt das königl. Land­
gericht auf gehörte K l a g e , d a r a u f g e t h a n e A n t ­
w o r t und aufgenommenes summarisches Zeugenverhör 
vor recht : demnach B e k l a g t e r nicht überbracht wer­
den können" u. s. w. „a ls wird dahero B e k l a g t e r 
von a n g e s t e l l t e r K l a g e absolviret." 

Folgl ich: der Anklageprocess k e i n P r i v i l e g i u m 
d e r A d e l i g e n . 

3 ) „Fiacatis c. Kornett Pattkull" betreifend Unge­
horsam. Der Angeklagte wird vom Landgericht zu der 
Strafe von 100 Goldgulden und 10 Thalern verurtheilt 
( 0 . A . ) . 

F o l g l i c h wurden A d e l i g e vom Kreisfiskal v o r 
d e m L a n d g e r i c h t verfolgt. 

1687. 1. „Fiscalis c. den fellinischen Reuter u. s. w. Jacob 
Bremer, puncto Misshanillung" ( 0 . A . ) . Nach erfolg­
ter Citation trägt der Fiskal seine A n k l a g e vor. Der 
Angeklagte e r k l ä r t s i ch s c h r i f t l i c h , und nach er­
folgtem Beweisverfahren verurtheilt ihn das Landgericht 
zu 3tägiger Ausstellung am Pranger u. s. w. 

3) Die Klausel „ s a lva l eu te ra t ione" fehlt. Dasselbe gilt für 
alle folgenden Fälle, bei denen sie nicht ausdrücklich bemerkt sein wird. 



2 ) „Fiscalis c. Kornett Wilibald Tolcks" { Specif 
p. 231. ) 

Die Folgerung für unsern Gegenstand ist: D a s s d e r 
A n k l a g e p r o c e s s k e i n P r i v i l e g i u m d e r A d e l i ­
g e n w a r , und da s s A d e l i g e v o r d e m L a n d g e ­
r i c h t v e r f o l g t w u r d e n . 

1688. 1 ) Wie ernstlich das königliche Landgericht auch in 
diesem Jahre sich den Anklageproces angelegen sein Hess, 
zeigt ein landgerichtliches P r o t o k o l l v o m 2 0 . J u n i 
d i e s e s J a h r e s ( 0 . A . ) . Der Fiskal Philipp Schirm 
nehmlich hatte gegen den Fähnrich Amt Turlau, den 
Kornelt von Plate, den Kornett Rentinz, den Lieute­
nant Grack und den Sohn eines Postreiters Niemann, 
verschiedener Delikte halber beim Landgericht Citatio-
nen ausgewirkt. Er hatte aber „ d i e a c t i o n e s a u f 
d i e a u f g e n o m m e n e n c i t a t i o n e s w e d e r i n s t i -
t u i r t n o c h p r o s e q u i r t . " Daher giebt das Landge­
richt den Bescheid: „Demnach w e d e r c i t a n s noch 
citati auf die ausgegangenen citationes sich gebührend 
eingefunden, und zwar j e n e r , ob Er schon dann und 
wann vor Gericht kommen, dennoch die Terminen ver­
absäumet und weder die a c t i o n e s biss dato institui-
ret noch prosequiret, a l s w i r d E r d a h e r o a l s 
a p e r t e c o u t u m a x e t s u p i n e n e g l i g e n s in poe-
nam contumaciae, wie ingleichen auch die citati ( j edoch 
selbe biss auf die Ehhaften) condemniret, und da c i ­
t a n s s e l b e d e r a c t i o n e n n i c h t e r l a s s e n w i l l , 
s o l l e r s e l b e k ü n f f t i g de n o v o z u c i t i r e n , u n d 
b e i 5 T h a l e r S t r a f e e i n e j e d e a c t i o n s e i n e r 
A m p t s g e b ü h r und e y d l i c h e n P f l i c h t n a c h , g e ­
b ü h r e n d z u p r o s e q u i r e n s c h u l d i g s e i n . " 

Aus diesem Bescheid ergiebt sich : 

a) dass der Anklageprocess ke in P r i v i l e g i n m der 
Adeligen gewesen; 

b ) dass A d e l i g e so gut wie Nichtadelige von dem 
Kreisfiskal vor dem Landgericht verfolgt wurden; 

c ) dass auch nicht einmal dann, wenn der Fiskal seine 
Pflicht als öffentlicher Ankläger verabsäumte, ein 

6 * 
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inquisitorisches Verfahren der Behörde ex officio 
eintrat. 

2 ) Actor officiosus giebt seine A n k l a g e wider 
einen von Schwanwedel, puncto verübter Gewalt und 
Spoliirung an dem Besitz des Fellinschen Kantors Si-
mon zu Protokoll ( 0 . A . ) . Der Angeklagte e x c i p i r t 
dagegen — n i c h t e t w a w e i l e r E d e l m a n n s e i , 
sondern — weil er auf Befehl seines Principals, des 
Generallieutenant v. Meyendorff gehandelt, und bittet, 
den actor officiosus „ m i t e i n e r t a p f e r e n G c l d -
b u s s e z u b e l e g e n . " Der Generallieutenant v. M. 
unterstützt diese Exception u. s. w. 

Folgerung: wie oben 1, b . 
5 ) Fiscalis c. Johann Taube, „ i n puncto Despek-

tirung u. s. w. 2 gerichtlicher Briefe." ( 0 . A.) Actor 
officiosus trägt seine K l a g e vor, der Angeklagte l ä s s t 
s i c h d i r e k t e i n , das Landgericht giebt den Bescheid 
u. s. w. 

Folgerung: wie oben 1686 , 1. 
1689. 1 ) „Fiskal c. den Amtmann u. s. w. Otto Carlsson" 

(Specif. p . 35.) 
2 ) „ders. c . Kornett K. D. von Plate" (a. a. O. p. 252) . 
Folgerung: w. o. 1687. 

1690. „Oberfiskal Eichler c. / / . B. Taussas"1 (a. a. 0 . ) . 
Folgerung: w. o. 1686 , 1. 

1692. 1) „ders. c. Magister Pegau" (a. a. O. p . 1253). 
2 ) „ders. c. Af. v. hinten" (a. a. 0 . ) . 
Folgerung: w. o. 1687. 

1695. 1) „fiskal Schirm c. Johann Jurgenssohn" ( a . a. O. 
p. 36 . ) . 

2 ) „ders. c. Bürgermeister Petersson" (a. a. 0 . p. 255) . 
Folgerung: w. o. 1686 , 2. 

1696. 1 ) „Fiskal Ph. Schirm c. Margaretha Feldschlang" 
(a. a. O. p. 263 ff.). 

2 ) „lnquisitio c. Georg Pattkull" ( a . a. 0 . p . 2 5 5 ) . 
Folgerung: w. o. 1687. 

1797. 1) Aktor officiosus c . Johann Strahl, den Diener der 
Frau v. Brackel, betreffend „Violirung des dem Gericht 
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schuldigen Respekts CO. A . ) . Der Process verläuft 
durehaus regelmässig als akkusatorisch : Citation, An­
klage — und bei ungehorsamem Ausbleiben des Ange­
klagten — Verurtheilung in contumaciam desselben: 
beiläufig zu 40 Thaler Silber-Münze, oder in Erman­
gelung dessen, ^wöchentlichem Gefängniss bei Wasser 
und Brot, auch Bezahlung der Kosten binnen 6 Wochen. 

2 ) Actor officiosus c. Herrn Lieutenant v. Dornfeld, 
betreffend Ungehorsam gegen das Landgericht. Nach­
dem die Citation erfolgt, die Anklage übergeben und d e r 
A n g e k l a g t e s i c h d i r e k t e i n g e l a s s e n indem er 
„litem negative contestiret," dekretirte das Landgericht 
das Beweisverfahren. — Hier jedoch tritt ein Stillstand 
ein , und wir sehen diese Sache erst im Jahr 1702 
auf eine — für den damaligen Kriminalprocess und ,die 
ihn-leitenden Grundgedanken charakteristische — Weise" 
wieder auftauchen. Es hatte nehmlich mittlerweile 
Wechsel des Fiskals stattgefunden , und am 11 . Januar 
1702 bittet der nunmehrige Fiskal Timmermann das 
Landgericht um sofortige Urtheilsfällung. Der Manda­
tar des Angeklagten aber bringt ein Attestat des frü­
hein Fiskals Grass — welcher die Anklage angestellt 
hatte, — be i , in welchem dieser bezeugt: „die offi-
cialische Klage o b d e f e c t u m p r o b a t i o n i s wirklich 
deferirt" zu haben, worauf denn auch der Nachfolger 
erklärt, unter diesen Umständen die Sache auf sich 
beruhen lassen und das königliche Landgericht bitten 

' zu müssen, die Klage pro deserta anzusehen. Hiemit 
schliesst das Protokoll. Man muss allso annehmen, 
dass das Landgericht der Ansicht des Fiskals beigetre­
ten sei. — Aus beiden Fällen wiederum die Folgerung: 
wie oben 1687. 

1698. 1 ) „Fiskal S. Grass c. Pastoren Göthen" (Specif. 
p . 4 9 ) . 

2 ) „Oberfiskal v. Eichler c. den Lieutenant Anrep" 
Ca. a. O. p. 55) . 

Folgerung: w. o. 1687. 



1699. 1 ) „Actor officiosus c. den Hallikschen Kubjas Jaaku 

(a. a. O. p. 32 ff.) 
2 ) „ders. c. Alexander Drawer, Karkuschen Amt­

mann" Ca. a. O. p. 53) . 
3 ) „ Oberfiskal Eichler c . Lieutenant Beugt Fabian 

Zöge" Ca. a. O. p . 268 ff). 
Folgerung: vv. o. 1687. 

1700. „Fiskal u. s. w. c. Pastor Friedrich Döpmann" Ca. a. 
O. p . 56) . 

Folgerung wie oben 1686 , 2 . 
1701. 1 ) „Actor officiosus c. den Amtmann Matthias Thiel­

mann" (a. a. O. p. 70) . 
2 ) „Inquisitio c. Eva Christina nnd Margaritha 

Buldring 4 ) in puncto scortationis" (a. a. O. p . 69) . 
Folgerung: w. o. 1687. 

1702. 1 ) „Actor officiosus contra des Verwalters Erik 
Rikkarts Frau Elisabeth Helena Rasp" ( 0 . A . ) . 

2 ) „Fiskal Werneck c. Kapitain Stackelberg" (Spec , 
p. 133). 

Folgerung: w. o. 1687. 
1703. 1 ) „Actor officiosus c. Herrn Magister Pegau" (O. A . ) . 

2 ) „Criminal - Inquisition c. Fähnrich Johann Nö-
ding5)." (Specif. p. 72.) 

Folgerung w. o. 1687. 
1704. 1 ) „Actor officiosus Martin Hintz c. Frau Bürger­

meisterin Petersson" (a. a. O. p. 80) . 

4) Ueber den Adel dieser Familie vergl. Ceumem, Theatridiiiin 
livonicum p. 34. Ueberhaupt ist zu bemerken, dass ich den speciellen 
Nachweis des Adels bei den meisten bezüglichen in diesem §. vorkom­
menden angeklagten Personen nicht gegeben habe, weil namentlich 
das eben angeführte Werk von Ceumem, ferner die zahlreichen genea­
logischen Abschnitte in Hupel's alten und neuen Miscellaneen, einem 
jeden die Mittel an die Hand gehen, in den ineisten Füllen den des-
fallsigen Nachweis selber zu beschaffen, und weil ich nicht noch mehr 
Citate häufen wollte, als dies ohnehin stattfindet. Die nicht ade l i ­
gen Personen sind meistens durch irgend ein näheres Prädikat und 
auch ohne ein solches für die, der livländischen Verhältnisse Kundigen 
hinreichend als solche bezeichnet. 

5) Ceumem a. a. 0. p. 45. 
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2) Ders. c. Kapitain „Paul von Essen," puncto Miss-
haitdiung des Testamaschen Fastors Lorentz Vestring 
( 0 . A . ) . 

Folgerung: w. o. 1687. 
1705. 1 ) „ Ders. c. den Torgelscheu Pastor, Magister 

Meurich." (Specif. p . 86 . ) 
2 ) „Crimin. inquisitio c . Agneta Jacobina, Kapitain 

Johann Stael von Holsteins Tochter^ (a. a. O. p . 8 5 ) . 
Folgerung: w. o. 1687. 
3 ) — 7 ) F ü n f i n q u i s i t o r i s c h b e h a n d e l t e Sa­

chen aus d i e s e m J a h r , zum Theil gegen ehstnische 
Bauern und, wie es scheint, sämmtlich gegen nicht 
adelige Personen gerichtet, betreffend Unzucht, Dieb­
stahl, zufällige Tödtung, Todtschlag u. s. w. ( O . A . ) , 
s i n d d i e ä l t e s t e n i h r e r A r t , d i e m i r u n t e r 
s ä r m m t l i c h e n , o h n e i r g e n d e i n e A u s w a h l h e r ­
a u s g e g r i f f e n e n A k t e n d e s b e w u s s t e n A r c h i v s 
v o r g e k o m m e n s i n d . Ueber diese 5 Fälle sind übri­
gens nur sehr unvollständige Protokolle vorhanden. 
Man sieht ihnen, wie dem durchaus unregelmässigen 
Verfahren, das in ihnen seinen Ausdruck findet, ge-
wissermaasen die Drangsale des nordischen Krieges an, 
welche sowohl die Behörde als den Fiskal bald von 
einander abschneiden, bald anderweitig verhindern 
mochten, der ordentlichen Processform genug zu thun. 
Auch de r , gegen Ende des Jahres 1705 erfolgte Fis­
kalenwechsel dürfte mit in Anschlag zn bringen sein. 
Wir finden in den fraglichen 5 Sachen die Stellung 
des Fiskals ganz schwankend. Bald ist er bloss Denun-
ciant und das weitere Verfahren erfolgt ohne seine 
Theilnahme, bald kommt er überhaupt im Protokoll 
gar nicht v o r , sondern das Gericht inquvrirt lediglich 
ex officio. 

D a s e r s t e A u f t r e t e n e i n e r i n q u i s i t o r i ­
s c h e n P r a x i s i n d e n L a n d g e r i c h t e n d e r s p ä ­
t e m s c h w e d i s c h - l i v l ä n d i s c h e n P e r i o d e e r ­
f o l g t m i t h i n b e i g l e i c h z e i t i g e m F o r t b e s t e ­
h e n d e s A n k l a g e p r o c e s s e s g e g e n N i c h t a d e -
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l i g e (s. o. 1 7 0 3 , 1.) — t u m u l t u a r i s c h und f o r m ­
l o s , o h n e w e d e r an e i n e i n h e i m i s c h e s G e s e t z , 
n o c h an d i e B e s t i m m u n g i r g e n d e i n e s H ü l f s ­
r e c h t s a n z u k n ü p f e n , v i e l m e h r in d i r e k t e m 
W i d e r s p r u c h m i t b e i d e n und m i t d e r s o n s t i ­
g e n c o n s t a n t e n P r a x i s u n t e r o f f e n b a r e r N o t h 
d e s S t a a t s . 

1706. „Actor officiosus c. den Wieratzschcn Amtmann 
Gustav Roos" puncto homicidii. Der ganze Process 
ist rein akkusatorisch durchgeführt. ( 0 . A . ) 

2 ) Ders. c. Herrn Fähnrich von Anrep, betreffend 
Misshandlung eines gewissen Thielmann. ( 0 . A.) 

Folgerung: w. o. 1687. 
3) L a n d g e r i c h t l i c h e s I n q u i s i t i o u s p r o t o -

k o l l b e t r e f f e n d T o d t s c h l a g . Hier kommt eine 
Stelle vor, welche uns schon mehr Licht über das 
Aufkommen des Inquisitionsprocesses in Linland giebt, 
als d i e , oben 1705 , 3—7 erwähnten Fälle. Im Proto­
koll nehmlich heisst es : „Pernau den 20. Juni 1706. 
Herr actor officiosus Mich. Andr. Schmid proponirte 
in Präsenz des sich mit einem Brief eingestellten . . . 
Culjas Karro Hansen, wie dass er in seiner pro no-
tificatione eingegeben supplic speciem facti, so derselbe 
an einem Bauern begangen haben solle u. s. w. recen-
siret , er wolle sich dannenhero d e r K ü r t z e h a l b e r 
darauf bezogen und g e b e t e n h a b e n , das königliche 
Landgericht w o l l e d i e S a c h e i n q u i s i t o r i e v o r ­
n e h m e n , die Zeugen darüber eydlich hören und de­
nen Rechten nach darin erkennen. Diess wird vom 
Landgericht utiliter aeeeptirt und das Verfahren er­
folgt i n q u i s i t o r i s c h , ohne weitere Theiluahme von 
Seiten des Fiskals. 

Hier hätten wir , so zu sagen, den Inquisitionspro-
cess auf der That ertappt. In diesem Fall beichtet er 
uns das Geheimniss seiner Wiederauferstehung in Liv­
land. Wir sehen ihn unmittelbar aus dem Anklagepro­
cess hervorgehen. Das Landgericht erwartet nichts 
Anderes, als den Fiskal, dem das Amt der öffentlichen 
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Anklage obliegt , seine Klage wider den Karro Hans 
überreichen zu sehen. Der Fiskal erscheint, aber 
statt — wie seine amtliche Pflicht mit sich gebracht 
hätte — die Anklage vorzutragen, „ p r o p o n i r t " er der 
Behörde, „de r Kürze halber," mit Bezugnahme auf die 
von ihm verzeichnete species facti inquisitorisch zu 
verfahren. 

„Der Kürze halber" also hat die Praxis unserer Be­
hörden den Inqisitionsprocess untergeschoben, statt, 
dass, wenn sie pflichtgemäss hätte verfahren wollen, 
jene unmaassgebliche „Propos i t ion" des Fiskals mit 
Protest hätte zurückgewiesen werden müssen. 

„ D e r Kürze halber," d. h. der pflichtwidrigen Be­
quemlichkeit des Herrn Fiskals M. A. Schmid zu Liebe, 
gab das pernauische Landgericht den gesetzmässigen 
Anklageprocess auf, und beschenkte — soweit sein 
Einfluss reichte — Livland mit dem, immerhin gemein­
rechtlichen, aber im Jahr 1706 weder Inländisch-recht­
lichen noch hülfs-, d. h. schwedisch-rechtlichen Inqui­
sitionsprocess. 

1707. „Aclor officiosus M. A. Schmidt c. Kapitain Johann 
von Schlüter" betreffend Verletzung der dem Richter 
schuldigen Ehrfurcht in beleidigenden Briefen und durch 
Ungehorsam. ( 0 . A . ) . — Dieser Fall verdient um seiner 
Wichtigkeit willen längeres Verweilen. 

Der Fiskal bittet um Citation des von Schlüter. 
Das Landgericht lässt die Citation ergehen. Citatus 
verabsäumt den Termin. Der Fiskal überreicht seine 
Anklage und bittet — da der Angeklagte den Empfang 
der Citation bescheinigt habe — das Landgericht wolle 
ex contumacia wider ihn verfahren. Nachdem der An­
geklagte noch zwei ihm zugestandene Fristen hat ver­
streichen lassen, ohne weder über sein Nichterscheinen 
noch sonst sich genügend zu erklären, so fällt das Land­
gericht am 16. Oktober folgendes Urtheil: „ I n Sachen 
Herrn Fiskalis Schmidt Klägers wider Herrn Kapitain 
von Schlüter Beklagten, in puncto u. s. w. wird auf 
gerichtliche , an Beklagten ergangene Citation , Herrn 
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Klägers instituirte Klage und Herrn Beklagten au Statt 
persönlicher Sistirung eingesandte ( ? ) schriftliche Er­
klärung, und weil in zwei gehaltenen Juridiquen actor 
officiosus niünd - und schriftlich angebracht, bei Be­
klagtens beharrlichem Aussenbleiben nach fleissiger Er­
wägung der Sachen Bewanduiss vom königlichen Land­
gericht hiemit d e f i n i t i v e für Recht erkannt" Oes 
folgen rationes decidendi) „ Alss ist derselbe solchen 
seines groben Versehens halber" u. s. w. „billig mit 
50 Thalern Silbermüntze und einer öffentlichen Abbit­
tung zu belegen und anzusehen" u. s. w. 

Den Termin, den das Landgericht hierauf dem An­
geklagten setzte, um ihm obiges Urtheil zu sofortiger 
Erfüllung bekannt zu machen („umb dem wider ihn ge­
fällten gerechtsamsten Urtheile ein schuldiges Genüge 
zu leisten"), lässt der Angeklagte, ohne zu erscheinen, 
verstreichen, worüber im Landgerichtlichen Protokoll 
zu lesen i s t : „ s o wäre er billig als contumax zu con-
sideriren, dahero mit Stadtgemässiger Strafe anzuse­
hen." Bei fortgesetztem Ungehorsam des Verurtheilten 
sieht sich das Landgerisht endlich — a u f A n t r a g 
d e s F i s k a l s — genöthigt, die bewaffnete Macht zur 
Sistirung des von Schlüter zu requiriren. Auf mehrere 
schriftliche B i t t e n um Nachsicht — sowohl von dem 
Verurtheilten als von dessen Schwiegermutter, — ja 
sogar auf eine schriftlich geleistete Abbitte des erste-
r e n , nimmt das Landgericht, zum Theil a u f A n t r a g 
d e s F i s k a l s , keine Rücksicht, weil „diese Sache in 
terminis executionis" beruhe, und weil — wie der 
Fiskal sich ausdrückt — der von Schlüter offenbar die 
Justiz „zu illudiren" suche und die schriftliche Abbitte 
nicht genügen könne. Erst nachdem bereits ein De-
tachement Soldaten zu seiner Handfestmachung ausge­
sendet worden, e r s c h e i n t d e r V e r u r t h e i l t e vor 
G e r i c h t u n d u n t e r w i r f t s i ch d e m U r t h e i l . 

Hier ist nun der Ort, auf das Verhältniss der Praxis 
dieser Zeit zu der oft erwähnten Verordnung vom 4ten 
August 1703 (s . oben §• 8 ) zurückzukommen. Dass sie 
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um diese Zeit in Livland in voller Kraft gewesen sei, 
lässt sich bereits aus dem entnehmen, was das Hofge­
richt in einem oben ( 1 7 0 4 , 2) angeführten Fall , hin­
sichtlich des Kapitains Paul von Essen, dem Landge­
richt reskribirte. Dort nehmlich wird zwar dem Land­
gericht das Recht , den Angeklagten auch definitiv zu 
verurtheilen, abgesprochen; n i c h t a b e r d e s w e g e n , 
weil das Hofgericht selber etwa das forum privilegiatum 
des Angeklagten gewesen, sondern w e i l er a l s O f f i -
c i e r s e i n e n G e r i c h t s s t a n d h i n s i c h t l i c h d e r 
A b u r t h e i l u n g v o r d e m K r i e g s g e r i c h t h a t t e . 
— Wenn jene Verordnung von 1703 damals in Livland 
nicht in Kraft gewesen wäre, so würde das Hofgericht 
gewiss nicht unterlassen haben, das Landgericht auf 
seine doppelte Incompetenz aufmerksam zu machen: 
1) insofern der Angeklagte ein Adeliger, 2) insofern 
er ein Officier sei. Das Hofgericht spricht aber nur 
von letzterem Verhältniss, das ihm lange nicht so wich­
tig und naheliegend sein konnte, als ersteres. Aus sei­
nem Schweigen über dieses lässt sich mithin der Schluss 
ziehen, die Verordnung von 1703 habe der privilegir­
ten Gerichtsbarkeit des Hofgerichts als erster Kriminal­
instanz für Adelige auch in Livland, und z w a r p r a k ­
t i s c h , so gut wie theoretisch, ein Ende gemacht. 

Ferner ist hier eines, im alten Archiv des pernaui-
schen Landgerichts, mit No. 21 bezeichneten, in vidi-
mirter Kopie vorhandenen Reskripts des königlichen 
Hofgerichts an den pernauischen Rath v o m 24. A p r i l 
1700 zu gedenken. Es enthält die W o r t e : „ A l l e r -
m a a s s e n d e m k ö n i g l i c h e n H o f f g e r i c h t e in 
c r i m i n a l i b u s d i e L e u t e r a t i o n ü b e r a b g e u r -
t h e i l t e a c t a , nicht aber die Judikatur 
über neue in prima Instantia passirte 
acta zustehet." 

Das Hofgericht macht hier gar keine Ausnahmen zu 
Gunsten seiner etwaigen Kompetenz, über Adelige in 
erster Instanz zu urtheilen, was es schwerlich unter­
lassen haben würde, wenn nicht schon damals diese 
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jene Darstellung aber aus den wirklichen Quellen der 
Praxis, d. h. a u s A k t e n , hervorgehen zu lassen. 

Uebrigens geht aus den angeführten akkusatorischen 
Processen seit 1705 hervor, dass mit den, in den 
Jahren 1705 und 1706 vorgefallenen Unregelmässigkei­
ten der Anklageprocess aus den livländischen Landge­
richten nichts weniger als verdrängt war, sondern dass 
jene sich f ü r s E r s t e nur dann einzuschleichen pfleg­
ten , wenn Fiskal und Landgericht „ d e r Kürze halber" 
gegenseitige Konnivenz übten. 

1708. 1 ) „Actor officiosus c. den Woidamaschen Verwalter 
Fromhold Messer" (Specif. p . 118). 

2 ) Ders. c . K. D. von Plate Ca. a. 0 . p . 114) . 
Folgerung: wie oben 1687. 
3 ) — 5) D r e i i n q u i s i t o r i s c h g e f ü h r t e S a ­

c h e n CO. A. ) , welche dasselbe beweisen, was oben 
(1706 , 3) ausführlicher dargelegt wurde, dass unsere 
Praxis durch Willkür der Beamten, namentlich durch 
sträfliche Nachsicht des Fiskals und des Landgerichts 
gegeneinander, in offenbarem Widerspruch mit den 
gleichzeitig geltenden bezüglichen Gesetzen zu dem 
Inquisitionsprocess gekommen sei. 

In dem Fall 3 tritt der Fiskal blos e i n m a l , als 
Denunciant, auf, und das weitere Verfahren erfolgt, 
ohne alle Theilnahme von seiner Seite inquisitorisch. 
Dieses ordnungswidrige Verfahren wird in dem Fall 4 
durch die B i t t e des Fiskals eingeleitet: „das Gericht 
wolle gegen den Angeschuldigten inquisitorie verfahren." 
Auch beginnt das landgerichtliche Urtheil mit den 
Wor t en : „In der ad i n s t a n t i a m actoris officiosi 
Herrn M. A. Schmidt von diesem königlichen Landge­
richte a u f g e n o m m e n e n C r i m i n a l i n q u i s i t i o n s -
s a c h e u . s . w . In dem Fall 5 geben .die an das Land­
gericht gerichteten Worte des Fiskals: „ w o l t e Er 
hiemit dieses u. s. w. Landgericht e r s u c h e t h a b e n , 
i n q u i s i t o r i e z u v e r f a h r e n " u. s. w. den Vor -
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wand zum inquisitorischen Verfahren her 7 ) . Das frü­
here Motiv: „der Kürze halber," werden wir hier, ohne 
Gefahr zu grosser Kühnheit, uns hinzudenken dürfen. 
Immer aber ist dies wenigstens interessant, dass das 
Landgericht, um ex officio und inquisitorie einzuschrei­
ten, d i e B i t t e d e s F i s k a l s a b w a r t e t e . Sahen 
wir in früherer Zeit den Anklageprocess a l l e i n in 
Uebung, und werden wir sofort das inquisitorische Ver­
fahren ex officio a l l e i n in dem pernauischen Landge­
richt heimisch finden , so ist uns jener Umstand einer­
seits ein zwar indirektes aber redendes Zeugniss für 
das damals erst p r e k ä r e Stattfinden des Inquisitions­
processes, andrerseit ein historisch erwünschtes Symp­
tom für die Weise , wie die Praxis g a n z a l l m ä l i g , 
und ohne die undankbare Anstrengung, sich durch eine 
ohnehin nichtssagende Bezugnahrae auf längst antiquirte 
Bestimmungen — was ihr doch nur scheinbar hätte ge­
lingen können — legitimiren zu wollen, aus dem An­
klage- in den Inquisitionsprocess überging. 

1709. 1 ) „Fiskal Schmidt c. den Suislepschen Amtmann 
Lettland" (Specif. p . 107) . 

2 ) Ders. „ c . Kapitain Klaudius Bock" (a. a. 0 . p-126) . 
Folgerung: wie oben 1687. 

1710. „Inquisitio 8) qfflciosa contra Daniel Stroehm, Fite­
sten aus Fellin" (O. A . ) . Unter diesem Rubrum findet 
sich eine Akte , welche gleichwohl einen Process i n 
r e i n a k k u s a t o r i s c h e r Form enthält. Am 28sten 
April klagt der Fiskal den Daniel StrShm vor dem 
königlichen Landgericht der verrätherischen Unterstüt­
zung der im Fennernschen sich aufhaltenden feindlichen 

7) Man wird hiebe! an das Wort des alten Leyser erinnert 
(Medit. ad Pandect. spec. 560, p. 453 seq.): „Certe judex, qui . . . 
accusationem in inquisitionem converteret, stultus foret supra moduin. 
Esset e re magistratuum ut abolitis delationibus omnibus, solae accu-
sationes relinquerentur. 

8) S. o. §• 7, Anmerk. 19. — Ueberhaupt könnten zu dem dort 
Gesagten aus den Akten unsers alten Archivs die auffallendsten Belege 
dutzendweise geliefert werden. 
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Truppen an. „Hierauf wurde Eltister Ströhm ex custo­
dia vor's Gericht gebracht, da ihm denn o b i g e s " 
(d. h. die fiskalische Anklage) „ v o r g e h a l t e n , a l s 
w o r a u f f E r p u n c t a t i m f o 1 g e n d e r r o a a s e n g e ­
a n t w o r t e t " u. s. w. Der Abschluss des Processes 
ist nicht ersichtlich; wahrscheinlich machte ihm Liv­
lands bald darauf erfolgte Unterwerfung unter russische 
Herrschaft ein Ende. Lächerlich ist nur dass, ob­
gleich das Obige diesen Process hinlänglich als Ankla­
geprocess charakterisirt, o b g l e i c h auch n ich t m i t 
e i n e r e i n z i g e n F r a g e v o n S e i t e n d e s G e ­
r i c h t s i n q u i s i t o r i s c h g e g e n d e n A n g e s c h u l ­
d i g t e n v e r f a h r e n w i r d , d i e s e r in d e n A k t e n 
d o ch mit der grössten Beharrlichkeit „inquisitus" ge­
nannt wird. 

Wir mögen auch hieraus jenes Schwanken erkennen, 
das sich bei jedem allmäligen und gewissermaassen be-
wusstlosen Uebergang kund zu thun pflegt. Und dass 
wir das letzte Decennium der schwedisch-livländischen 
Periode als die für die Umbildung der Form des liv­
ländischen Kriminalproeesses kritische Epoche anzuse­
hen haben, dürfte nach allem Bisherigen einleuchtend 
genug geworden sein. 

Ueberdies geht aus obigem Fall hervor, d a s s d e r 
A n k l a g e p r o c e s s b i s z u m l e t z t e n A u g e n b l i c k 
d e r s c h w e d i s c h - l i v l ä n d i s c h e n P e r i o d e k e i n 
P r i v i l e g i u m d e r A d e l i g e n w a r . 

1711 — 1717. Aus diesen sieben Jahren habe ich keine Ak­
ten in Händen gehabt. 

1718 — 1 7 2 1 . Sämmtliche Kriminalsachen des alten Archivs, 
die mir aus diesen vier Jahren vorgekommen, sind 
lediglich im Inquisitionsprocess geführt. Der Fiskal 
tritt — so weit meine Kunde reicht — während dieser 
4 Jahre kein einzigesmal als „actor officiosus" d. h. 
a l s w i r k l i c h f u n g i r e n d e r ö f f e n t l i c h e r A n k l ä ­
g e r vor dem pernauischen Landgericht auf, sondern — 
wo er überhaupt genannt wird — nur in subaltern - ad­
ministrativer Stellung. 
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Nur in dem Kanzelieistyl des Landgerichts tönen 
noch Reminiscenzen des Auklageprocesses verworren 
nach, theils indem das Verfahren des Landgerichts im 
Gegensatz zu dem praktisch vergessenen Anklage­
process ausdrücklich mit „ex officio" bezeichnet, 
theils indem dies Verfahren ex officio, obgleich inqui­
sitorisch, dennoch „action"— der nunmehr wirkliche 
Inquisit aber jetzt ganz sinnlos „Beklagter" genannt 
wird. 

Man sieht, die Praxis brauchte nur einmal sich selbst 
überlassen zu werden, um unter den gegebenen Bedingun­
gen, und namentlich unter dem Einfluss des nunmehr — 
in der Kapitulation von 1710 — förmlich als Inländisches 
Hülfsrecht anerkannten gemeinen deutschen — hinsichtlich 
des Kriminalprocesses aber durchaus ultramontanen — Rechts 
widerstandlos der Herrschaft des Inquisitionsprocesses, wie 
wir ihn in dem Budberg-Schräder sehen Landrechtsentwurf 
und in des Freiherrn Schoulta Inländischem Staatsrecht aus­
gebildet und bis auf den heutigen Tag am Ruder unserer 
Landgerichte sitzen sehen, — sich hinzugeben. 

s. 10. 

8 ch 1 u s ». 

Fassen wir schliesslich zusammen, was sich uns als 
Resultat unserer Untersuchung für den Gegenstand derselben 
herausstellt: 

1) Negativ bewiesen, d.h. durch nichts entgegen­
stehend Aufgefundenes entkräftet, ist der Satz, dass von 
1678 bis 1704 inclusive, das pernauische Landge­
richt gar keinen andern Kriminalprocess gekannt 
hat, als den reinen Staatsanklageprocess. Nega­
tiv bewiesen ist eben damit, dass die Praxis jener Behörde 

7 



von 1678 — 1704 sich in s t r e n g s t e r U e b e r e i n s t i m 
m u n g mi t d e n gl e i c h z e i t i g g e l t e n d e n b e z ü g l i c h e n 
G e s e t z e n gehalten. 

2 ) P o s i t i v b e w i e s e n ist a) dass der Inquisitions­
process , wie wir ihn in der Praxis des pernauischen Land­
gerichts seit dem Jahr 1705 auftauchen, bis zum Jahr 1710 
neben dem Anklageprocess herspielen, in den Jahren 1718 
bis 1721 aber schon herrschen sahen, auf durchaus gesetz­
widrige Weise , durch willkührliche Vernachlässigung derjeni­
gen Form, welche wenigstens von 1705 bis 1710 die einzige 
vom Staat anerkannte war, sich allmälig an die Stelle die­
ser letztern gesetzt hat , ohne sich für die Berechtigung, 
den Anklageprocess zu verdrängen, auf irgend etwas anderes 
berufen zn können, als auf d i e E i g e n macht d e r P r a x i s . 

b ) Demnächst ist p o s i t i v b e w i e s e n , dass, in Ueber­
eins timmung mit der gleichzeitig gültigen Gesetzgebung, wäh­
rend des ganzen Zeitraums von 1678 bis 1710 der Anklage­
process keine privilegienmässig den Adeligen aliein zu Gute 
kommende, sondern eben sowohl auf Bürgerliche, ja sogar 
auf die, damals noch dazu leibeigenen Bauern Anwendung 
findende Processform war. 

c ) P o s i t i v b e w i e s e n ist ferner, dass der Kriminal­
process den Adeligen während der ganzen Periode von 1678 
bis 1709 ') v o n d e m K r e i s f i s k a l — nur ausnahmsweise 
von dem Oberfiskal — v o r d e m L a n d g e r i c h t gemacht 
wurde, keineswegs also ausschliesslich und privilegienmässig 
von dem Oberfiskal vor dem Hofgericht, wie heutzutage be­
hauptet w i rd ; dass a lso , in Hinsicht auf den Gerichtsstand, 
die Praxis des genannten Zeitraums in Uebereinstimmung 
mit den gleichzeitig geltenden Gesetzen gestanden hat. 

d) P o s i t i v b e w i e s e n ist endlich, dass die Verord­
nung vom 4. August 1703 in Livland so gut zur Ausführung 
gekommen ist, wie nur jemals ein Gesetz ausgeführt worden. 

Weicht nun freilich die heutige Praxis der livländischen 
Landgerichte von den Gesetzen und der Praxis der letzten 

1) Aus der spatern Zeit sind mir überhaupt keine Kriminalsachen 
Adeliger im alten Archiv in die Hand gefallen. 
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30 Jahre der schwedisch-Inländischen Periode sehr bedeu­
tend a b , namentlich insofern jene den Anklageprocess zu 
einem Privilegium der Adeligen, und das Hofgericht zu dem 
foro privilegiato in Kriminalsachen Adeliger macht, so mag 
sie immerhin ein historisches Recht haben, s i e s e l b s t zu 
sein: d a s Recht hat sie nicht, ihr unmittelbares Dasein von 
der Praxis oder den Gesetzen der schwedisch-livländischen 
Periode herzuleiten , sich selber als die unmittelbare Fort­
setzung dessen auszurufen, was in der genannten Periode 
theoretisch und praktisch Rechtens war. Und weiss sie es 
selber nicht, wir wissen nunmehr wenigstens das mit Sicher­
heit, dass sie a l s i n q u i s i t o r i s c h e ihr Dasein von keiner 
im Staat irgend anerkannten Macht empfangen hat, sondern 
dass sie, bei geringer Bedeutung, ja gewissermaassen Nulli­
tät des livländischen Volkslebens und in Zeiten der Noth, 
des Krieges, der Verwilderung, über Nacht aufgeschossen ist. 

Wenn die neuere Praxis zum Besten der Adeligen den 
Anklageprocess und den — wenn auch illusorischen — pri­
vilegirten Gerichtsstand in ausschliesslichen Anspruch zu 
nehmen begonnen, darüber haben wir zwar bis jetzt noch 
keine bestimmten historischen Data aufzuweisen. Wenn sich 
uns jedoch einerseits ergeben hat, dass weder die schwe­
disch-livländische Gesetzgebung noch die schwedisch-livlän-
dische Praxis der letzten 30 Jahre vor der Kapitulation von 
1710 irgend etwas von diesen Dingen wissen, und wenn wir 
andrerseits beides schon in der Mitte des 18ten Jahrhun­
derts als B e s t e h e n d e s — ich wage kaum zu s a g e n , 
R e c h t , ausgesprochen finden, so können wir mit ziemlich 
grosser — an Gewissheit grenzender — Wahrscheinlichkeit 
sagen, dass beide Privilegien sich in dem Gefolge der gros­
sen Adelsrestauration befunden haben mögen, deren in der 
ersten Zeit der russisch - livländischen Periode der livländi­
sche A d e l sich zu erfreuen gehabt hat. 

Dass Privilegien, wie die beiden in Rede stehenden, 
in jener Zeit sehr wohl auf autonomischem Wege und ohne 
alles Aufsehen — wenn auch nur praktisch — gewonnen 
werden konnten, ist sehr glaublich, wenn man bedenkt, dass 
der Adel schon damals der angesehenste, einflussreichste, 

7* 
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mächtigste unter den livländischen Ständen war, dass ihm 
u. a. schon früher a ) gelungen war, die Besetzung der Land­
gerichte an sich zu bringen, dass er vorzugsweise die Gele­
genheit wahrnahm, sich bei dem Ueb er tritt Livlands an 
Russland gewissermaasen als livländischen Staat in einer 
Nuss zu geriren, dass ihm endlich alles dieses eine sehr be­
queme Stellung besonders dem, hauptsächlich durch ihn be­
sorgten landrechtlichen Justizwesen Livlands gegenüber sichern 
musste. 

Diese Stellung musste gerade in den ersten Decennien 
der russisch-livländischen Periode um so bequemer sein, als 
der eben erst in seiner Bildung begriffene Staat Peters I. 
wohl schwerlich Müsse gehabt haben kann, sich um das Ver­
hältniss des Inquisitionsprocesses zum Anklageprocess, nnd 
beider zum Land - und Hofgericht in Livland zu bekümmern, 
dass er froh gewesen sein mag, es hier mit einer bis zu 
einem gewissen Grade organisirten, nnd mit ihrem Organis­
mus so nnd so alt gewordenen Landschaft, die allenfalls 
fähig war, mit eigenen Füssen vorwärts zu kommen, zu thun 
zu haben, nnd dabei denn auch nicht so genan hinsehen 
mochte, wenn in solchen Kleinigkeiten, wie der Gegenstand 
dieser Abhandlnng eine ist, ein Glied jenes Organismus zum 
andern, das stärkere zum schwächeren, sprach : öte-toi, que 
je m'y mette! 

Bei so bewandten Umständen können wir uns wenig­
stens darüber freuen, dass der livländische Adel schon so 
früh gewnsst habe, was gut sei, schon so früh gewnsst, wo­
nach man zu greifen habe, wenn einem die Wahl zwischen 
Inquisitions - und Anklageprocess offen steht. Solche glück­
liche Griffe haben für viele eine stärkere Beweiskraft, als 
theoretische3) EntWickelungen, welche anzustellen diessmal 
ausserhalb des Bereiches unserer — wesentlich historischen 
— Aufgabe lag. 

2) Diesen Gegenstand findet man einer besondern Erörterung 
unterzogen in der Zeitschrift: Das Inland, 1844, No. 47 bis 49 in dem 
Aufsatz: „die l i v l ä n d i s c h e n L a n d g e r i c h t e und die l i v l ä n ­
dische A d e l s m a t r i k e l . " 

3) Vollends „ p h i l o s o p h i s c h e ! " sauve qui peut! 
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foir gingen von einem bestimmten gegebenen Zustand 
aus, fragten nach seiner Berechtigung, und — als uns die 
verschiedenen Beantwortungen unserer Frage nicht genfigen 
wollten — sahen wir uns genöthigt, an der Hand der uns zu 
Gebot stehenden Quellen und Hiilfsmittel, selber den Process 
des Werdens jenes Zustandes, von dem wir ausgegangen, zu 
verfolgen. 

Auf diesem Wege gelangten wir zu der Ueberzeugung, 
dass das Unbefriedigende jener Antworten nicht in einer zu­
fälligen Antipathie ihren Grund habe , sondern in der Be­
schaffenheit der Sache selbst, welche eben eine ganz andere 
zu sein sich erwies, als die bei Seite gestellten Antworten 
besagten. 

Und sollte auch das materielle Resultat unserer Unter­
suchung in dem Feuer einer künftigen — eigenen oder frem­
den — Kritik sich ebenso in Rauch auflösen, wie wir jetzt 
scheinbares Fleisch und Bein haben verfliegen sehen: das 
formelle wird sich dann nur um so siegreicher bethätigen, 
nehmlich der Tod , oder vielmehr die Offenbarung des Todt -
geborenseins einer Exegese oder Dogmatik, welche anders 
zu Werke ginge, als von jeglicher uuerwiesenen Vorausset­
zung frei. 
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mers erscheinen und auch in Zukunft sollen drei bis v i e r Hefte jähr­
lich herausgegeben werden. Dorpat, im März 1845. 

Die 
Quellen des ReTaler Stadtrechts. 

Herausgegeben 
vom 

Staatsrath Prof. Dr. Fr. G. v. Bunge. 
gr. 8. geh. 3 Rbl. 25 Kop. 

Die Quellen 
d e s 

Kurländischen jLandrechts. 
Herausgegeben 

v o n 
JfK. C. v. Mummet. 

B a n d I. l s t e u n d 2 t e Lief. 
Instructorium des Kurländischen Processes. 

gr. 8. geh. 2 Rbl. S. 
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L i v - , E s t a - und C u r 1 a n d s, 
mit Unterstützung der esthländischen literarischen 

Gesellschaft herausgegeben 
von 

D r . F r . Cr. v . B u n g e . 

Bd. III. f . — 3 . Heft. 
Von dem Archiv erscheinen jährlich drei Hefte ä 6 — 7 Bosen 

zu dem Subscriptionsprei.se von 80 Kop. S. M. für jedes Heft. Der 
spätere Ladenpreis ist 3 Rub. S. M pr. Jahrgang von 3 Heften. 

Abhandlungen aus dem Gebiete 
des 

Livländischen Adelsrechts. 
V o n 

jR. v. Mielmerten. 
8. geh. 1 Rub. 

Geschichte 
d e « 

Inländischen Adelsrechts 
bis zum Jahre 1561. 

Von 
R e l n h . v o n H e l m e r s e n . 

8. geh. 1 R. SO K. 
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alle Buchhandlungen Bestellungen darauf an: 
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Eine Wochenschrift für Liv-, Esth- und Curlands 
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Z e h n t e r J a h r g a n g . 
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Zusendung pr. Post, 6 Rbl. 
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